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Editorial

Krankenhauskosten hinausgehen. Besonders betrof-
fen sind Beschäftigte in Arbeitsstätten im Freien, de-
ren Anteil in Deutschland erheblich ist und die durch 
den Klimawandel besonderen Risiken ausgesetzt 
sind.

Die medizinischen Folgen reichen von Hitze -
erschöpfung über Hitzschlag bis hin zu lebens -
bedrohlichen Zuständen, die intensive medizinische 
Betreuung erfordern.

Die Produktivitätsverluste durch klimabedingte 
Arbeitsbeeinträchtigungen stellen einen erheblichen 
volkswirtschaftlichen Kostenfaktor dar. Studien der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) prognosti-
zieren, dass Hitzestress das globale Produktivitäts -
niveau um umgerechnet 80 Millionen Vollzeitar-
beitsplätze bis zum Jahr 2030 senken wird, was 2,2 
Prozent der weltweiten Arbeitsstunden entspricht.

Für Deutschland bedeutet dies eine unmittelbare 
Bedrohung der Wirtschaftsleistung, insbesondere in 
Branchen mit hohem Außenarbeitsanteil wie Bauwe-
sen und Landwirtschaft. Diese Verluste manifestie-
ren sich nicht nur in reduzierten Arbeitszeiten, son-
dern auch in verminderter Arbeitsqualität und er-
höhten Fehlerquoten bei extremen Temperaturen.

Die Kosten des Klimawandels im Arbeitsschutz stel-
len Deutschland vor eine komplexe wirtschaftliche 
Herausforderung, die sowohl direkte Gesundheits-
kosten als auch erhebliche Produktivitätsverluste 
umfasst. Die Notwendigkeit umfassender Anpas-
sungsstrategien, die technische Innovationen, regu-
latorische Reformen und gesellschaftliche Verände-
rungen umfassen, erfordert erhebliche Investitionen, 
die jedoch langfristig deutlich geringer sind als die 
Kosten unterlassener Klimaschutzmaßnahmen. Eine 
proaktive Herangehensweise, die Prävention vor Re-
aktion stellt, wird entscheidend sein, um die volks-
wirtschaftlichen Schäden zu begrenzen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in 
einer sich wandelnden Klimarealität zu erhalten.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Arbeitsschutz stellen Deutsch-

land vor erhebliche finanzielle Herausforderungen, 
die sich in direkten Gesundheitskosten, Produktivi-
tätsverlusten und notwendigen Anpassungsmaßnah-
men manifestieren. Aktuelle Forschungsergebnisse 
zeigen, dass allein extremtemperaturbedingte Kran-
kenhauseinweisungen jährliche Kosten von rund 174 
Millionen Euro verursachen, während gleichzeitig 
Produktivitätsverluste von bis zu 20 Prozent in hitze-
exponierten Branchen prognostiziert werden.

Diese Entwicklungen erfordern sowohl präventive 
Anpassungsstrategien als auch eine Anpassung der 
Arbeitsschutzpolitik, um die langfristigen volkswirt-
schaftlichen Schäden zu begrenzen und die Beschäf-
tigungsfähigkeit zu erhalten.

Die Kostensteigerung resultiert aus der zuneh-
menden Häufigkeit und Intensität von Hitzeereignis-
sen, die besonders bei Außenarbeitsplätzen zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Studien 
verdeutlichen, dass vulnerable Gruppen überpropor-
tional von diesen Klimaphänomenen betroffen sind, 
was zusätzliche Belastungen für das Gesundheits -
system zur Folge hat.

Hitzebelastungen stellen bereits heute die größte 
Gesundheitsgefahr in Europa dar und sind ein we-
sentlicher Grund für die Zunahme arbeitsbezogener 
Belastungen und Fehlzeiten. Diese Entwicklung 
führt zu direkten Kosten durch Krankschreibungen 
und medizinische Behandlungen, die über die reinen 
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BsAfB-News

Der BsAfB e. V. im Kurzportrait

- Wir sind der Berufsverband selbstständiger Arbeitsmediziner 
und freiberuflicher Betriebsärzte

- Unsere berufspolitischen Ziele liegen darin, die Stellung der 
selbstständigen Betriebsärztinnen und -ärzte zu stärken

- Unsere Stärke ist die lokale Präsenz unserer Mitglieder und die 
Kontinuität der Betreuung durch eine Ärztin oder einen Arzt des 
BsAfB

- Wir verstehen uns als der kompetente Partner für KMU

- Wir versenden regelmäßig einen kostenlosen  
Arbeitsmedizin-Newsletter

- Wir setzen uns für die Förderung eines hohen Qualitätsstandards 
auf den Gebieten Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsma-
nagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement u. v. a. bei 
unseren Mitgliedern ein

- Im Rahmen von Forschungsaufträgen entwickelten wir das Ver-
bundzertifikat (Osnabrücker Quality Assurance Management 
Modell – OsQa) mit der Hochschule Osnabrück

- Wir stehen im Gedankenaustausch in Qualitätszirkeln – via 
E-Mail und im öffentlichen Arbeitsmedizinforum (http://www.
arbeitsmedizinforum.de). Wir möchten keine Einzelkämpfer sein

- Wir streben die synergistische Zusammenarbeit mit anderen Ver-
bänden, wie z. B. der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
und Umweltmedizin (DGAUM) und dem Verband Deutscher 
 Betriebs- und Werksärzte e.V. (VDBW) als Dachverband DIE 
 ARBEITSMEDIZIN, der Deutschen Fachgesellschaft Reisemedi-
zin (DFR), dem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt-
schutz bei der Arbeit (VDSI), dem Bundesverband freiberuflicher 
Sicherheitsingenieure und überbetrieblicher Dienste e.V. (BFSI) 
und der Aktion gesunder Rücken e.V. (AGR).

- Seit der Satzungsänderung vom 05. Februar 2005 können auch 
angestellte Ärzte, Sicherheitsingenieure oder Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (außerordentliche) Mitglieder werden

Bundesverband selbstständiger  
Arbeitsmediziner und freiberuflicher  
Betriebsärzte e. V. – BsAfB

Gartenstr. 29 
49152 Bad Essen 
Telefon: (0) 5472 / 94 33 25 
Fax: (0) 5472 / 94 44 20

www.bsafb.de 
info@bsafb.de

Silke Kretzschmar
Vorsitzende BsAfB e. V.
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BsAfB-News

An unserem Gemeinschaftsstand 
möchten wir Besucherinnen und Be-

sucher über aktuelle Entwicklungen, wis-
senschaftliche Erkenntnisse und prakti-
sche Lösungen rund um die Arbeitsmedi-

zin informieren. Wir zeigen, wie moderne 
Prävention im Betrieb gestaltet werden 
kann und wie Ärztinnen, Ärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit die Gesund-
heit der Beschäftigten nachhaltig fördern.

Darüber hinaus bietet unser Stand 
 Gelegenheit für den persönlichen Aus-
tausch: Mitglieder der drei Verbände, in-
teressierte Fachkolleginnen und -kollegen 
sowie alle, die sich für Arbeitsmedizin 

und Prävention engagieren, sind herzlich 
eingeladen, vorbeizuschauen. Wir freuen 
uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen, Ihre Fragen zu beantworten 
und Impulse für die zukünftige Gestal-
tung gesunder Arbeitswelten zu geben.

Seien Sie dabei – wir heißen Sie herz-
lich willkommen bei „die arbeitsmedi-
zin“ auf der A+A 2025 in Düsseldorf! 

Vom 4. bis 7. November 2025 öffnet die A+A in Düsseldorf wieder ihre Tore – die weltweit 
 führende Messe für Arbeitsschutz, betriebliche Prävention und Gesundheitsmanagement. 
Auch die Arbeitsmedizin wird in diesem Jahr wieder mit einem starken Auftritt vertreten sein: 
Der BsAfB, die DGAUM und der VDBW präsentieren sich erstmals gemeinsam unter dem neuen 
gemeinsamen Logo „die arbeitsmedizin“.

BsAfB-News

Silvester Siegmann
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BsAfB-News

Nur mit gesunden Beschäftig-
ten ist gute Pflege möglich. 

Mit dem BGW-Gesundheitspreis 
zeichnet die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) enga-
gierte Mitgliedsunternehmen 
aus: Wer geht beim Einsatz für 
Gesundheit am Arbeitsplatz mit 
gutem Beispiel voran? Die jetzt 
gestartete Wettbewerbsrunde 
2026 richtet sich an die ambulan-
te und stationäre Altenpflege. Be-
werbungsschluss ist der 15. De-
zember 2025.

Insgesamt 45.000 Euro Preis-
geld gibt es für durchdachte Ba-
sisarbeit und innovative Ideen. 
Nicht alles muss schon umgesetzt 
sein. Aber die Grundlagen für si-
cheres und gesundes Arbeiten 
müssen stimmen. Das Preisgeld 
wird unter den Gewinnerinnen 
und Gewinnern aufgeteilt und 
kann für weitere Aktivitäten im 
Gesundheitsschutz genutzt wer-
den. Darüber hinaus profitieren 
alle, die sich bewerben, von Feed-
back zu ihrem betrieblichen Vor-
gehen.

Voraussetzungen prüfen und 
online bewerben

Das Bewerbungsverfahren ist 
dreistufig: Zunächst wird über ein 
Online-Formular geprüft, ob inte-
ressierte Einrichtungen die Teil-
nahmevoraussetzungen erfüllen. 
Ist dies der Fall, beschreiben sie 
ebenfalls per Online-Formular ihr 
Vorgehen zur Gesundheitsförde-
rung der Beschäftigten. Änderun-
gen und Ergänzungen sind bis zur 
Abgabe der Bewerbung jederzeit 
möglich. Eine Jury bewertet die 
eingegangenen Bewerbungen 
und nominiert die Einrichtungen 
für die Endrunde. Diese werden 
vor Ort besucht (Audit).

Der BGW-Gesundheitspreis 
wird als Kategorie „Guter Arbeits-
platz“ des Deutschen Pflegeprei-
ses am Rande des Deutschen Pfle-
getags 2026 verliehen. 

Weitere Informationen zum 
 Bewerbungsverfahren finden 
sich unter:  
www.bgw-online.de/gesund
heitspreis 

BGW

BGW-Gesundheitspreis 2026

Gute Praxis aus der 
 Altenpflege gesucht! 
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Arbeitsmedizinische
Praxis in Nordhesssen 

sucht Nachfolger/in

Besondere Highlights

Ihre Chance

Interesse?
Gerne Exposé anfordern.

Diese etablierte und wirtschaftlich 
erfolgreiche Praxis bietet Ihnen 

die Gelegenheit zur sicheren 
Niederlassung.

Das Leistungsspektrum umfasst die 
gesamte Arbeitsmedizin inklusive 

Audiometrie, Augenuntersuchungen, 
Belastungs-EKG, Doppler-Sono-

graphie, Laboruntersuchungen sowie 
MPU-Gutachten. Ergänzt wird das 
Angebot durch Flug-, Umwelt- und 
Notfallmedizin – ein Alleinstellungs-

merkmal in der Region.

Profitieren Sie von 
einem etablierten 
Ruf, gewachsenen 
Strukturen und einem 
reibungslos funktionierenden 
Team. Diese Praxis bietet Ihnen die 
Möglichkeit, sofort erfolgreich einzu-
steigen und das Profil nach eigenen 
Vorstellungen weiterzuentwickeln.

Repräsentative, moderne 
Praxisräume
160qm, attraktive Lage, Nähe 
Marburg mit ICE-Haltestelle

Hochwertige Medizintechnik
auf aktuellem Stand

Kompetentes, eingespieltes 
Team
4 MFA und eine Psychologin 
unterstützen den Praxisalltag

Breiter, treuer Kundenstamm
aus KMUs, Banken und 
Kliniken

Zusätzlicher Sitz für 
Allgemeinmedizin
mit großem Ausbaupotenzial
für weitere Schwerpunkte

01579 260 4848
Gudrun Otto

www.Arztpraxis-Vermittlung.de

g.otto@arztpraxis-vermittlung.de
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Arbeitsschutz

Insgesamt ereigneten sich im vergan-
genen Jahr 712.257 meldepflichtige Ar-

beitsunfälle (-3,8 Prozent) sowie 168.648 
meldepflichtige Wegeunfälle (-6,0 Pro-
zent), also Unfälle von der und zur Arbeit. 
307 Versicherte verloren aufgrund eines 
Arbeitsunfalls ihr Leben, 214 aufgrund ei-
nes Wegeunfalls. 12.821 Versicherte er-
hielten 2024 erstmals eine Rente auf-
grund eines Arbeits- oder Wegeunfalls.

„Der Rückgang des Unfallrisikos zeigt 
sich über fast alle Branchen hinweg“, sagt 
die stv. DGUV-Hauptgeschäftsführerin Dr. 
Edlyn Höller. „Das hohe Niveau von Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
bleibt damit unverändert.“ Gleichzeitig 

warnt Höller davor, die positive Entwick-
lung der Unfallzahlen als selbstverständ-
lich anzusehen. „Sinkende Unfallzahlen 
fallen nicht vom Himmel. Sie sind das Er-
gebnis des Engagements der Unterneh-
men und Beschäftigten für sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen. Wir alle 
sind gut beraten, in diesem Engagement 
nicht nachzulassen. Der Fachkräfteman-
gel wird sich in den kommenden Jahren 
weiter zuspitzen. Mehr denn je sollten wir 
daher Maßnahmen, um unfall- und er-
krankungsbedingte Ausfallzeiten oder 
Frühverrentungen zu verringern, nicht als 
Bürokratie verstehen, sondern als Investi-
tionen, von denen alle Seiten profitieren.“ 

Berufskrankheiten gehen erneut 
stark zurück

Das Abklingen der Pandemie bestimm-
te auch 2024 das Berufskrankheiten-Ge-
schehen. Berufsgenossenschaften und 

Unfallkassen erhielten 2024 insgesamt 
90.749 Anzeigen auf Verdacht einer Be-
rufskrankheit (-38 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr). Diese Zahl näherte sich da-
mit weiter dem Wert vor der Pandemie 
an.

In 26.821 Fällen wurde eine Berufs-
krankheit anerkannt, ein Rückgang um 
rund 63 Prozent im Vergleich zu 2023. 
5.190 Versicherte erhielten im vergange-
nen Jahr erstmals eine Rente aufgrund 
 einer Berufskrankheit – ein Anstieg um 
über 8 Prozent gegenüber 2023. Grund 
hierfür waren vor allem die Folgen von 
 Erkrankungen an COVID-19.

1.888 Versicherte verstarben 2024 in-
folge einer Berufskrankheit, ein Rück-
gang von über 10 Prozent. Die Mehrzahl 
der Todesfälle ging auf Erkrankungen 
durch Asbest zurück.

Das Unfallrisiko bei der Arbeit ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus 
den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
 hervor, die ihr Verband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) heute veröffentlicht 
hat. Je 1.000 Vollzeitäquivalente ereigneten sich 2024 demnach 20,61 Unfälle bei der Arbeit, ein 
Rückgang um 2,3 Prozent. Auch bei Wegeunfällen, Schulunfällen und Berufskrankheiten ver-
zeichneten die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Rückgänge. Der durchschnittliche 
Beitrag zu den Berufsgenossenschaften sank auf 1,09 Euro je 100 Euro Lohnsumme.

Unfallrisiko bei der Arbeit 2024  
erneut zurückgegangen

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV)
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Unfälle im Ehrenamt
Neben Arbeitnehmenden und versi-

cherten Unternehmern sind auch ver-
schiedene andere Gruppen gesetzlich un-
fallversichert, zum Beispiel Feuerwehr-
leute, pflegende Angehörige und verschie-
dene ehrenamtlich Tätige. Insgesamt re-
gistrierten die Unfallversicherungsträger 
in dieser Gruppe 42.403 Arbeitsunfälle 
 sowie 4.835 Wegeunfälle. 649 Versicherte 
erhielten erstmals eine Rente aufgrund 
 eines Versicherungsfalls. 39 Versicherte 
verloren bei einem Unfall das Leben.

Weniger Schülerunfälle
Der Schutz der gesetzlichen Unfallver-

sicherung erstreckt sich auch auf Kinder 
in Tagesbetreuung, beim Besuch von all-
gemein- und berufsbildenden Schulen 
und auf Studierende. Träger der Schüler-
unfallversicherung sind die Unfallkassen. 
Auch sie meldeten für das vergangene 
Jahr einen leichten Rückgang der melde-
pflichtigen Unfälle von 1.025.963 auf 
1.012.096 (-1,4 Prozent) beim Besuch der 
jeweiligen Bildungseinrichtung. Der 
Großteil dieser Unfälle entfällt auf den 
Besuch allgemeinbildender Schulen.

Die Zahl der Unfälle auf dem Schulweg 
ist um über fünf Prozent zurückgegangen: 
87.345 Versicherte verunfallten auf dem 
Weg von oder zu ihrer Bildungseinrich-
tung (2023: 92.308).

18 Versicherte verunglückten tödlich – 
neun weniger als im Vorjahr. Drei tödliche 
Unfälle ereigneten sich in einer Bildungs-
einrichtung, 15 auf dem Weg dorthin 
oder wieder zurück an den Wohnort.

Relative Beitragsbelastung geht 
leicht zurück

Die gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und die Unfallkassen finanzieren 
sich durch die Beiträge der Unternehmer. 
Sie erzielen dabei keine Gewinne. Berech-
nungsgrundlage für die Beiträge sind der 
Finanzbedarf, die Arbeitsentgelte der Ver-
sicherten sowie – bei den Berufsgenossen-
schaften – die Gefahrklassen.

Der Betrag, den die Berufsgenossen-
schaften auf die versicherten Unterneh-
men umlegen, heißt Umlagesoll. Dieses 
Umlagesoll belief sich im vergangenen 
Jahr auf 14,33 Mrd. Euro. Damit lag es 
rund 2,6 Prozent höher als im Vorjahr. 
Trotz dieses Anstiegs ging der durch-
schnittliche Beitragssatz zur Berufsgenos-
senschaft von 1,12 Euro auf 1,09 Euro je 
100 Euro Lohnsumme zurück. Grund 
hierfür war ein weiterer Anstieg des bei-
tragspflichtigen Entgelts in der gewerbli-
chen Wirtschaft auf über 1,3 Billionen 
Euro.

Für den Umlagebeitrag der Unfallkas-
sen haben die Unternehmen in öffentli-
chem Eigentum und die öffentlichen 

Haushalte insgesamt 2,03 Mrd. Euro auf-
gebracht. Damit stieg der Betrag im Be-
richtsjahr um 6,4 Prozent.

Aufwendungen steigen 
Die Aufwendungen der Unfallversiche-

rungsträger für Leistungen stiegen 2024 
um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Der größte Teil davon entfiel auf Leistun-
gen für Versicherungsfälle. Diese beliefen 
sich auf rund 12,3 Mrd. Euro. Die Kosten 
für Heilbehandlung und Rehabilitation 
stiegen dabei um 3,7 Prozent auf 5,9 Mrd. 
Euro, die Kosten für die finanzielle Ent-
schädigung von Versicherten um 2,2 Pro-
zent auf 6,4 Mrd. Euro. 1,5 Mrd. Euro in-
vestierten Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen in Leistungen der Präventi-
on wie Aufsicht, Beratung und Qualifizie-
rung, 7,3 Prozent mehr als 2023.

In Folge von Tarifabschlüssen stiegen 
die Verwaltungskosten um 6,6 Prozent 
auf 1,8 Mrd. Euro. Höller: „Die Leistun-
gen der gesetzlichen Unfallversicherung 
sind personalintensiv, aber dieses Geld ist 
gut angelegt. Unsere Beratungs- und Bil-
dungsangebote tragen dazu bei, das hohe 
Niveau von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit zu erhalten. Mit dem Reha -
management unterstützen wir unsere Ver-
sicherten bei der Rückkehr ins Arbeits -
leben, womit den Unternehmen wertvolle 
Arbeitskraft erhalten bleibt.“

Entbürokratisierung

Durch erhöhte Anforderungen müssen 
Angestellte 22% ihrer Arbeitszeit für 

bürokratische Tätigkeiten aufwenden. 
Dies geht aus einer Umfrage des ifo Insti-
tuts unter Führungskräften in Deutsch-
land hervor. „Die Unternehmen berichten 
vor allem von erheblichem Personalauf-
wand, der zur Einhaltung immer neuer 
gesetzlicher Auflagen benötigt wird“, sagt 
ifo-Forscherin Ramona Schmid. „Zudem 
kritisieren sie, dass die zunehmende Bü-
rokratie die Wettbewerbsfähigkeit und 
die unternehmerische Freiheit belastet 
 sowie die Investitionsentscheidungen der 
Unternehmen beeinflusst.“

Nach Angaben der Managerinnen und 
Manager entsteht der steigende Zeitauf-
wand vor allem durch ausufernde Be-

richts- und Informations-, Dokumentati-
ons- und Meldepflichten. Außerdem sei-
en die gesetzlichen Regelungen in den 
letzten zehn Jahren immer komplexer ge-
worden. Rund 75% der Teilnehmenden 
bewerten die Praxistauglichkeit bzw. Um-
setzbarkeit von Gesetzen dabei als 
schlecht bis sehr schlecht.

Um den bürokratischen Anforderun-
gen gerecht zu werden, müssen knapp 
80% der an der Umfrage teilnehmenden 
Unternehmen externe Dienstleister be-
auftragen. In Summe beziffern die Unter-
nehmen die durch Bürokratie verursach-
ten Kosten auf durchschnittlich 6% ihres 
Umsatzes. Teilnehmer der Befragung wa-
ren ca. 450 Mitglieder des Panels der ifo-
Managementumfrage. Ifo-Institut

22 Prozent der Arbeitszeit für Bürokratie nötig
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Hitze

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV)

Für die Erhebung wurden Arbeitsunfall- 
und Wegeunfall-Daten der Unfallversi-

cherungsträger mit Daten des Deutschen 
Wetterdienstes kombiniert. Betrachtet 
wurde die hochgerechnete Zahl der Unfäl-
le von abhängig Beschäftigten pro Tag und 
Postleitzahl-Gebiet, wobei unterschied -
liche Eingrenzungen nach Unfallarten 
 erfolgten. Für Deutschland beziffert der 
Deutsche Wetterdienst den Anstieg der 
mittleren Lufttemperatur zwischen 1881 
und 2024 mit 1,9 °C, was deutlich mehr ist 
als der weltweite Durchschnitt von etwa 
1,55 °C. Ein großer Teil dieses Anstieges 
hat in den letzten beiden Dekaden stattge-

funden. Insbesondere die Zahl der „hei-
ßen Tage“ mit mindestens 30 °C hat sich 
laut Wetteraufzeichnungen demnach seit 
den 1950er Jahren etwa verdreifacht.

Im Vergleich zu mittleren Außentem-
peraturen zwischen 10 °C und 15 °C nah-
men die Arbeitsunfälle ab einer Tages-
höchsttemperatur von 30 Grad um etwa 
7 Prozent zu. Bei sehr kalten Temperatu-
ren unter 0 °C zeigte sich eine Zunahme 
um rund 8 Prozent.

„Diese Erkenntnisse unterstreichen die 
Notwendigkeit, dass sich der Arbeits-
schutz noch intensiver mit dem Einfluss 
der Witterung auf das Unfallrisiko befas-
sen muss“, sagt Dr. Edlyn Höller, stv. 
Hauptgeschäftsführerin der DGUV. Statis-
tische Zusammenhänge ließen noch keine 
Aussagen über Ursachen zu. „Bekannt ist 
aber: Extreme Temperaturen können 
nicht nur direkte Auswirkungen auf die 

Gesundheit haben, sie haben auch indi-
rekte Effekte. Beispielsweise kann Hitze-
stress die Konzentrationsfähigkeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit beeinträchti-
gen, während problematische Verkehrs-
bedingungen bei Glätte oder Hitze das 
Unfallrisiko erhöhen. Mit Blick auf die 
sich verändernden klimatischen Bedin-
gungen muss es unser Ziel sein, insbeson-
dere die Auswirkungen von Hitze weiter 
zu erforschen und geeignete Schutzmaß-
nahmen zu entwickeln.“

Wegeunfälle
Die Analyse der Wegeunfälle zeigt ein 

weniger symmetrisches Bild, denn Tem-
peraturen um den Gefrierpunkt haben 
deutlich stärkere Effekte. An einem Tag 
mit einer Höchsttemperatur unter 0 °C er-
eignen sich fast doppelt so viele Wegeun-
fälle außerhalb des Straßenverkehrs als 
an einem vergleichbaren Tag mit einer 
Höchsttemperatur zwischen 10 °C und 
15 °C. Hierbei dürfte es sich vor allem um 
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle han-
deln. Aber auch die Zahl der Wegeunfälle 
im Straßenverkehr steigt an solchen Ta-
gen um etwa 20 Prozent. Der Effekt hoher 
Temperaturen ab 30 °C ist mit ca. 12 Pro-
zent über alle Wegeunfälle gesehen deut-
lich geringer, jedoch immer noch größer 
als der Effekt auf Arbeitsunfälle. Vor al-
lem Wegeunfälle im Straßenverkehr neh-
men an heißen Tagen deutlich zu.

Wie sich der Klimawandel in Zukunft 
auf das Unfallgeschehen auswirken wird, 
kann mit dieser Analyse nicht abschlie-
ßend geklärt werden. Eine zu erwartende 
Abnahme von Frosttagen könnte sich vor 
allem auf Wegeunfälle und Dienstwe-
geunfälle, insbesondere außerhalb des 
Straßenverkehrs, positiv auswirken. Da-
gegen werden die Gefahren hoher Tempe-
raturen verstärkt in den Fokus genommen 
werden müssen.

Extreme Temperaturen, sowohl Hitze als auch Kälte, führen zu einer signifikanten Erhöhung der 
Unfallzahlen bei der Arbeit und auf den Arbeitswegen. Das zeigt eine statistische Analyse des 
Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV).

Zusammenhang zwischen Temperatur und Unfallhäufigkeit

Mehr Arbeits- und Wegeunfälle bei  
extremer Hitze und Kälte 
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Arbeitszeit

Die von der Bundesregierung ange-
führten Ziele – wirtschaftliche Impul-

se, Interessen von Beschäftigten an Flexi-
bilität und Erhalt des Arbeitsvolumens 
trotz demografischen Wandels – lassen 
sich durch weiter deregulierte Arbeitszei-
ten nicht erreichen, warnen die HSI-Fach-
leute Dr. Amélie Sutterer-Kipping und Dr. 
Laurens Brandt. Denn erstens könne eine 
weitgehende Lockerung der täglichen Ar-
beitszeit bestehende gesundheitliche Pro-
bleme in der Erwerbsbevölkerung ver-

schärfen, was das Arbeitspotenzial 
schwächt statt stärkt. Zweitens würde 
sich die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie weiter verschlechtern, was insbe-
sondere die Teilnahme von Frauen am Er-
werbsleben einschränkt. „Eine Arbeits-
zeitderegulierung, die Erkenntnisse von 
Arbeitsmedizin und Arbeitsforschung 
ausblendet und an der sozialen Realität 
vorbeigeht, dürfte wirtschaftlich sogar 
kontraproduktiv wirken. Denn sie würde 
gerade jene Entwicklungen bremsen, die 
in den vergangenen Jahren wesentlich zu 
Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit und 
Arbeitsvolumen beigetragen haben und 
gleichzeitig Probleme bei Gesundheit und 
Demografie verschärfen“, sagt Expertin 
Sutterer-Kipping. 

Arbeitsvolumen auf Rekordniveau

Um sich ein vollständiges Bild über die 
Entwicklung der Arbeitszeit in Deutsch-
land zu machen, müssen neben der 
durchschnittlichen Jahresarbeitszeit auch 
die Entwicklung der Erwerbstätigkeit und 
das Arbeitszeitvolumen betrachtet wer-
den. Die HSI-Forschenden tun das mit ak-
tuellen Daten des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB).

Die Zahlen der abhängig Beschäftigten 
bzw. der Erwerbstätigen erreichten nach 
dem IAB im Jahr 2023 mit einem Jahres-
durchschnitt von 42,2 bzw. 46,0 Millio-
nen Personen Höchststände. Auch das Ge-
samtarbeitszeitvolumen verzeichnete Re-
kordwerte. Insgesamt haben abhängig Be-
schäftigte in Deutschland 2023 rund 
54,59 Milliarden Stunden geleistet, wäh-
rend es 1991 noch 52,20 Milliarden Stun-
den waren. Inklusive des Arbeitszeitvolu-
mens der Selbstständigen und mithelfen-
den Familienangehörigen stieg das Ar-
beitszeitvolumen der Erwerbstätigen 
2023 sogar auf 61,44 Milliarden Stunden. 
Im Jahr 2024 blieben beide Größen sehr 
nahe an diesen Rekordwerten: Die Zahl 
der Erwerbstätigen stieg noch einmal mi-
nimal an, das Arbeitsvolumen der Er-
werbstätigen ging geringfügig um 0,1 
Prozent auf 61,37 Milliarden Stunden zu-
rück. Die gestiegene Erwerbstätigenzahl 
und das gestiegene Arbeitszeitvolumen 
sind wesentlich darauf zurückzuführen, 
dass heute mehr Frauen einer Erwerbstä-
tigkeit nachgehen. So ist die Erwerbsquo-
te von Frauen zwischen 1991 und 2022 
um 16 Prozentpunkte auf 73 Prozent ge-
stiegen.

„Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt, 
dass wir uns zunehmend weg vom tradi-

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Debatte über die Arbeitszeit in Deutschland angestoßen. 
Die Menschen müssten „wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“. Im Koalitionsvertrag 
kündigt die neue Bundesregierung an, die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer tägli-
chen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Das zielt in erster Linie auf eine weitere Lockerung des 
 Arbeitszeitgesetzes zur Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit ab. Dabei erlaubt bereits 
das geltende Gesetz längst eine tägliche Arbeitszeit von bis zu 10 Stunden. Das Vorhaben der 
Bundesregierung würde tägliche Höchstarbeitszeiten von über 12 Stunden erlauben, zeigt eine 
neue Kurzstudie des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Arbeitszeit: Regierungspläne würden Arbeitstage von über 12 Stunden erlauben

Negative Folgen für Gesundheit  
und Vereinbarkeit 

Hugo Sinzheimer, Institut für Arbeitsrecht 
(HSI) der Hans-Böckler-Stiftung
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tionellen Alleinverdienermodell zu einem 
Zweiverdienerhaushalt hinbewegen“, 
analysieren Sutterer-Kipping und Brandt. 
Dementsprechend steigt das Gesamtar-
beitszeitvolumen insgesamt, während die 
durchschnittlichen Jahresarbeitszeiten 
gesunken sind. Die durchschnittlich ge-
leistete Arbeitszeit der Beschäftigten lag 
laut IAB 1991 noch bei rund 1.478 Stun-
den und im Jahr 2023 bei 1.295 Stunden. 
Der Rückgang ist stark auf die kontinuier-
lich gestiegenen Teilzeitquoten zurückzu-
führen. Knapp ein Drittel der Beschäftig-
ten arbeitete 2023 in Teilzeit, unter den 
erwerbstätigen Frauen sogar fast jede 
zweite, und das nicht immer freiwillig. 
Gerade bei Müttern schränken unbezahl-
te Sorgearbeit und unzureichende Betreu-
ungsmöglichkeiten die Kapazitäten für 
den Erwerbsjob ein. Rechnerisch senkt 
das die durchschnittliche Jahresarbeits-
zeit pro Kopf, was zu einer im europäi-
schen Vergleich relativ geringen durch-
schnittlichen Arbeitszeit aller Beschäftig-
ten von 34,7 Stunden pro Woche führt. An 
diesen Zusammenhängen würde eine 
Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes 
nichts verbessern, im Gegenteil. 

Geltendes Recht sorgt für 
 erhebliche Flexibilität

Den Arbeitgebern ermöglicht hingegen 
schon die geltende Rechtslage eine erheb-
liche Flexibilität, betonen die HSI-Ex-
pert*innen. Der Acht-Stunden-Tag ist 
zwar seit 1918 eine Konstante im Arbeits-
zeitrecht, gleichwohl ist ohne weitere Vo-
raussetzung eine deutliche Verlängerung 
möglich. So kann die Arbeitszeit ohne 
Rechtfertigung auf bis zu zehn Stunden 
täglich ausgeweitet werden, wenn inner-
halb von sechs Monaten ein Ausgleich er-
folgt, also die durchschnittliche Arbeits-
zeit von acht Stunden werktäglich nicht 
überschritten wird. Darüber hinaus lässt 
das geltende Arbeitszeitgesetz zahlreiche 
branchen- bzw. tätigkeitsbezogene Ab-
weichungen und Ausnahmen durch Tarif-
vertrag, aufgrund eines Tarifvertrages in 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
oder durch behördliche Erlaubnis zu, wo-
bei im Regelfall ein entsprechender Zeit-
ausgleich gewährleistet sein muss. Das 
 erklärt, warum z.B. in Krankenhäusern 
längere Arbeitszeiten als acht bzw. zehn 
Stunden möglich sind.

Überlange Arbeitszeiten gefährden 
die Gesundheit

Trotz aller bereits bestehender Flexibi-

lisierungsmöglichkeiten: Dass der Er-
werbs-Arbeitstag im Prinzip nach acht 
Stunden enden soll, ist kein Zufall, son-
dern Ergebnis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zum Gesundheitsschutz. Die 
Einführung einer wöchentlichen Höchst-
arbeitszeit würde aber faktisch nach Ab-
zug der Mindestruhezeit von 11 Stunden 
und der entsprechenden Ruhepause von 
45 Minuten eine tägliche Höchstarbeits-
zeit von 12 Stunden und 15 Minuten 
 ermöglichen. Eine Begrenzung der tägli-
chen Arbeitszeit fände dann nur durch die 
Mindestruhezeiten und Ruhepausen statt.

Arbeitsmedizinisch ist längst erwiesen, 
dass Arbeitszeiten von mehr als acht Stun-
den die Gesundheit gefährden. Langfris-
tig kommt es häufiger zu stressbedingten 
Erkrankungen, sowohl zu psychischen 
Leiden wie vermehrtes Auftreten von 
Burn out-Symptomatik, physischen und 
psychischen Erschöpfungszuständen, als 
auch zu körperlichen Erkrankungen, etwa 
Schlaganfälle, Diabetes und erhöhtes 
Krebsrisiko. Psychische Erkrankungen 
sind immer häufiger der Grund für Fehl-
zeiten und vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Arbeitsleben. Die Krankheitsdauer 
bei psychischen Erkrankungen lag nach 
Daten der DAK 2023 bei durchschnittlich 
33 Tagen. „Neben den fatalen Folgen für 
Arbeitnehmende stellt dies langfristig 
auch das Gesundheitssystem und Arbeit-
gebende vor enorme Herausforderun-
gen“, betonen Sutterer-Kipping und 
Brandt.

Neben höheren Krankheitsrisiken zei-
gen arbeitsmedizinische Erkenntnisse 
auch negative Zusammenhänge zwischen 
langen werktäglichen Arbeitszeiten und 
dem Unfallgeschehen am Arbeitsplatz. 
Das Unfallrisiko steigt ab der 8. Arbeits-
stunde exponentiell an, sodass Arbeits -
zeiten über 10 Stunden täglich als hoch 
riskant eingestuft werden. Nach einer 
 Arbeitszeit von 12 Stunden ist die Unfall-
rate bei der Arbeit oder bei der anschlie-
ßenden Fahrt nach Hause im Vergleich zu 
8 Stunden um das Zweifache erhöht. Die-
ses Risiko betrifft nicht nur die Arbeitneh-
mer*innen selbst, sondern auch Dritte, 
wie beispielsweise Patient*innen bei me-
dizinischen Tätigkeiten oder Verkehrsteil-
nehmende.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
leidet

Weiteres gravierendes Problem: Durch 
die Einführung einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit werden Betreuungs-

konflikte nicht gelöst, sondern verschärft, 
so die Forschenden. „Die Vorhersehbar-
keit und Planbarkeit von Arbeitszeiten 
stellen wichtige Schlüsselfaktoren für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar. 
Es droht der Effekt einer weiteren Verrin-
gerung der Erwerbsarbeit gerade bei 
Frauen.“ Das schwächt nicht nur das aktu-
elle Arbeitsangebot. Langfristig verhin-
dert die ungleiche Teilhabe am Arbeits-
markt die eigenständige Existenzsiche-
rung im Lebenslauf, schmälert nachweis-
lich Aufstiegs- und Weiterbildungschan-
cen und erhöht das Risiko für Alters -
armut.

Was Arbeitnehmer*innen hingegen 
wirklich helfen würde, Erwerbsarbeit und 
Sorgearbeit unter einen Hut zu bringen, 
sei mehr Arbeitszeitsouveränität, also 
Einflussnahme auf die Verteilung der Ar-
beitszeit. Im Koalitionsvertrag machen 
die Forschenden an diesem Punkt aber ei-
ne Leerstelle aus. „Dort heißt es zwar, 
dass sich die Beschäftigten und Unterneh-
men mehr Flexibilität wünschen, der Ko-
alitionsvertrag sieht aber keine Einfluss-
nahme der Arbeitnehmenden auf die Ver-
teilung der Arbeitszeit vor.“ Nach gelten-
der Rechtslage kann sich die konkrete La-
ge der Arbeitszeit aus dem Arbeitsvertrag, 
einer Betriebsvereinbarung oder tarifver-
traglichen Regelungen ergeben. Sofern 
hier keine Festlegungen getroffen worden 
sind, unterliegt die Bestimmung der Lage 
der Arbeitszeit dem Direktionsrecht der 
Arbeitgebenden. Sie haben also das letzte 
Wort. 

Auch vor diesem Hintergrund bewer-
ten die Fachleute die Einführung einer 
wöchentlichen statt einer täglichen 
Höchstarbeitszeit als „nicht verantwort-
bar und die falsche Stellschraube zur Lö-
sung des Problems von gleichberechtigter 
Sorgearbeit“. Statt diesen Irrweg einzu-
schlagen, solle sich die Bundesregierung 
an Reformen der bislang letzten schwarz-
roten Koalition orientieren. Mit der 2019 
eingeführten Brückenteilzeit sei ein erster 
Schritt gemacht worden, um der „Teilzeit-
falle“ entgegenzuwirken. „Doch bisher 
gibt es noch zu viele Einschränkungen, als 
dass dieses Gesetz wirklich ein Ende der 
Teilzeitfalle bedeuten würde“, schreiben 
die Forschenden. Gleichzeitig müsse die 
institutionelle Kinderbetreuung weiter 
gestärkt werden, denn die Verfügbarkeit 
von Betreuungsmöglichkeiten sei ein zen-
traler Hebel für die gleichberechtigte Ver-
teilung der Sorgearbeit.
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Das sind Ergebnisse des repräsentati-
ven KfW-Mittelstandspanels. Für das 

Panel befragt KfW Research seit 2002 je-
des Jahr kleine und mittlere Unternehmen 
aus allen Wirtschaftszweigen und Grö-
ßenklassen. An der jüngsten Erhebung 
nahmen rund 10.000 Unternehmen teil.

Die konkrete Frage zum Thema Büro-
kratie im Panel lautete: „Was schätzen 
Sie, wie hoch ist der Aufwand für Ihr 
 Unternehmen zur Erfüllung aller gesetz -
licher Vorgaben? (in Arbeitsstunden pro 
Monat)“. Dabei geht es neben Dokumen-
tations- und Informationspflichten, etwa 
dem Ausfüllen von Formularen an Steuer- 
und Sozialversicherungsbehörden auch 
um die Zeit, die Unternehmen für die Be-
folgung von Gesetzen und Regeln zum 
Beispiel beim Datenschutz, im Arbeits-
recht, im Umweltschutz oder bei techni-
schen Mindeststandards benötigen.

Nicht inbegriffen sind Belastungen, die 
sich nicht oder kaum in Arbeitszeit erfas-
sen lassen – etwa langwierige Planungs- 
und Genehmigungsverfahren, schlechte 
Behördenerreichbarkeit oder die strittige 
Auslegung von Vorschriften.

„Speziell diese psychologischen Kosten 
im Umgang mit Bürokratie nehmen bei 
vielen Unternehmen aber eine tragende 
Rolle ein. Diese sind allerdings nicht 
messbar. Klar ist: Aus Sicht der mittelstän-
dischen Unternehmen ist der Faktor Büro-
kratie das mit Abstand größte Risiko für 
die Wettbewerbsfähigkeit und den Stand-
ort Deutschland“, sagt KfW-Mittelstands-
experte Dr. Michael Schwartz.

Die Befragung der Unternehmen er-
gab, dass Solo-Selbstständige den größ-
ten bürokratischen Aufwand haben. Sie 

verwenden im Durchschnitt 8,7 Prozent 
ihrer Arbeitszeit für die Erledigung dieser 
Aufgaben. Mit steigender Unternehmens-
größe sinkt die relative Bürokratiebelas-
tung. Eine Branche, die besonders viel Ar-
beitszeit – nämlich 8,1 Prozent – auf büro-
kratische Prozesse verwendet, ist das Bau-
gewerbe.

Im Median verbringen Mittelständler 
drei Prozent der Arbeitszeit – maximal 15 
Stunden im Monat – mit der Erledigung 
bürokratischer Anforderungen. Das 
heißt: die Hälfte von ihnen benötigt mehr, 
die andere Hälfte weniger Zeit. Die meiste 
Arbeit bereitet den Unternehmen dabei 
die Erledigung von Steuerangelegenhei-
ten – 70 Prozent der befragten Mittel-
ständler benennen dieses Thema. Auf 
Rang zwei folgen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten, dann Anforde-
rungen im Rechnungswesen.

Im Jahr 2023 betrugen die durch-
schnittlichen Kosten einer Arbeitsstunde 
in Deutschland laut Angaben des Statisti-

schen Bundesamts 41,30 Euro. Gemessen 
an diesem Wert gaben die mittelständi-
schen Unternehmen im zurückliegenden 
Jahr für die Erfüllung sämtlicher gesetzli-
cher Vorgaben rund 61 Milliarden Euro 
aus. Der entsprechende Arbeitsaufwand 
entspricht einem Anteil von rund 3,9 Pro-
zent der jährlichen Personalkosten mittel-
ständischer Unternehmen.

„Der Begriff Bürokratie ist sehr negativ 
besetzt. Dabei ist Bürokratie grundsätz-
lich eine wesentliche Grundlage unseres 
Wirtschaftssystems. Standardisierte und 
formalisierte Verfahren sind Vorausset-
zung für regelgebundenes Handeln, das 
Rechtssicherheit und einen fairen Wettbe-
werb ermöglicht“, sagt Dr. Michael 
Schwartz.

„Mit zunehmender Bürokratie steigt je-
doch das Risiko, dass die Kosten den Nut-
zen übersteigen. Der Abbau von Bürokra-
tie ist daher aus Sicht des Mittelstands 
derzeit das drängendste wirtschaftspoliti-
sche Thema.“ 

Die Beschäftigten der rund 3,8 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland 
 verwenden im Durchschnitt rund sieben Prozent ihrer Arbeitszeit für bürokratische Prozesse. 
Das entspricht durchschnittlich 32 Stunden im Monat pro Unternehmen – oder 1,5 Milliarden 
 Arbeitsstunden im Jahr.

KfW Research

Mittelstand verwendet sieben Prozent der  
Arbeitszeit für bürokratische Prozesse

KfW Research
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Marburger Bund

An den Universitätskliniken der Länder 
kommt es zu massiven Verstößen ge-

gen tarifvertragliche Vereinbarungen zur 
Arbeitszeiterfassung. Bei insgesamt 83 
Prozent der Ärztinnen und Ärzte findet 
keine manipulationssichere, elektroni-
sche Zeiterfassung nach dem Stechuhr-
Prinzip statt, wie es der zwischen Marbur-
ger Bund und Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) geschlossene Tarifver-
trag TV-Ärzte vorschreibt. Das geht aus ei-
ner bundesweiten Befragung von rund 
3.500 Ärztinnen und Ärzten an landesei-
genen Unikliniken hervor, die der Mar-
burger Bund in der Zeit vom 31. März bis 
zum 23. April 2025 durchgeführt hat.

Insgesamt arbeiten an den tarifgebun-
denen Universitätskliniken etwa 20.000 
Ärztinnen und Ärzte. Die Universitätskli-
niken in Hamburg, Berlin, Mainz und 
Hessen gehören nicht zum Geltungsbe-
reich des TV-Ärzte, dort gelten abwei-
chende Regelungen.

Auf die Frage „Wie wird Ihre Arbeits-
zeit aktuell erfasst?“ geben nur rund 17 
Prozent der Befragten an, dass ihre Ar-
beitszeit tarifvertragskonform „elektro-
nisch und manipulationsfrei“ zum Bei-
spiel über ein Zeiterfassungsterminal er-
fasst wird. Bei knapp 62 Prozent findet le-
diglich eine digitale Dokumentation statt, 
zum Beispiel von Soll-Arbeitszeiten in 
Dienstplanprogrammen, weitere 17 Pro-
zent dokumentieren die Arbeitszeit ma-
nuell, also handschriftlich oder in einer 
Excel-Liste, und bei 4,3 Prozent der Be-
fragten findet gar keine Erfassung statt.

Drei Viertel der Ärztinnen und Ärzte 
an den tarifgebundenen Unikliniken müs-
sen geleistete Arbeitsstunden, die über 
die geplante Arbeitszeit hinausgehen, von 
ihren Vorgesetzten genehmigen lassen. 
Oftmals wird eine Anerkennung ver-
wehrt, selbst nach Mitteilung an die Vor-
gesetzten. Rund 60 Prozent der Befragten 
geben an, dass wöchentlich bis zu zehn 
Arbeitsstunden nicht erfasst werden. Je-
der zehnte erklärt, dass zehn und mehr 

Stunden pro Woche nicht berücksichtigt 
und somit nicht vergütet werden – das 
wären aufs ganze Arbeitsjahr gerechnet 
bis zu 500 Stunden.

„Es ist ein Skandal, dass die große 
Mehrheit der Unikliniken mutwillig gegen 
die Vorschriften im Tarifvertrag verstößt, 
die eine elektronische Erfassung der ge-
samten Anwesenheitszeit – abzüglich tat-
sächlich genommener Pausen – verlangt. 
Teilweise hat dieser Rechtsbruch den 
Charakter einer Manipulation mit Sys-
tem. Pro Woche werden Zehntausende 
von geleisteten Überstunden von Ärztin-
nen und Ärzten an den Unikliniken nicht 
anerkannt und folglich auch nicht be-
zahlt. Es geht hier um mehr als Minuten-
zählerei. Es geht um Arbeitszeit, die un-
sichtbar gemacht wird. Um Überstunden, 
die nicht bezahlt werden. Um Arbeits-
schutz, der auf dem Papier steht, aber in 
der Realität unbeachtet bleibt. Und es 
geht um Ärztinnen und Ärzte, die man-
gels ordentlicher Zeiterfassung Höchstar-
beitszeitgrenzen überschreiten, weil sie 
sich ihren Patienten und ihrer Arbeit ver-
pflichtet fühlen. Es darf deshalb auch 

nicht verwundern, dass viele Ärztinnen 
und Ärzte diese Praxis an den Unikliniken 
als Geringschätzung ihrer Arbeit empfin-
den. Im Interesse dieser Mitglieder wer-
den wir gegen den Rechtsbruch der Ar-
beitgeber vorgehen. Verträge sind einzu-
halten!“, sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vor-
sitzende des Marburger Bundes.

Auf den Zusammenhang einer adäqua-
ten Zeiterfassung mit gesetzlichen 
Höchstgrenzen machte Dr. Andreas Botz-
lar, 2. Vorsitzender des Marburger Bun-
des, aufmerksam: „Eine transparente, 
elektronische Arbeitszeiterfassung ist die 
Grundvoraussetzung dafür, dass gesetzli-
che Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten 
eingehalten werden. Wer das unterlässt, 
gefährdet nicht nur die Ärztinnen und 
Ärzte, sondern auch die Patientensicher-
heit. Eine zuverlässige elektronische Zeit-
erfassung ist kein Verwaltungsdetail, son-
dern aktiver Gesundheitsschutz.“

Die Gesamtauswertung der Umfrage-
 Ergebnisse und weitere Informationen 
finden Sie unter www.marburger-bund.
de/arbeitszeitenwende 

Massive Verstöße der Unikliniken gegen 
 Vorschriften zur Arbeitszeiterfassung
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Hitze
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Unsichtbare Gefahr: Hitze fordert 
mehr Menschenleben als der 
 Straßenverkehr

Im Jahr 2023 wurden in den 27 EU-
Staaten rund 44.600 hitzebedingte Todes-
fälle registriert. Das sind 2,2-mal so viele 
wie die 20.400 Verkehrstoten im selben 
Zeitraum. In 16 von 27 EU-Ländern über-
stieg die Zahl der Hitzetoten bereits die 
der Verkehrstoten. In Ländern wie Grie-
chenland, Spanien und Italien lag sie so-
gar vier- bis siebenmal höher. Besonders 
betroffen sind ältere Menschen (beson-
ders ältere Frauen), Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen, sozial Benachtei-
ligte und Stadtbewohner*innen.

Klimawandel verschärft die 
 Gesundheitskrise

Die Zahl der Hitzetoten in der EU ist in 
den letzten 20 Jahren um 30% gestiegen, 
während die Zahl der Verkehrstoten fast 
halbiert werden konnte. Die Prognosen 
zeigen: Ohne wirksame Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen könnten 
bis 2050 jährlich über 120.000 Menschen 
in Europa an den Folgen extremer Hitze 
sterben.

„Jeder Verkehrstote ist einer zu viel und 
es gibt noch viel zu tun, um die Vision Zero 
zu erreichen. Unser Vergleich zeigt jedoch, 
dass dies auch für hitzebedingte Todesfälle 
gilt – und das ist nur die Spitze des Eisbergs 
der gesundheitlichen Schäden von Hitze. Je-
des Zehntelgrad Erderhitzung trägt zu die-
ser Gesundheitsgefahr bei, sodass effektive 
Klimamaßnahmen nach wie vor dringend 

erforderlich und ein persönliches Gesund-
heitsanliegen für uns alle sind“, sagt Doro-
thea Baltruks, Leiterin des Centre for Pla-
netary Health Policy.

Johanna Gary von der Diakonie 
Deutschland ergänzt: „In Hitzephasen 
 tragen ältere Menschen, Menschen mit Vor-
erkrankungen, kleine Kinder und Schwan-
gere große gesundheitliche Risiken. Aber 
auch Menschen mit geringen Einkommen, 
die in schlecht isolierten Wohnungen leben, 
oder wohnungslose Menschen, sind diesem 
Extremwetter stark ausgeliefert. Wir müs-
sen als Gesellschaft mehr tun, um sie zu 
schützen und das Gesundheits- und Sozial-
wesen klimaresilient zu machen.“

Jonas Gerke, Wissenschaftlicher Mitar-
beiter bei KLUG erklärt: „Hitze ist die töd-
lichste Folge der Klimakrise in Europa – 
doch sie bleibt oft unsichtbar. Am Hitzeakti-
onstag haben wir gemeinsam mit über 100 

Organisationen gezeigt: Es braucht verbind-
liche Schutzmaßnahmen, eine verlässliche 
Finanzierung durch Bund und Länder so-
wie Investitionen in hitzeresiliente Städte 
und Gebäude. Hitzeschutz ist eine Grundvo-
raussetzung für zukunftsfähige Städte, ein 
widerstandsfähiges Gesundheitssystem und 
echte soziale Gerechtigkeit.“

Politische Neuausrichtung und 
 konsequente Anpassungsstrategien

Anlässlich des Hitzeaktionstags hat ein 
Bündnis aus über 100 Organisationen zu 
Beginn des Sommers konsequente Hitze-
schutzmaßnahmen gefordert:
■ Verbindlichen Hitzeschutz vor Ort und 

ausreichende Finanzierung durch 
Bund und Länder

■ Einbindung des Gesundheits-, Pflege- 
und Sozialwesen bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Hitzeaktionsplä-
nen

■ Berücksichtigung von Hitzeschutz bei 
Investitionen in Infrastruktur, bei Neu-
bau, Instandhaltung und Sanierung 
von Gebäuden sowie dem Umbau von 
Städten

■ Frühzeitige und flächendeckende War-
nungen und eine schnelle und flexible 
Anpassung der Versorgung in Krisen- 
und Katastrophensituationen

■ Maßnahmen gegen den Klimawandel 
als Ursache für mehr Hitzetote

Hintergrund
Hitze ist die tödlichste Folge des Klima-

wandels in Europa – und trifft die Gesell-
schaft ungleich. Während der Straßenver-
kehr streng reguliert und überwacht wird, 
fehlen bei Hitze koordinierte Warnketten 
und Schutzmaßnahmen, Ressourcen zur 
Umsetzung von Hitzeaktionsplänen, Vor-
kehrungen für Katastrophensituationen, 
und öffentliche Aufmerksamkeit.

Eine aktuelle Analyse des Centre for Planetary Health Policy (CPHP) und KLUG – Deutsche 
 Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. macht deutlich: Hitze ist eine stille, aber tödli-
che  Gesundheitsgefahr in Europa. Durch einen Vergleich mit der Zahl der Verkehrstoten 
wird  deutlich, wie gravierend aber vergleichsweise unsichtbar die Zahl von Hitzetoten in 
Europa durch klimawandelbedingte Hitzewellen ist.

Analyse zeigt

Hitzetote in Europa übersteigen Verkehrstote 
um mehr als das Doppelte 

Centre for Planetary Health Policy (CPHP) 
und KLUG – Deutsche  Allianz Klimawandel 

und Gesundheit e.V.
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Hitze

Risikogruppen durch 
 Hitzeprävention schützen

Die oft intensive und lange andauern-
de Hitze in den Sommermonaten führt in 
der Region zu immer mehr Gesundheits-
problemen. Eine Analyse der IKK Südwest 
unter ihren Versicherten in Hessen, 
Rheinland-Pfalz und im Saarland, anläss-
lich des bundesweiten Hitzeaktionstages 
(14. Juni), zeigt, dass in den vergangenen 
Jahren immer mehr Menschen im Kran-
kenhaus behandelt werden müssen, weil 
sie zu wenig trinken. Hitzewellen in Folge 
des Klimawandels würden künftig immer 
stärker zur Gesundheitsbedrohung, so 
Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Süd-
west. Dies erfordere ein Umdenken hin zu 
einer nachhaltigeren Gesundheitspräven-
tion – unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedingungen in Kitas, Schulen und 
Seniorenheimen.

Flüssigkeitsmangel führte in den ver-
gangenen Jahren zu mehr Krankenhaus-
behandlungen: Allein von 2017 bis 2022 

stieg die Zahl dehydrierter Personen im 
Krankenhaus in den Sommermonaten 
Mai bis September um 25 Prozent an. Das 
ergibt eine Analyse der Versichertendaten 
der IKK Südwest aus Hessen, Rheinland-
Pfalz und aus dem Saarland. Von 2021 
auf 2022 fiel der Anstieg mit rund 30 Pro-
zent am stärksten aus.

Die Daten wurden anlässlich des bun-
desweiten Hitzeaktionstages der Bundes-
ärztekammer und der Deutschen Allianz 
Klimawandel und Gesundheit (KLUG) er-
hoben. „Eine Aktion, die wir als Kranken-
kasse sehr begrüßen und unterstützen. Es 
ist wichtiger denn je, auf den Zusammen-
hang zwischen Klimaveränderungen und 
der Gesundheit sowie der Prävention 
 aufmerksam zu machen“, findet 
Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Süd-
west, und erläutert: „Die Folgen des Klima-
wandels für die Gesundheit der Bevölke-
rung werden in der öffentlichen Diskussi-
on vernachlässigt. An den Krankenhaus-
zahlen wird deutlich, dass wir viele Men-
schen bereits gesundheitlich an den Folgen 
der hohen Temperaturen leiden. Dehydra-
tion ist dafür nur ein Beispiel. Der Hitze-
stress stellt immer stärker eine Herausfor-
derung für den gesamten Körper dar.“

Die IKK Südwest macht darauf auf-
merksam, dass der Klimawandel auch 
weitere Gesundheitsrisiken birgt: beson-
ders Allergien als auch weitere Atem-
wegserkrankungen, Hauterkrankungen 
aber auch Borreliose-Erkrankungen wer-
den zum Beispiel durch veränderte klima-
tische Bedingungen, eine höhere Belas-
tung mit Schadstoffen und steigende 
Ozonwerte begünstigt.

IKK Südwest begrüßt 
 Hitzeschutzplan

Besonders gefährdet sind Risikogrup-
pen: Dazu zählen Senioren, Pflegebedürf-
tige, Schwangere und Kinder. „Hitze führt 
aber auch bei den Berufstätigen zu Er-
krankungen und damit vermehrt zu Ar-
beitsunfähigkeit. Gerade im Handwerk 
sind viele durch ihre Arbeit im Freien ei-
nem großen Risiko ausgesetzt. Für alle Ri-
sikogruppen ist eine aktive Hitzepräventi-
on lebenswichtig“, ergänzt Loth. Eine prä-
ventive Maßnahme sieht er in einer um-
fangreichen Aufklärungsarbeit. Diese 
sollte schon bei der nachhaltigen Gestal-
tung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in Kitas und Schulen beginnen, da sie 
künftige Generationen in Zukunft mit den 

Mehr hitzebedingte Notfälle im Krankenhaus
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steigenden Temperaturen in Folge des 
  Klimawandels leben müssen.

Den jüngsten Vorstoß von Bundes -
gesundheitsminister Karl Lauterbach zu 
einem umfassenden Hitzeschutzplan be-
grüßt Loth und verweist gleichzeitig auf 
die Dringlichkeit des Problems: „Umfas-
sende und komplexe Themen wie der Hit-
zeschutz erfordern ein koordiniertes Han-
deln des gesamten Gesundheitswesens. 
Daher ist das Vorhaben ein guter Ansatz, 
der aber zeitnah konkretisiert werden 
muss.“

Mehr Trinken im Sommer:  
Mit diesen Tipps funktioniert es

Um sich bei den heißen Temperaturen 
gesund zu halten, ist es wichtig, viel zu 

trinken. Gerade die Risikogruppen der 
Senioren, Pflegebedürftigen und Kinder 
trinken oft zu wenig. „Im Alltag ist es 
wichtig, uns selbst und die Menschen um 
uns regelmäßig zum Trinken zu animie-
ren. Dafür gibt es einige Tricks, die bei 
Jung und Alt funktionieren“, verrät IKK-
Südwest-Ernährungscoach Stefanie Hu-
ba. „Es hört sich einfach an, aber der erste 
Schritt ist es, Wasser leicht zugänglich zu 
machen. Mehrere Wasserkrüge oder auch 
-spender an wichtigen Orten im Haus zu 
platzieren, reicht oft schon als Erinne-
rung. Trinkgewohnheiten zu ritualisieren, 
ist ebenfalls effektiv. Ein Glas Wasser di-
rekt nach dem Aufstehen oder einen kal-
ten Tee am Nachmittag trinken. Verknüpft 
man das Trinken mit festen Bestandteilen 

des Tages, fließt es mühelos in den Alltag 
ein“, ergänzt Huba. Bei diesem Vorgehen 
spricht man vom sogenannten „Nudging“. 
Diese Methode gestaltet die Umgebung 
so, dass unterbewusst die gesündere Ent-
scheidung getroffen wird.

Abwechslung bei der Getränkewahl 
macht das Trinken attraktiver. Citrus-
früchte oder Obst unter das Wasser zu mi-
schen, bietet sich als gesunde Alternative 
an. Ungesüßte Früchtetees können Farbe 
ins Spiel bringen. „Über die Nahrung lässt 
sich ebenfalls Flüssigkeit in den Körper 
bringen. Wassermelone und Gurke haben 
einen sehr hohen Wasseranteil und soll-
ten Jung und Alt daher im Sommer oft an-
geboten werden“, empfiehlt Huba.

Hitze

Hitze als Folge des Klimawandels wirkt 
sich besonders auf Beschäftigte aus, 

die im Freien arbeiten. Unternehmen soll-
ten sich schon jetzt auf Hitzeperioden vor-
bereiten. Deshalb stellt die Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ih-
ren Mitgliedsunternehmen Hitzeaktions-
pläne zur Verfügung.

Hitzeschutz- oder Hitzeaktionspläne 
gibt es vermehrt seit dem vergangenen 
Jahr, zum Beispiel in Städten und Kommu-
nen, aber auch für Beschäftigte in der Pfle-
ge. Da auch die Bauwirtschaft zunehmend 
von den klimatischen Veränderungen be-
troffen ist, haben die Expertinnen und Ex-
perten der BG BAU nun erstmals spezifi 
sche Hitzeaktionspläne für Outdoor- sowie 
Indoor-Arbeitsplätze am Bau entwickelt. 

Die interaktiven Dateien enthalten 
Checklisten, die alle relevanten Aspekte 
behandeln, um auch bei Hitze sicher und 
gesund arbeiten zu können. Pop-up-Funk-
tionen stellen Hintergrundinformationen 
bereit. Verantwortliche können so mithil-
fe der Hitzeaktionspläne konkret prüfen, 
ob sie alle notwendigen Maßnahmen vor-
bereitet haben, beziehungsweise was 
noch zu tun ist. 

Insbesondere Verschattung oder Kühl-
kleidung müssen aufgrund längerer Lie-
ferzeiten rechtzeitig bestellt werden. Da-
rüber hinaus empfiehlt es sich, gleich die 
entsprechenden Prämien bei der BG BAU 
zu beantragen, mit denen diese Arbeits-
schutzmittel finanziell gefördert werden. 

Angesichts steigender Temperaturen 
und langer Hitzeperioden haben die Be-
schäftigten der Baubranche zunehmend 
mit dem Risiko von Hitzeerkrankungen zu 
kämpfen. Wer schwer arbeitet, nicht aus-
reichend trinkt, gesundheitlich ange-
schlagen oder vorbelastet ist, neigt nicht 
nur zu konzentrationsbedingten Arbeits-
unfällen, sondern läuft auch Gefahr, ei-
nen lebensbedrohlichen Hitzschlag zu er-
leiden. Beschäftigte, die im Freien arbei-
ten und/oder schwere körperliche Arbeit 
verrichten, sind besonders gefährdet. Mit 
entsprechenden Maßnahmen des techni-
schen Arbeitsschutzes, der Arbeitsorgani-
sation oder zum persönlichen Schutz las-
sen sich die Risiken erheblich verringern 
und Arbeiten bei Hitze sicher und gesund 
ausführen. Dabei sollen die Hitzeaktions-
pläne alle Beteiligten unterstützen. 

Zu den Hitzeaktionsplänen: 
Hitzeaktionsplan: Indoor-Baustellen | BG 
BAU – Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft: https://www.bgbau.de/service/
angebote/medien-center-suche/medium/
hitzeaktionsplan-indoor-baustellen 
Hitzeaktionsplan: Outdoor-Baustellen | 
BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft: https://www.bgbau.de/service/
angebote/medien-center-suche/medium/
hitzeaktionsplan-outdoor-baustellen 

Weitere Informationen:
Betriebsanweisung: Arbeiten im Freien 
bei Hitze | BG BAU – Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft: https://www.
bgbau.de/service/angebote/medien-cen
ter-suche/medium/betriebsanweisung-
arbeiten-im-freien-bei-hitze 
Erste-Hilfe-Rettungskarte Akute Hitzeer-
krankungen | BG BAU – Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft: https://www.
bgbau.de/service/angebote/medien-cen
ter-suche/medium/erste-hilfe-rettungs-
karte-akute-hitzeerkrankungen 
https://www.heat-shield.eu/
https://www.lth.se/climapp/disseminati
on/download-climapp/

BG Bau

BG BAU stellt für Unternehmen der 
 Bauwirtschaft Hitzeaktionspläne bereit
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„Hitze ist das größte durch den Kli-
mawandel bedingte Gesundheits-

risiko in Deutschland – auch für die Be-
schäftigten. Unser Report zeigt alarmie-
rend, wie Hitzewellen bereits jetzt die Ar-
beitsbedingungen beeinflussen und sich 
auf Wohlbefinden, Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten auswir-

ken“, sagt Andreas Storm, Vorsitzender 
des Vorstands der DAK-Gesundheit. 
„Beim Klima- und Hitzeschutz brauchen 
wir eine Bewusstseinswende und mehr 
Aufklärung. Das Thema muss eine Füh-
rungsaufgabe werden, um die Gesundheit 
der Beschäftigten zu schützen und so die 
Wirtschaft zu stärken. Wir brauchen ei-
nen Schulterschluss zum Hitzeschutz. Ein 
breites Bündnis der Akteure muss sich für 
eine resiliente Arbeitswelt einsetzen, die 
sowohl für die Menschen als auch für die 
Umwelt nachhaltig gestaltet ist.“

Hohe Hitze-Belastung bei 
 Pflegekräften

Laut DAK-Gesundheitsreport fühlen 
sich 23 Prozent der Beschäftigten bei Hit-
ze während der Arbeit stark belastet. 
Hochgerechnet auf die Bevölkerung sind 
das mehr als zehn Millionen Menschen. 
Bei Erwerbstätigen über 50 Jahre erleben 
29 Prozent eine starke Belastung, bei den-
jenigen in dieser Altersgruppe mit einer 
chronischen körperlichen Erkrankung 
sind es 35 Prozent. Und unter den Pflege-
kräften ist der Anteil der stark Belasteten 

Der Klimawandel hat deutliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt in Deutschland. 23 Prozent 
der Beschäftigten fühlen sich im Job während einer Hitzewelle stark belastet. Hochgerechnet 
sind das rund zehn Millionen Menschen. Über zwei Drittel der Erwerbstätigen sehen ihre Leis-
tungsfähigkeit durch Extremtemperaturen eingeschränkt. Fast ein Fünftel aller Beschäftigten 
hat hitzebedingte Gesundheitsprobleme. Besonders betroffen sind Pflegekräfte sowie Beschäf-
tigte im Baugewerbe und Handwerk. Das sind zentrale Ergebnisse aus dem DAK- Gesundheits-
report „Gesundheitsrisiko Hitze. Arbeitswelt im Klimawandel“. Im Auftrag der Krankenkasse 
hat das IGES-Institut die Daten von 2,4 Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten ausgewer-
tet und mehr als 7.000 Erwerbstätige befragt. Mit Blick auf die massiven Auswirkungen für die 
Arbeitswelt fordert die DAK-Gesundheit einen „Schulterschluss zum Hitzeschutz“.

Hitze
10 Millionen Beschäftigte im Job stark belastet

DAK
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bei Hitze mit 49 Prozent mehr als doppelt 
so hoch wie beim Durchschnitt aller Er-
werbstätigen. Im Baugewerbe oder im 
Handwerk sind es 28 Prozent.

Reduziertes Leistungsvermögen bei 
Hitze

Arbeiten bei längeren Phasen mit au-
ßerordentlich hohen Temperaturen ist oft 
mit reduzierter Leistung verbunden: Die 
Hälfte der Beschäftigten gibt an, nicht so 
produktiv zu sein (53 Prozent). Viele be-
richten von Konzentrationsschwäche (42 
Prozent) und einige empfinden sich als 
gereizter gegenüber dem eigenen Team 
oder der Kundschaft (13 Prozent). Bei 
Pflegekräften sind die Auswirkungen be-
sonders ausgeprägt: 17 Prozent geben an, 
bei Hitze nur mit Mühe die von ihnen er-
wartete Arbeit zu schaffen. Unter allen 
Befragten sind es elf Prozent.

Abgeschlagenheit, Schlaf- und 
Kreislaufprobleme

Laut DAK-Gesundheitsreport haben 19 
Prozent aller Beschäftigten gesundheitli-
che Probleme durch Extremtemperatu-
ren. Bei durch Hitze stark belasteten Er-
werbstätigen haben mit 39 Prozent dop-
pelt so viele Menschen Gesundheitspro-
bleme. Die Betroffenen leiden bei Hitze 
vor allem unter Abgeschlagenheit und 
Schlafproblemen (je 68 Prozent), Kreis-
laufbeschwerden (65 Prozent) und Kopf-
schmerzen (50 Prozent).

Zusammenhang von Hitze und 
 Krankenstand

„Es ist alarmierend, dass fast jeder 
fünfte Beschäftigte hitzebedingte Ge-
sundheitsprobleme kennt“, sagt Professor 
Volker Nürnberg, der als Experte für Be-
triebliches Gesundheitsmanagement den 
DAK- Gesundheitsreport fachlich beglei-
tet. „Betriebe müssen zeitnah alle Arbeits-

prozesse und -abläufe an Hitzeperioden 
anpassen und Maßnahmen zum Schutz 
der Mitarbeiterschaft ergreifen. Die Hitze 
wirkt sich schon jetzt deutlich auf die Pro-
duktivität aus. Es gibt auch erste Auffäl-
ligkeiten beim Krankenstand.“ Nach den 
Analysen der DAK- Gesundheit fehlt mit 
zwei Prozent nur ein sehr kleiner Teil der 
Belegschaft wegen gesundheitlicher Pro-
bleme durch Hitze bei der Arbeit. Laut Re-
port entwickelt sich die Anzahl der neuen 
Krankschreibungen für bestimmte Diag-
nosen in Hitzeperioden parallel zur Ta-
gesdurchschnittstemperatur. In der 
wärmsten Woche im Hitzejahr 2018 gab 
es je 10.000 Beschäftigte beispielsweise 
zehn Krankschreibungen wegen einer 
Kreislauferkrankung. Im gleichen Zeit-
raum im Sommer 2023 waren es nur etwa 
halb so viele.

Mangelnde Vorbereitung auf 
 wiederkehrende Hitzeperioden

28 Prozent der Beschäftigten machen 
sich Sorgen, dass ihr Betrieb langfristig 
nicht ausreichend auf wiederkehrende 
Hitzeperioden vorbereitet ist. Zwar haben 
fast drei Viertel an ihrem Arbeitsplatz die 
Möglichkeit, Maßnahmen zum Schutz zu 
ergreifen; sie können ihren Arbeitsort ver-
dunkeln und bekommen vom Betrieb ge-
eignete Getränke angeboten. Doch ar-
beitsorganisatorische Maßnahmen wie 
Homeoffice oder eine Anpassung der Ar-
beitszeit sind nicht so sehr verbreitet. Die 
Möglichkeit, eine Siesta zu machen, ha-
ben bisher nur wenige (18 Prozent), ein 
Großteil (40 Prozent) würde sie jedoch 
auch nicht nutzen.

„DAK-Studie zur Hitze ist 
 Handlungsauftrag“

„Die neue DAK-Studie über die Auswir-
kungen von Hitze auf die Beschäftigten ist 
ein ganz klarer Handlungsauftrag an Poli-

tik und Wirtschaft“, betont Maike Voss, 
geschäftsführende Direktorin vom Centre 
for Planetary Health Policy, einer Denkfa-
brik der Deutschen Allianz Klimawandel 
und Gesundheit (KLUG). „Die ersten Hit-
zerekorde haben wir 2024 bereits im 
Frühling erlebt. Jetzt ist es höchste Zeit, 
sich auf einen heißen Sommer im Betrieb 
vorzubereiten. Hierfür müssen Unterneh-
men genau wissen, welche Beschäftigten 
im eigenen Betrieb besonders gefährdet 
sind und welche Schutzmaßnahmen 
wirksam und erprobt sind.“

Auch das Risiko für Arbeitsunfälle 
steigt

„Nicht nur das Risiko für Erkrankun-
gen, sondern auch für Arbeitsunfälle 
steigt“, sagt Dr. Jochen Appt, Leiter der 
Hauptabteilung Prävention der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
e.V. (DGUV). DAK- Gesundheit und DGUV 
wollen deshalb, dass Sozialversicherungs-
träger beim Thema Hitzeschutz und Ge-
sundheitsschutz zusammenrücken. „Wir 
haben unterschiedliche Herangehenswei-
sen, die sich komplementär ergänzen, so-
dass Synergien entstehen“, betont DAK-
Vorstandschef Andreas Storm. „Im Rah-
men der Nationalen Präventionskonfe-
renz und der Initiative Gesundheit und 
Arbeit (iga) haben wir uns als Sozialversi-
cherungsträger bereits zusammen auf den 
Weg gemacht“, ergänzt Dr. Appt.

Die DAK-Gesundheit bietet Beratung 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment an und informiert über geeignete 
Instrumente, damit gutes Arbeiten auch 
bei großer Hitze gelingen kann. Mehr 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment der DAK-Gesundheit unter:  
www.dak.de/bgm 

Hitze
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Klimawandel

Der Wasserstand des Rheins lag im 
Frühling 2025 deutlich unter dem 

langjährigen Durchschnitt.
„Solche Bedingungen sind ein Vorge-

schmack auf das, was wir in Frühling und 
Sommer zukünftig häufiger für den Rhein 
erwarten dürfen.“, sagt IKSR-Präsidentin 
Dr. Miriam Haritz. Niedrigwasser geht oft 
mit hohen Wassertemperaturen einher. 

Die Studie zeigt anhand von Modell -
ergebnissen einen klaren Trend: Der 
Rhein erwärmt sich im Zuge des Klima-
wandels deutlich.

Rückblick:  
45 Jahre Temperatur anstieg belegt

Die Auswertung der historischen Mess-
reihen für den Zeitraum 1978–2023 hat 
bereits einen klaren Erwärmungstrend 
gezeigt: So hat sich der Rhein seit 1978, 
insbesondere im Raum südlich von Karls- 
ruhe, deutlich erwärmt. Die durchschnitt-
liche jährliche Wassertemperatur stieg 
beispielsweise in Basel im Untersuchungs-

zeitraum um 0,4 °C pro Jahrzehnt. Ob-
wohl anthropogene Wärmeeinleitungen – 
etwa durch abgeschaltete Kernkraftwerke 
– zurückgegangen sind, konnten sie den 
Anstieg der Wassertemperaturen nicht 
aufhalten, der in direktem Zusammen-
hang mit dem Anstieg der Lufttemperatu-
ren aufgrund des Klimawandels steht.

Blick in die Zukunft:  
Modellierungen bis zum Jahr 2100

Die neuen Simulationen der Wasser-
temperaturentwicklung, die im Rahmen 
dieser Studie durchgeführt wurden, ba-
sieren auf dem CO

2
-Hochemissionsszena-

Die Wassertemperaturen des Rheins steigen. Das zeigt eine 2024 erarbeitete Analyse der deut-
schen Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und des niederländischen Forschungsinstituts 
Deltares im Rahmen ihrer Arbeit für die Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins 
(IKSR). Es sind bereits Auswirkungen auf Ökologie und Wirtschaft zu beobachten, die sich in 
 Zukunft noch verstärken werden.

Klimawandel am Rhein
Anstieg der Wassertemperatur um bis zu 4,2 °C bis Ende des Jahrhunderts erwartet

Deutsche Bundesanstalt für Gewässerkunde 
(BfG)

Niederländisches Forschungsinstitut Deltares
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rio des Weltklimarats (IPCC). Die Fach-
leute von BfG und Deltares und der Anrai-
nerstaaten haben Modellrechnungen 
durchgeführt, um den zu erwartenden 
Anstieg der Rheintemperaturen zu quan-
tifizieren. Sie erwarten eine Erwärmung 
des Rheinwassers in der Größenordnung 
von +1,1 bis +1,8 °C bis zur Jahrhundert-
mitte. Bis zum Jahr 2100 könnte sich die 
jährliche mittlere Wassertemperatur so-
gar um 2,9 bis 4,2 °C erwärmen – im Ver-
gleich zum Zeitraum 1990–2010, der als 
Referenz für alle Berechnungen herange-
zogen wurde.

Die Studienergebnisse zeigen, dass vor 
allem die südlichen Rheinabschnitte von 
der Schweiz bis Karlsruhe betroffen sein 
werden.

Konkret bedeutet dies, dass im Jahres-
durchschnitt im Rheinhauptstrom die An-
zahl der Tage mit Temperaturen unter 10 
°C bis zum Ende des Jahrhunderts von 
derzeit 170 Tagen auf 104 Tage sinken 
wird. Umgekehrt wird die Zahl der Tage 
mit Temperaturen über 21,5 °C deutlich 
steigen, von derzeit durchschnittlich 32 
Tagen auf 106 Tage im Jahr (dies ent-
spricht fast einem Drittel des Jahres). An 
diesen 106 Tagen im Jahr mit Temperatu-
ren über 21,5 °C werden fast 50 Tage im 
Jahr Temperaturen über 25 °C und bis zu 
28 °C erreichen. Die modellierten Wasser-
temperaturen könnten zu- dem aufgrund 
von Faktoren, die in der Studie nicht be-
rücksichtigt wurden, insbesondere durch 
schwer vorhersagbare anthropogene Wär-
meeinleitungen, überschritten werden.

Arten und Auen unter Druck
Der Klimawandel führt zu einem An-

stieg der durchschnittlichen Lufttempera-
turen, was einen tendenziellen Druck auf 
alle natürlichen Lebensräume bewirkt. 
Aquatische Lebensräume und Feuchtge-
biete sind aufgrund der zunehmenden 
Häufigkeit und Schwere von Niedrigwas-
ser und steigenden Wassertemperaturen, 
die die Auswirkungen der anthropogenen 
Belastungen durch die verschiedenen 
Nutzungen des Flusses und seiner Lebens-
räume verstärken, besonders stark vom 
Klimawandel betroffen.

„Die steigenden Wassertemperaturen 
beeinflussen die Lebensbedingungen im 
Rhein erheblich. Wer- den kritische Tempe-
raturschwellen über längere Zeiträume 
überschritten, kann es zu ökologischen 
Schäden kommen. Aquatische Organismen 
leiden dann bspw. unter Hitzestress, was sie 
schwächt und anfälliger für Krankheiten 

macht“, sagt Tanja Bergfeld-Wiedemann, 
BfG-Wissenschaftlerin, die an der Studie 
mitgearbeitet hat. „Bei höheren Tempera-
turen nimmt außerdem die Löslichkeit von 
Gasen im Wasser ab, wodurch den Tieren 
weniger Sauerstoff zur Verfügung steht“, so 
die Biologin.

Die Erwärmung des Wassers im Winter 
ist auch ein günstiger Nährboden für die 
Verbreitung bestimmter invasiver gebiets-
fremder Arten. Langfristig könnten Arten 
wie die Äsche, die kaltes Wasser bevor-
zugt, Bestandseinbrüche erleiden bzw. 
aus Teilen ihres bisherigen Verbreitungs-
gebietes im Rheinsystem verschwinden. 
Temperaturunempfindliche Raubfische 
wie der Wels werden gestärkt und üben 
einen zusätzlichen Druck auf aquatische 
Arten aus, obwohl einige von ihnen bei 
Temperaturen um die 25 °C sterben.

Der Anstieg der Wassertemperatur 
kann in kleinen Nebenflüssen durch die 
Schaffung von schattigen Rückzugsgebie-
ten, die Renaturierung von Auwäldern 
und die Wiederherstellung funktionieren-
der Auenökosysteme begrenzt werden. In 
großen Nebenflüssen und im Rhein-
hauptstrom sind Maßnahmen schwieriger 
umzusetzen.

Einschränkungen bei 
 Wassernutzung drohen

Steigt die Wassertemperatur über ei-
nen Schwellenwert, können die zuständi-
gen Behörden dazu gezwungen sein, Ein-
schränkungen für Wassernutzungen (z. B. 
industrielle oder landwirtschaftliche Ent-
nahmen) auszusprechen, was zu Nut-
zungskonflikten und wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten führen kann. Der Tempe-
raturanstieg wird dazu führen, dass weni-
ger Kapazität für bestehende und neue 
Kühlwasserverbraucher zur Verfügung 
steht.

Es ist daher unabdingbar, die bereits in 
den Staaten laufenden Arbeiten zu ver-
stärken, um in Abstimmung mit den von 
diesem gemeinsamen Gut abhängigen 
Nutzern eine sparsame und vernünftige 
Wassernutzung anzustreben.

Modellierung über Ländergrenzen 
hinweg

Mit der Studie wurde erstmals ein län-
derübergreifender Modellansatz erprobt, 
der nationale Modellergebnisse aus der 
Schweiz, Deutschland und den Niederlan-
den entlang eines einheitlichen Klimasig-
nals koppelt. „Die enge grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit war entscheidend, um 

ein konsistentes Bild der zukünftigen Wasser-
temperaturen entlang des gesamten Rheins 
zu erhalten“, sagt Pascal Boderie, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei Deltares.

Anpassung als  
Gemeinschaftsaufgabe

Im Rahmen der laufenden Fortschrei-
bung ihrer Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel arbeiten die Staaten im 
Rheineinzugsgebiet unter dem Dach der 
IKSR an konkreten Maßnahmen, wobei 
die verschiedenen Nutzungen berücksich-
tigt werden. Ziel ist es, die ökologischen 
Funktionen des Rheins zu erhalten und zu 
stärken. Die Ergebnisse der Temperatur-
analysen fließen direkt in diesen Prozess 
ein.

Weitere Informationen:
■ Simulation of the effects of climate change 

scenarios on future Rhine water temperature 
de

■ Entwicklung der Rheinwassertemperaturen 
von 1978 bis 2023

In der Internationalen Kommission zum 
Schutz des Rheins (IKSR) arbeiten seit mehr 
als 70 Jahren die Schweiz, Frankreich, 
Deutschland, die Niederlande, Luxemburg 
und die Europäische Union auf der Basis ei-
nes völkerrechtlichen Übereinkommens zu-
sammen, um die vielfältigen Nutzungen und 
den Schutz des Gewässers in Einklang zu 
bringen. Für die Umsetzung europäischer 
Richtlinien wurde die grenzüberschreitende 
Kooperation auf die Staaten Österreich, 
Liechtenstein, Italien und die belgische Regi-
on Wallonien ausgeweitet. Aktuelle Präsiden-
tin ist Miriam Haritz aus Deutschland. Ihr und 
den Gremien der IKSR steht ein international 
besetztes Sekretariat mit Sitz in Koblenz 
(Deutschland) zur Seite.
Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) 
ist eine Bundesoberbeh9örde im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Verkehr 
(BMV). Sie ist das wissenschaftliche Institut 
des Bundes für wasserbezogene Forschung, 
Begutachtung und Beratung insbesondere in 
den Bereichen Hydrologie, Gewässernutzung, 
Gewässerbeschaffenheit, Ökologie und Ge-
wässerschutz. Die Arbeit der BfG erstreckt 
sich in erster Linie auf die schiffbaren Flüsse, 
Kanäle und Küstengewässer (Bundeswasser-
straßen), die durch die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 
verwaltet werden. Als Ressortforschungsein-
richtung ist die BfG Teil der deutschen Wis-
senschaftslandschaft.

Als Wissensinstitut bietet Deltares seit über 
hundert Jahren zuverlässige Expertise im 
Bereich Wasser und Untergrund. Die einzig-
artige Kombination aus Wissen und For-
schung, Experten, Versuchsanlagen, Schlüs-
seltechnologien, spezialisierter Software und 
Datenprodukten ermöglicht es uns, Politik 
und Industrie zu beraten und aktuelle 
 Herausforderungen zu bewältigen.

Klimawandel
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Seit einem Jahrzehnt warnt sie schnell, 
direkt und zuverlässig vor Wetterge-

fahren und schützt damit Menschenle-
ben: Die WarnWetter-App des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) hat im Juni 2025 
ihr zehnjähriges Jubiläum. 

Unterstützer der App war von Anfang 
an das Bundesministerium für Verkehr, zu 
dessen Geschäftsbereich der DWD gehört. 
Bundesminister Patrick Schnieder: „Die 
WarnWetter-App des Deutschen Wetter-
dienstes ist inzwischen ein unverzichtba-
rer Baustein des Bevölkerungsschutzes. 
Sie bereitet Millionen von Bürgerinnen 
und Bürgern frühzeitig auf Wettergefah-
ren vor. Sie informiert nicht nur verläss-
lich über Wettergefahren, sondern auch 
unter anderem über den Waldbrandindex 
oder die Pollenflugvorhersage. Mit circa 
zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer 
ist sie bestes Beispiel dafür, wie Behörden 

die Bevölkerung erfolgreich mit digitalen 
Angeboten unterstützen können.“

Die App hat sich seit 2015 zu einem 
zentralen Instrument der Wetter- und Na-
turgefahrenkommunikation in Deutsch-
land entwickelt. Bei extremen Wetterla-
gen wird sie täglich bis zu 4,5 Millionen 
Mal genutzt. 2024 versandte der DWD 
insgesamt über 950 Millionen Push-War-
nungen und empfing gut eine Million Nut-
zermeldungen. Die Zahl der aktiven Nut-
zerinnen und Nutzer liegt derzeit bei etwa 
zwei Millionen – ein klarer Beleg für den 
hohen Stellenwert der App im Alltag der 
Bevölkerung. Nicht nur bei Privatperso-
nen ist WarnWetter ein zuverlässiger Be-
gleiter. Auch rund 174 000 registrierte 
Nutzerinnen und Nutzer aus dem Bevöl-
kerungs-, Katastrophen- und Umwelt-
schutz setzen regelmäßig auf dieses digi-
tale Angebot des nationalen Wetterdiens-
tes. Hinzu kommen etwa 30 000 dienst-
lich genutzte Geräte im Polizeibereich.

Vom Start zur Standardanwendung: 
Meilensteine einer Erfolgsgeschichte Am 
3. Juni 2015 erstmals veröffentlicht – und 

noch am selben Tag auf der Fachmesse In-
terschutz in Hannover vorgestellt – setzte 
die erste Version auf einfache, schnelle 
Warnkommunikation ohne Werbung oder 
Registrierung. Bereits ein Jahr später 
folgten Blitzdarstellung und Hinweise zur 
thermischen Belastung. Mit der Umstel-
lung auf Gemeindewarnungen im August 
2016 wurde die Warnqualität deutlich 
präzisiert. Weitere Entwicklungsschritte 
folgten in dichter Taktung. So wurden im 
November 2018 Naturgefahren wie Hoch-
wasser, Sturmflut und Lawinen integriert, 
im Juni 2018 die Binnenseewarnungen, 
im März 2020 der Waldbrandgefahrenin-
dex, im März 2023 die Pflanzenmeldun-
gen und im Februar 2025 die Pollenflug-
vorhersage sowie die Darstellung von ge-
frierendem Regen.

Seit einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs im Jahr 2020 bietet der DWD 
die Vollversion der App kostenpflichtig an 
(einmalig 2,49 Euro). Eine auf Warnungen 
konzentrierte Version ist weiterhin kosten-
frei erhältlich. Die Bewertung im Google 
Play Store liegt aktuell bei 4,7 Sternen.

WarnWetter-App seit 2015 zentraler Baustein der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes 

DWD-WarnWetter-App sorgt seit zehn Jahren 
für mehr Sicherheit bei Wettergefahren

Symbolbild einer Nutzerin der DWD-WarnWetter-App 
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Die Zukunft fest im Blick
Die DWD-WarnWetter-App wird stetig 

weiterentwickelt – mit Fokus auf Bedien-
barkeit, Präzision und Verständlichkeit. 
Zuletzt wurde auch eine englischsprachi-
ge Version integriert, um Touristinnen 

und Touristen sowie internationale Nut-
zergruppen besser zu erreichen.

Auch die kommenden Jahre stehen 
ganz im Zeichen der Weiterentwicklung: 
Punktgenaue Vorhersagen, verbesserte 
Visualisierungen von Hochwasser- und 

Lawinengefahr, ein barriereärmeres De-
sign, die Integration auf Smartwatches 
sowie neue Methoden zur Darstellung 
von Vorhersageunsicherheit gehören zu 
den zentralen Vorhaben des DWD bis 
2029. 

Screenshots der DWD-WarnWetter-App aus dem Jahr 2015 
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Screenshots der DWD-WarnWetter-App aus dem Jahr 2025 
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Abbildung 1: DWD-Prognose zur Ausbreitung 
von Gräser-Pollen in Deutschland vom 15. 
Juli 2025 für den 20. Juli 2025 (sechs Tage im 
Voraus),  erstellt mit dem Vorhersagemodell 
ICON-ART. (Quelle: Deutscher Wetterdienst)
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Verbesserte Pollenfluginformatio-
nen helfen Allergikern die Belas-
tung durch Pollen zu verringern

Das habe, so die Expertin des DWD, 
auch volkswirtschaftliche Auswirkungen. 
Durch Pollenallergien entstünden erheb-
liche wirtschaftliche Verluste, denn die 
Leistungsfähigkeit der Betroffenen könne 
während der Pollenflugsaison einge-
schränkt sein. Die Symptome der Pollen-
allergie lassen sich durch Medikamente 
zwar abschwächen oder sogar unterdrü-
cken.

Doch nicht jede Pollenallergikerin und 
jeder Pollenallergiker möchte diese Medi-
kamente ständig nehmen. Für die Betrof-
fenen sei es deshalb wichtig, möglichst 
genau über den tagesaktuellen Pollenflug 
informiert zu sein. Die Pollenflugvorher-
sagen des DWD bis zu sechs Tage im Vo-
raus unterstützen Betroffene dabei, ihre 
Medikation angemessen anzupassen und 
Aktivitäten so zu gestalten, dass die 
 Pollenbelastung möglichst gering bleibt. 
Koppe: „Der Deutsche Wetterdienst leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur Ge-
sundheitsvorsorge in Deutschland.“ Da 
durch den Klimawandel die Belastungen 
durch Pollenflug zunehmen werde, sei 
das neue Messnetz auch ein Beitrag zur 
frühzeitigen Anpassung an die Folgen der 
Erderwärmung.

DWD will beim Aufbau des bundes-
weiten Pollenmessnetzes auch 
 Monitore von Partnern einbinden

Um einen möglichst großen Anteil der 
Bevölkerung mit einer möglichst genauen 
Pollenflugvorhersage zu versorgen, hat 
der DWD bevorzugt Standorte in urbanen 
Räumen ausgewählt. Dort leben, so Dr. 
Stefan Gilge, Experte des DWD für Luft -
hygiene, viele betroffene AllergikerInnen. 
Genutzt werden dafür acht DWD-Nieder-
lassungen. Der DWD benötigt allerdings, 
um Deutschland möglichst repräsentativ 
abzudecken, auch zusätzliche Standorte.

Es werden deshalb in acht weiteren 
Großräumen automatische Pollenmonito-
re aufgestellt. Zudem will der DWD mit 
Betreibern weiterer Pollenmonitore glei-
chen Typs kooperieren.

Die neuen Pollenmonitore werden 
künftig während der Blühzeit vier Mal 
täglich und außerhalb der Pollensaison 
mindestens einmal täglich Pollendaten 
übermitteln, je nach Intensität des Pollen-
flugs aber auch stündlich. Erfasst werden 
die acht wichtigsten allergenen Pollenar-
ten Hasel, Erle, Esche, Birke, Gräser, Rog-
gen, Beifuß und Ambrosia und ergänzend 
weitere 26 Pollenarten. Die Daten werden 
zum Zentrum für Medizin-Meteorologi-
sche Forschung des DWD in Freiburg 
übermittelt, dort qualitätsgesichert und 
aufgearbeitet. Die Kombination von Mo-
dell- und Beobachtungsdaten ist in Vorbe-
reitung.

Der Pollenmonitor funktioniert wie 
ein automatisches Mikroskop

Ein automatischer Pollenmonitor funk-
tioniert vereinfacht gesagt, so Gilge, wie 
ein automatisches Mikroskop. Zunächst 
werden die Pollen in der Außenluft ver-
lustfrei ins Gerät gesaugt, konzentriert 
und auf einer beschichteten Probenvorla-

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) beginnt mit dem Aufbau eines Messnetzes vollautomatischer 
Pollenmonitore. Bis zum Jahr 2027 sollen deutschlandweit 16 Geräte aufgestellt und das Mess-
netz durch Kooperationen mit Partnern weiter verdichtet werden. „Die Nutzung automatischer 
Pollenmonitore ermöglicht dem DWD, Pollenallergikerinnen und Pollenallergiker zeitnah mit ak-
tuellen Polleninformationen zu versorgen “, erläutert Dr. Christina Koppe, Leiterin der Abteilung 
Klima- und Umweltberatung des nationalen Wetterdienstes, den Vorteil der neuen Technik. Da-
von profitierten Millionen Allergikerinnen und Allergiker in Deutschland. Etwa 15 Prozent der 
Bevölkerung seien von Pollenallergien – umgangssprachlich auch Heuschnupfen genannt – be-
troffen. Und die Tendenz sei, so Koppe, steigend. Heutzutage beginnt die Pollensaison oft im Ja-
nuar oder Februar, in sehr milden Wintern sogar schon im Dezember. Mit dem fortschreitenden 
Klimawandel dürften künftig pollenfeie Zeiten immer kürzer werden.

Pressekonferenz des DWD zum neuen, automatischen Pollen-Messnetz 

Mit automatischen Pollenmonitoren steigt die 
Verfügbarkeit aktueller Polleninformationen

Deutscher Wetterdienst (DWD)
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ge abgeschieden. Es folgt die automati-
sche digitale Mikroskopie: Die Probenvor-
lage wird Stück für Stück in etwa 180 ver-
schiedenen Schärfeebenen abfotogra-
fiert. Insgesamt entstehen so pro Probe 
über 60 000 Fotos. Mit Hilfe einer KI wer-
den dann die unterschiedlichen Pollen 
identifiziert. Da die Entscheidung der KI 
mit der Ortsangabe der Polle auf dem Pro-
benträger verbunden ist, wird eine Quali-
tätskontrolle möglich.

Kosten des neuen Messnetzes könn-
ten sich in einem Jahr amortisieren

Der Aufbau dieses automatischen Pol-
lenmonitornetzes stellt eine erhebliche 
Investition dar. Der DWD gibt dafür insge-
samt rund zwei Millionen Euro aus. Dem 
steht ein deutlicher volkswirtschaftlicher 
Nutzen gegenüber. Nach Schätzungen lie-
gen, so Gilge, die durch Pollenallergien 
entstandenen volkswirtschaftlichen Kos-
ten bundesweit bei etwa vier Milliarden 

Euro pro Jahr. Könnten durch eine verbes-
serte Pollenflugvorhersage diese Kosten 
nur um 0,1 Prozent gesenkt werden, ent-
spräche das einer jährlichen Ersparnis 
von vier Millionen Euro.

Damit hätten sich das Messnetz bereits 
im ersten Betriebsjahr amortisiert. 

Klimawandel

Abbildung 2 und 3: Der automatische Pollenmonitor des DWD auf dem Turm des Seewetter-
amtes in Hamburg (Quelle: Deutscher Wetterdienst)
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Abbildung 4: Geplante Standorte automati-
scher Pollenmonitore des DWD und von 

 Kooperationspartnern (Quelle: Deutscher 
Wetterdienst) 
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Klimawandel und Nachhaltigkeit  
– auch Themen für die Kita

Mehr Hitzetage, eine längere Allergie-
saison, neue Krankheiten, die durch 

Stechmücken oder andere Tiere übertra-
gen werden – all das sind Begleiterschei-
nungen des Klimawandels und sie betref-
fen auch Kitas. Was können die tun, um 
sich auf die neuen Klimabedingungen 
und Gefährdungen einzustellen? 

Kinder reagieren empfindlicher gegen-
über starker Hitze, weil unter anderem ih-
re Temperaturregulation noch nicht so 
gut funktioniert wie die von Erwachse-
nen. Hitzeschutzkonzepte sind in Kitas 
deshalb unerlässlich. Aber wie reagieren, 
wenn Kinder bei heißem Wetter nach 
draußen wollen, um zu toben? „Man kann 
beispielsweise in einen Park mit großem 
Baumbestand ausweichen, also ins Grüne 
gehen, und den kühlen Schatten abseits 

von größeren Straßen aufsuchen“, schlägt 
Medizinpädagogin Dr. Julia Schoierer vor. 
Und selbstverständlich sind die Kitaträger 
gefordert, mit technischen und organisa-
torischen Maßnahmen Hitzebelastungen 
vorzubeugen. 

Schoierer rät aber auch, die mentale 
Gesundheit der Kinder im Blick zu behal-
ten. Manche hätten schon extreme Wetter-
lagen erlebt, bei anderen gebe es eine dif-
fuse Unsicherheit, die sich zum Beispiel in 
der Frage äußere, ob denn bald alle Eisbä-
ren sterben müssten. Es mache einen Un-
terschied, ob eine Erzieherin ein Katastro-
phenszenario zeichne oder aber dem Ohn-
machtsgefühl Zuversicht entgegensetze. 
Hilfreich seien zum Beispiel Projekte und 
Aktionen, die Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen – zur Klimaanpassung, aber 
auch zum Klimaschutz. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig: Müll vermeiden, Blühwie-
sen für Insekten einrichten, Fahrradstän-
der aufstellen. 
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In der letzten Legislaturperiode ist mit 
dem Klimaanpassungsgesetz und der 

Klimaanpassungsstrategie bereits ein 
strategischer Rahmen für die Vorsorge vor 
Klimarisiken geschaffen worden. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMUKN) hat nun in Zusammenar-
beit mit dem Zentrum KlimaAnpassung 
zur konstituierenden Sitzung des „Run-
den Tisch Klimaanpassung“ eingeladen. 
Dieses neue Format ermöglicht einen 
 regelmäßigen, fachübergreifenden Aus-
tausch zum Thema Klimaanpassung mit 
rund 20 Verbänden und Institutionen un-
terschiedlicher Disziplinen mit dem 
BMUKN und leistet so einen wertvollen 
Beitrag für eine sektorübergreifende Be-
gleitung des Themas.

Dr. Susanne Lottermoser, Leiterin der 
Abteilung Transformation im BMUKN, be-
tont „Die Folgen des Klimawandels spüren 
wir bereits durch die ungewöhnliche Dürre 
im Frühjahr diesen Jahres oder die Hoch-
wasser der letzten Jahre. Um uns bestmög-
lich auf die Folgen des Klimawandels vorzu-
bereiten und in dieser Legislaturperiode 
weitere Fortschritte in der Klimaanpassung 
zu erzielen, müssen die verschiedenen Ak-
teure gut vernetzt und sektorübergreifend 
an die Jahrhundertaufgabe Klimaanpas-
sung herangehen. Der Austausch mit Ver-
bänden hat im BMUKN eine lange Traditi-
on, und alle bestehenden Beteiligungsfor-
mate werden wir selbstverständlich beibe-
halten. Das Neue an diesem Format ist, dass 
wir bewusst themenübergreifend diskutie-
ren, um den Austausch zwischen den betrof-
fenen Akteuren aus Wirtschaft und Gesell-
schaft zu vertiefen.“

Mit dem Runden Tisch wird eine Platt-
form geschaffen, die den Austausch zu ak-

tuellen Entwicklungen und Aktivitäten in 
der Klimaanpassung unterstützt. Das For-
mat dient dazu, Praxiserfahrungen, Anre-
gungen und Bedarfe von Verbänden aus 
verschiedenen Bereichen die Klimaanpas-
sung noch systematischer zu erfassen und 
sich bei diesem Thema noch besser unter-
einander zu vernetzen. Die Sitzungen sol-
len künftig zweimal jährlich stattfinden 
und richten sich insbesondere an die 
Fachebene der beteiligten Organisatio-
nen.

„Wir freuen uns, mit dem Runden Tisch 
Klimaanpassung das Portfolio des ZKA um 
einen weiteren spannenden Baustein zu er-
gänzen, der auch für Kommunen und sozia-
le Einrichtungen und die Arbeit des ZKA ins-
gesamt wichtige Erkenntnisse liefern kann“, 
so Dr. Andrea Fischer-Hotzel, Leiterin des 
Zentrums KlimaAnpassung.“

Das ZKA wird auch künftig ein verläss-
licher Partner für Kommunen und soziale 
Einrichtungen sein, um gemeinsam eine 
lebenswerte und klimaresiliente Zukunft 

zu gestalten. Dabei ist der Austausch mit 
den Verbänden schon immer ein Teil der 
Aktivitäten, die nun mit dem ZKA als Part-
ner des „Runden Tisch Klimaanpassung“ 
noch weiter intensiviert werden können. 
Die Ergebnisse des Austauschs werden 
auf der Webseite des ZKA veröffentlicht, 
hier finden Sie weitere Informationen 
rund um das Thema Klima anpassung.

Die Folgen des Klimawandels sind spürbar und messbar. In Zukunft werden alle Regionen 
Deutschlands unter anderem von einem weiteren Temperaturanstieg und einer Zunahme von 
Hitze- und Trockentagen betroffen sein. Deshalb ist der Schutz vor den Folgen des Klima -
wandels ein zentrales Thema für die ganze Gesellschaft und betrifft alle Lebensbereiche.

BMUKN vertieft Austausch mit Verbänden und Zivilgesellschaft:

Auftakt des „Runden Tisch Klimaanpassung“

Zentrum  KlimaAnpassung

Klimawandel

Über das Zentrum 
 KlimaAnpassung
Das Zentrum KlimaAnpassung 
wird im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit vom Deutschen Institut für 
Urbanistik in Kooperation mit 
adelphi umgesetzt.
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Klimasensible Gesundheitsberatung

Klimasensible Gesundheitsberatung 
(Climate-sensitive health counselling; 
CSHC) durch medizinisches Fachperso-
nal könnte die Gesundheit einzelner Pa-
tienten und die Gesundheit des Planeten 
fördern, insbesondere im Rahmen der 
Lebensstilberatung. Die Unsicherheit 
des medizinischen Fachpersonals hin-
sichtlich der Akzeptanz von CSHC bleibt 
jedoch ein Hindernis für die Umsetzung. 
Ziel dieser Studie war es, die Auswir-
kungen verschiedener Themen und 
Rahmenbedingungen auf die Akzeptanz 
von CSHC im Zusammenhang mit dem 
Lebensstil durch die Patienten zu ermit-
teln.

Von den 3.346 Personen, die sich zwi-
schen November 2019 und Juni 2020 für 
das Health-Related Beliefs and Health 
Care Experiences (HeReCa) panel ange-
meldet hatten, erhielten 3.163 Teilneh-
mer (94,5 %) den Fragebogen, und 1.516 
(47,9 %) reichten zwischen April und Ju-
ni 2022 ihre Antworten ein. 25 Teilneh-
mer mit unvollständigen Daten wurden 
ausgeschlossen, und 1.491 Teilnehmer 

wurden in die gemischte ANOVA-Pri-
märanalyse (analysis of variance, kurz 
ANOVA ) einbezogen. 748 Teilnehmer 
wurden der Diätgruppe und 743 der 
Gruppe für körperliche Aktivität zuge-
ordnet. Das Durchschnittsalter der ge-
samten Stichprobe betrug 55,6 Jahre 
(SD 14,2). Unter Ausschluss von 62 Teil-
nehmern mit fehlenden Werten waren 
814 (57,0 %) weiblich und 613 (49,2 %) 
männlich; zwei Teilnehmer (0,1 %) iden-
tifizierten sich selbst als diversem Ge-
schlecht zugehörig. In der gesamten 
Kohorte lag der durchschnittliche Ak-
zeptanzwert für Framing A bei 4,09 (SD 
0,71), für Framing B bei 3,67 (0,91) und 
für Framing C bei 3,55 (0,97). Die ge-
mischte ANOVA ergab einen signifikan-
ten und großen Effekt des Framings 
(partielles η = 0,18, p < 0,001) und einen 
signifikanten, aber vernachlässigbaren 
Effekt des Themas (partielles η = 0,004, 
p = 0,021) auf die Akzeptanz von CSHC. 
Die stratifizierte Analyse ergab, dass die 
Framing-Effekte bei Teilnehmern, die 
über den Klimawandel besorgt waren 

oder politisch links standen, weniger 
ausgeprägt waren. 

Die ausschließlich auf die Gesundheit 
ausgerichtete Darstellung von CSHC 
stößt in allen Untergruppen auf größere 
Akzeptanz als die Darstellung, die so-
wohl die Gesundheit als auch das Klima 
berücksichtigt. Die Unterschiede sind 
am ausgeprägtesten bei den Teilneh-
mern, die dem Klimawandel gegenüber 
vorsichtig oder skeptisch sind. Diese Er-
gebnisse verdeutlichen die Spannungen 
zwischen den Gesundheitszielen von 
CSHC und der Akzeptanz bei den Pa-
tienten, die durch den Einsatz patienten-
zentrierter Kommunikationstechniken 
gemildert werden könnten.

Original Publikation:
Herrmann et al. (2025). Acceptability of he-
alth-only versus climate-and-health framings 
in lifestyle-related climate-sensitive health 
counselling: results of a randomised survey 
experiment in Germany. The Lancet Planetary 
Health, 9(6), e456–e466. 

Dr. Stephan Fasshauer (52) hat die 
Amtsgeschäfte als neuer Hauptge-

schäftsführer des Spitzenverbandes der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen, Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV), übernommen. Das teilt die 
DGUV mit. Fasshauer folgt damit auf Dr. 
Stefan Hussy, der bereits am 30. Juni 
2025 in den Ruhestand getreten war.

Fasshauer kommt von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (DRV). Der 
promovierte Volkswirt war dort zuletzt 
Mitglied des Direktoriums. In dieser Rolle 
steuerte er insbesondere die verschiede-
nen IT-Bereiche der DRV sowie den Perso-
nalbereich. Einer seiner Arbeitsschwer-
punkte dort war das entschlossene Voran-
treiben digitaler Innovationen und mo-
derner Strukturen.

„Nach vielen Jahren bei der Deutschen 
Rentenversicherung blicke ich mit Respekt 
und Neugier auf die besonderen Heraus-
forderungen und Chancen, die in der ge-
setzlichen Unfallversicherung liegen“, sagt 
Fasshauer. „Wir sichern Menschen bei der 
Arbeit, in der Schule und im Ehrenamt – 
und das tun wir mit Engagement, Fachwis-
sen und Verantwortung.“ Gerade mit Blick 
auf Prävention und Rehabilitation sei ihm 
auch der Austausch mit den anderen Zwei-
gen der Sozialversicherung, den Sozial-
partnern und der Wissenschaft wichtig. 
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit allen, die sich an unserer Seite für Si-
cherheit und Gesundheit sowie Teilhabe 
und Inklusion einsetzen.“ Stellvertretende 
Hauptgeschäftsführerin der DGUV ist wei-
terhin Dr. Edlyn Höller. DGUV

Dr. Stephan Fasshauer tritt Amt  
als DGUV-Hauptgeschäftsführer an 
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Dr. Edlyn Höller (stv. Hauptgeschäftsführerin) 
und Dr. Stephan Fasshauer (Hauptgeschäfts-
führer der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung) 
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Infektionsrisiken

ihre Vektoren (siehe Info-Kasten) als blin-
de Passagiere immer einfacher und öfter 
um die ganze Welt reisen. Um nur zwei 
Beispiele zu nennen: Die jüngsten Chole-
rafälle in Deutschland wurden durch „hei-
liges“ Wasser verursacht, dass von Äthio-
pien mitgebracht worden war. Die gefähr-
liche Mpox-Variante hatte der Patient 
nach sexuellem Kontakt in Ruanda mit 
nach Hause geschleppt.

Immer deutlich werden darüber hi-
naus die Folgen des Klimawandels für das 
Infektionsgeschehen. Denn die Erderwär-
mung begünstigt ein Ausbreiten von 
Krankheitserregern auf gleich mehrfache 
Art und Weise: 
■ Fremde Tierarten breiten sich in wär-

mer gewordenen Weltregionen aus, 
darunter auch Vektoren, die Krankhei-
ten übertragen.

■ Sogenannte „wasserbürtige Infektio-
nen“ nehmen zu. Denn eine steigende 
Oberflächentemperatur der Meere be-
günstigt viele Krankheitserreger, die 
bei Kontakt mit Wasser zu Infektionen 
und Intoxikationen (Vergiftungen) des 
Menschen führen können. So fühlen 
sich beispielsweise in der (viel zu war-
men) Ostsee inzwischen Vibrionen 
wohl. Diese mit dem Erreger der Cho-
lera verwandten Bakterien sind für 
Menschen mit Vorerkrankungen oder 

Im Sommer 2023 Dengue-Fieber am 
Gardasee. Im Juli 2024 erstmals Oro-

pouche-Fieber in Deutschland. Im August 
2024 tödliche Bakterien in der Ostsee. Im 
Oktober 2024 der erste Fall der gefährli-
chen Mpox-Variante (Affenpocken) in 
Deutschland. Im Januar 2025 stirbt in den 
USA erstmals ein Mensch an der Vogel-
grippe und in Deutschland weist das RKI 
neue FSME-Risikogebiete in Bayern, 
Brandenburg und Niedersachsen aus. Im 
Februar 2025 werden drei Cholera-Fälle 
in Deutschland bekannt. Es vergeht inzwi-
schen kaum eine Woche ohne neue 
Schlagzeilen zu bis dato kaum bekannten 
oder längst überwunden geglaubten In-
fektionskrankheiten. Sehr schnell ist dann 
von der gefährlichen Tigermücke die Re-
de, doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Zunehmende Infektionsrisiken
Das weltweite Infektionsgeschehen ist 

äußerst komplex und es gibt nicht die ei-
ne Erklärung dafür, dass sich Risiken ver-
schieben oder ausbreiten. Verbesserte Le-
bensbedingungen, Hygiene und Impfun-
gen haben vielerorts die Situation verbes-
sert. Doch der Mensch dringt immer tiefer 
in unberührte Natur vor und trifft da-
durch auf zuvor unbekannte Erreger. Da-
zu kommt, dass infolge der Globalisie-
rung Krankheitserreger beziehungsweise 

Affenpocken, West-Nil-Virus, Dengue-Fieber – dass in Deutschland immer neue oder bislang 
hierzulande unbekannte Krankheitsfälle auftauchen, ist kein Zufall. Nicht nur das Gesundheits-
wesen, auch Arbeitsschützer und jeder Einzelne werden sich auf ein verändertes Infektions -
geschehen einstellen müssen.

Tropenkrankheiten auf dem Vormarsch

Neue Infektionsrisiken

offenen Wunden gefährlich, da sie 
schwere Infektionen und Durchfaller-
krankungen hervorrufen.

■ Die Fälle von „lebensmittelassoziierten 
Infektionen und Intoxikationen“ neh-
men zu. Denn viele Durchfallerreger 
wie Salmonellen, Shigellen, Krypto-
sporidien oder Campylobacter vermeh-
ren sich bei höheren Temperaturen 
schneller. In Betrieben der Gastrono-
mie, Lebensmittelverarbeitung und 
-handel werden sorgsamste Lebensmit-
telhygiene und das strikte Einhalten 
ununterbrochener Kühlketten immer 
wichtiger.

Zu allem Übel hinzu kommt, dass steigen-
de Temperaturen nach neueren Studien 
auch zum Anstieg der Antibiotikaresisten-
zen beitragen. Der Klimawandel begüns-
tigt somit nicht nur, dass sich potenziell 
pathogene (krankmachende) Bakterien 
vermehren, sondern auch, dass Antibioti-
ka immer häufiger wirkungslos bleiben.

Die Rolle der Tigermücke
Die Tigermücke (Aedes albopictus) ist 

eine der bekanntesten invasiven Arten. So 
bezeichnet die Biologie Tier- oder Pflan-
zenarten, die nicht heimisch sind, son-
dern aus anderen Weltregionen „einge-
wandert“. Durch den globalen Verkehr 
werden Mücken zu Weltreisenden und 

Autor: Dr.  Friedhelm Kring

Freier Journalist, Redakteur und Referent  
Redaktionsbüro Kring 

www.kring.de 
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Infektionsrisiken

tauchen in Gebieten auf, in denen sie zu-
vor unbekannt waren. Dazu kommt der 
Klimawandel. Die Erderwärmung macht 
die Tigermücke beziehungsweise die von 
ihr übertragenen Krankheitserreger nicht 
per se gefährlicher, doch sie ermöglicht 
dieser ursprünglich tropischen Mücke bei 
uns das Überleben. 2007 wurde sie in 
Deutschland zum ersten Mal entdeckt, 
seit 2015 ist eine stabile Population bei 
Freiburg bekannt und Jahr um Jahr brei-
tet sich das winzige Insekt immer weiter 
in Deutschland aus.

Die Tigermücke ist mit 6 Millimetern 
relativ klein. Sie zeigt ein aggressives 
Stechverhalten und das leider – und im 
Unterschied zu vielen heimischen Mü-
ckenarten – auch tagsüber. Ein Stich kann 
deshalb gefährlich werden, weil die Tiger-
mücke mehr als 20 Virenarten übertragen 
kann, darunter die Erreger für Denguefie-
ber, Gelbfieber, Chikungunya-Fieber und 
West-Nil-Fieber. Auch für die gefürchte-
ten Zika-Viren, die von infizierten 
schwangeren Frauen auf das ungeborene 
Kind übertragen werden und frühkindli-
che Fehlbildungen hervorrufen können, 
ist die Tigermücke ein Vektor.

Das West-Nil-Virus 
Nicht immer sind es eingewanderte 

Tropenbewohner, die Krankheitserreger 
verbreiten. Das West-Nil-Virus (WNV) 
wurde erstmals 1937 in Uganda gefunden 

und seit den 1960er-Jahren auch in 
Europa. Wichtigste Wirtsorganismen sind 
Vögel, aber auch Pferde und Menschen 
können sich infizieren. Im Spätsommer 
2019 tauchten erste Fälle von West-Nil-
Fieber in Ostdeutschland auf. Das Beson-
dere dabei war, dass die erkrankten Perso-
nen sich weder auf einer Tropenreise 
noch durch Tigermücken angesteckt hat-
ten, sondern durch den Stich einheimi-
scher Mücken. 

Biologen konnten inzwischen nach-
weisen, dass das WNV erfolgreich in ein-
heimischen Stechmücken in Deutschland 
überwintert. Am stärksten betroffen sind 
derzeit die Bundesländer Berlin, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. 
Die Experten gehen davon aus, dass sich 
das West-Nil-Virus in Deutschland weiter 
etablieren und ausbreiten wird. Inwiefern 

heimische Mücken auch weitere ehemals 
exotische Viren wie etwa das aus dem 
Amazonasgebiet stammende Oropouche-
Virus übertragen können, ist noch nicht 
bekannt.

 Besonders gefährdete Personen
Ein gesunder Mensch mit stabilem Im-

munsystem kann an mückenübertrage-
nen, wasserbürtigen oder lebensmittelas-
soziierten Infektionen erkranken, wird 
aber in der Regel keine bleibenden Schä-
den davontragen. Ein deutlich erhöhtes 
Risiko besteht für Menschen mit Vorer-
krankungen, immungeschwächte und äl-
tere Personen. Ärzte, Betriebsärzte und 
Verantwort liche in Gesundheitswesen 
und Pflege sollten bei Patienten, Klienten 
und Bewohnern mit plötzlichem Fieber 
unklarer Ursache auch um die neuen In-

Bislang eher im Osten und Norden Deutsch-
lands – das West-Nil- Virus. Die Karte zeigt 
nachgewiesene Fälle von Infektionen mit 

West-Nil-Virus bei Vogel und Pferd für das 
Jahr 2024 (Stand: 12.2.2025). Zwei Pferdefälle 
sind mit Stern markiert infolge nachgewiese-

ner Reise anamnese ins Endemiegebiet.
Foto: © FLI Friedrich-Loeffler-Institut, 

 Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Die Tigermücke breitet sich vom Südwesten 
stetig weiter aus.
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Stechmücken als   Vektoren
In der Natur gibt es viele Beispiele dafür, dass eine Tierart einen Krankheitser-
reger auf eine andere Art (oder den Menschen) übertragen kann. Die Bio logen 
sprechen in solchen Fällen von Vektoren (lat. „vector“ = Träger oder Fahrer). Ein 
Vektor-Lebewesen überträgt einen Erreger (Virus, Bakterium) von einem (infi-
zierten) Wirtsorganismus zu einem anderen. Der Vektor selbst erkrankt dabei 
nicht. 

Besonders gut funktioniert eine solche Übertragung bei blutsaugenden Tieren. In 
der Medizin seit langem bekannte Vektoren sind Läuse als Überträger des Läusef-
leckfiebers (bekannter unter dem Namen Typhus) und Flöhe als Überträger von 
Pestbakterien. In hygienisch hochentwickelten Regionen wie Mitteleuropa werden 
Zecken und Stechmücken als Vekto-
ren immer relevanter. 

Wichtig zum Verständnis ist, dass 
keineswegs jede Stechmücke oder 
Zecke automatisch mit den jeweils 
gefürchteten Viren oder Bakterien 
infiziert ist. Sticht das Insekt bzw. 
Spinnentier (Zecken gehören nicht 
zu den Insekten) jedoch einen er-
krankten oder infizierten Men-
schen, kann es beim Blutsaugen 
dessen Krankheitserreger aufneh-
men und bei weiteren Stichen auf 
andere Menschen verteilen und 
diese so infizieren.

Aufgrund dieser Übertragung per 
Vektor – und nicht über Hautkon-
takt, Aerosole, Körperflüssigkeiten 
o. ä. – kann man sich vor den durch 
Zecken oder Mücken übertragenen 
Krankheiten nicht durch die klassi-
schen Hygienemaßnahmen wie 
Atemschutz, Schutzhandschuhe 
oder Verzicht auf Händeschütteln 
schützen. Die Prävention muss an 
anderen Stellen ansetzen.
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■ Nüchtern bleiben, denn mit Alkohol im 
Blut wird man für Mücken attraktiver.

■ Eine helle Bekleidung wählen, denn 
Mücken fliegen eher auf dunkle Far-
ben.

■ Ventilatoren nutzen, denn Mücken 
mögen keine Luftströmungen.

■ Engmaschige Insektenschutzgitter und 
Moskitonetze als mechanische Barrie-
ren nutzen.

fektionsrisiken als Erklärungsoption wis-
sen. Aktuelle Daten zum Infektionsge-
schehen, Hintergrundinfos und Orientie-
rungshilfen wie etwa Flussschemata zur 
Verdachtsabklärung bietet das Robert-
Koch-Institut (www.rki.de).

Mückenbekämpfung wird wichtiger
Branchenübergreifend wird der Mü-

ckenschutz an Bedeutung gewinnen, ob 
Großraumbüro oder Besucherterrasse. 
Der Tigermücke folgen bereits weitere Ar-
ten wie die Asiatische Buschmücke, ein 
Vektor für unter anderem Enzephalitis-Vi-
ren. Bislang unterscheiden sich die Rat-
schläge der Gesundheitsbehörden nicht 
von dem, was bislang schon zum Schutz 
vor den lästigen (einheimischen) Blutsau-
gern empfohlen wurde. 

Wichtig zu wissen ist, dass nicht – wie 
bei Motten – das Licht die Mücken an-
zieht, sondern Wärme, ausgeatmetes 
Kohlendioxid und vor allem Geruch. Es 
sind Bestandteile unseres Schweißes, wie 
Milchsäure, Harnsäure, Fettsäuren und 
Ammoniak, die Mücken anlocken. Es 
kommt jedoch nicht allein auf die 
Schweißmenge an, sondern auch auf des-
sen Zusammensetzung. Denn jeder 
Mensch riecht aufgrund genetischer Fak-
toren anders, daher werden einige Men-
schen eher gestochen als andere.

Viele Methoden zur Mückenabwehr 
setzen am Geruch an. Täglich Knoblauch 
zu essen, ist jedoch nicht immer die opti-
male Lösung. Auch wer eine getragene 
Socke in der anderen Zimmerecke auf-
hängt – angeblich in einigen Tropenregio-
nen üblich, um die Mücken mit dem „Aro-
ma“ abzulenken – dürfte am Arbeitsplatz 
auf wenig Gegenliebe stoßen. Praktika-
bler sind die folgenden Empfehlungen:
■ Auf süß riechendes Parfum, After-

shave, Duschgel usw. verzichten, zur 
Abwehr taugen dagegen Kokosdüfte.

■ Pflanzen mit ätherischen Ölen wie La-
vendel, Salbei, Pfefferminze, Tomaten 
oder Basilikum aufstellen, zum Bei-
spiel vor Fenstern und Eingängen.

■ Gefäße mit stehendem Wasser (Vogel-
tränken, Gießkannen, Untersetzer, Re-
gentonnen usw.) abdecken oder alle vier 
bis fünf Tage das Wasser wechseln, um 
das Entwickeln von Mückenlarven zu 
stoppen.

Einige Geheimtipps, wie etwa Anti-Mü-
cken-Armbänder, haben sich als unwirksam 
herausgestellt. Auch die viel umworbenen 
Mückensprays sind nicht unumstritten. Sie 
enthalten sogenannte Repellents, die die 
natürlichen Körpergerüche des Menschen 
überdecken sollen. Als die derzeit wichtigs-
ten synthetischen Wirkstoffe zum Abweh-
ren gegen Insekten gelten Diethyltoluamid 
(DEET) und Icaridin. In Tests überzeugen 
viele Produkte jedoch kaum, teils wurden 
Haut- und Augenreizungen bekannt, bei 
häufiger Nutzung sollen sogar Nervenschä-
den drohen. Deshalb sollte die Anwendung 
mit Bedacht und Sorgfalt erfolgen.

Die FSME-Risikogebiete weiten sich aus.
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Das Projekt Mückenatlas
Allein in Deutschland gibt es etwa 50 unterschiedliche Arten von Stechmü-
cken. Über deren Verbreitung und Biologie ist noch viel zu wenig bekannt. Für 
die Forschung ist jedoch wichtig herauszufinden, wo und wann welche Mü-
ckenarten fliegen und ob sie Krankheitserreger in sich tragen. Dabei sind en-
gagierte Bürger unter dem Motto „Einfangen – Einfrieren – Einsenden“ zur 
Mithilfe aufgerufen. Man soll gut erhaltene Stechmücken nach dem Fangen 
einfrieren und dann versenden. Experten identifizieren die Tiere, machen ge-
netische Analysen usw. Mit jeder eingesandten Mücke wird der Mückenatlas 
detaillierter. Adresse und alles Weitere unter:

https://mueckenatlas.com/

https://www.rki.de
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Aktuelle Entwicklungen – KI auf 
dem Vormarsch

Dr. Siegmann: Herr Pott, welche kon-
kreten Einsatzmöglichkeiten von Künstli-
cher Intelligenz (KI) sehen Sie derzeit in der 
Arbeitsmedizin – und in welchen Bereichen 
kann sie schon heute eine spürbare Unter-
stützung im Praxisalltag bieten?

G. Pott: Der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz (KI) in der Arbeitsmedizin hat 
in den letzten Jahren deutlich an Fahrt 

aufgenommen – und das Interesse in der 
Fachwelt ist spürbar gewachsen. Ein aktu-
elles Beispiel dafür war die Veranstaltung 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) am 
14.05.2025 im Rahmen des Dresdner 
Treffpunkts zum Thema „Chatbotguide – 
Sprachmodelle im Arbeitsschutz nutzen?“. 
Mit einer dreistelligen Zahl an Teilneh-
menden wurde dort eindrucksvoll sicht-
bar, wie groß das Interesse an Chatbots 
und KI-Assistenten im betrieblichen Ar-
beitsschutz inzwischen ist.

In der arbeitsmedizinischen Praxis 
 lassen sich aktuell vor allem drei Einsatz-
felder klar benennen:
1. Analyse komplexer Gesundheits- 

und Arbeitsplatzdaten, um Muster, 
Trends und Risikoprofile schneller zu 
erkennen.

1. Optimierung administrativer Pro-
zesse und Dokumentation, etwa 
durch automatisierte Erstellung von 
Vorsorgeplänen, Gefährdungsbeurtei-
lungen oder Informationsschreiben.

2. Unterstützung der Rechtssicherheit, 
indem KI-gestützte Systeme relevante 
Leitlinien und gesetzliche Vorgaben 
unmittelbar in ihre Vorschläge inte-
grieren.

Gerade bei zeitintensiven Routinetä-
tigkeiten zeigt sich der Nutzen unmittel-
bar: Ärztinnen und Ärzte werden entlas-
tet, sodass mehr Zeit für persönliche Bera-
tung, Prävention und strategische Ge-
sundheitssteuerung bleibt. Ein anschauli-
ches Beispiel für einen praxisnahen Ein-
satz ist Copilot24.de, ein speziell entwi-
ckelter KI-Assistent für Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Künstliche Intelligenz – Ein strategisches 
Werkzeug der modernen Arbeitsmedizin? 
Ein Gespräch über Copilot24.de, neue Arbeitsroutinen und die ärztliche Verantwortung im 
 digitalen Zeitalter

Interviewpartner:

Herr Guido Pott, Entwickler von Copilot24.de 
– Gründer der Meduno Arbeitsschutz GmbH 

Interviewer:

Dr. Silvester Siegmann, Redaktion ErgoMed
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Copilot24.de –  
Ein digitaler Fachkollege

Dr. Siegmann: Können Sie unseren Le-
serinnen und Lesern erläutern, wie genau 
Copilot24.de in der Praxis funktioniert?

G. Pott: Copilot24.de funktioniert wie 
ein digitaler Fachkollege, der auf einem 
umfangreichen, fachlich geprüften Wis-
sensfundament arbeitet. Der Betriebsarzt/
ärztin gibt strukturierte Informationen 
ein – beispielsweise Beschreibungen von 
Arbeitsplätzen, Angaben zu Gefährdun-
gen, arbeitsmedizinische Fragestellungen 
oder anonymisierte Ergebnisse aus Vor-
sorgeuntersuchungen. Das System analy-
siert diese Eingaben, gleicht sie mit aktu-
ellen medizinischen Leitlinien, Arbeits-
schutzverordnungen und branchenspezi-
fischen Standards ab und liefert anschlie-
ßend passgenaue Handlungsempfehlun-
gen. Hierbei können mittels Nachfragen 
wunschgemäße Konkretisierungen ausge-
arbeitet werden. 

Zusätzlich kann Copilot24.de aus ei-
nem integrierten Katalog praxisgerechte 
Dokumentenvorlagen, Checklisten und 
Formulierungshilfen generieren. Die Wis-
sensbasis wird fortlaufend aktualisiert, 
sodass rechtliche Änderungen, neue Stu-
dienergebnisse und anerkannte Best 
Practices automatisch einfließen können. 
Dank kontinuierlicher Aktualisierung un-
terstützt der Assistent mit stets aktuellen, 
gut recherchierten Empfehlungen für den 
Arbeitsalltag. Es bleibt aber stets zu be-
achten, dass diese Hinweise keine ver-
bindliche Rechtsauskunft ersetzen kön-
nen und immer eigenständig geprüft wer-
den müssen.

Prävention und Früherkennung – 
Auffälligkeiten vor Symptomen 
 erkennen

Dr. Siegmann: Wie kann KI dazu bei-
tragen, arbeitsbedingte Erkrankungen oder 
Belastungen früher zu erkennen, und wo 
liegen hier die Grenzen der derzeitigen 
 Systeme, z. B. durch automatisierte Auswer-

tung von Vorsorge- oder Screening -
ergebnissen?

G. Pott: KI kann in der Prävention und 
Früherkennung eine wertvolle Rolle spie-
len, indem sie große Datenmengen aus 
Vorsorgeuntersuchungen, Screeningpro-
grammen und Verlaufsbeobachtungen 
automatisiert analysiert. Beispielsweise 
lassen sich Abweichungen von Referenz-
werten oder sich entwickelnde Trends – 
wie steigende Lärmbelastung, zunehmen-
de Muskel-Skelett-Beschwerden oder Auf-
fälligkeiten in Lungenfunktionswerten – 
frühzeitig erkennen.

Die Systeme können zudem Daten aus 
verschiedenen Quellen miteinander ver-
knüpfen, etwa medizinische Parameter mit 
Arbeitsplatzbelastungen oder ergonomi-
schen Risikofaktoren. Das ermöglicht eine 
fundierte Risikoeinschätzung noch bevor 
Symptome klinisch manifest werden.

Grenzen bestehen aktuell in der Quali-
tät und Standardisierung der erhobenen 
Daten sowie in der notwendigen ärztli-
chen Plausibilitätsprüfung. Die KI liefert 
Hinweise, die finale Bewertung und Inter-
pretation muss aber immer durch den 
Arzt erfolgen.

Ergonomie und Belastungsanalyse – 
Von Rohdaten zur Handlungs -
empfehlung

Dr. Siegmann: Inwiefern können KI-
 Assistenten Daten aus Wearables, Arbeits-
platzanalysen oder Sensorik interpretieren 
und den Betriebsarzt/ärztin bei ergonomi-
schen Bewertungen oder Gefährdungsbeur-
teilungen entlasten?

G. Pott: KI-Assistenten sind in der La-
ge, kontinuierlich erhobene Bewegungs-, 
Kraft- oder Belastungsdaten aus Wearab-
les oder Arbeitsplatzsensoren zu verarbei-
ten. Sie können diese Werte mit arbeits-
wissenschaftlichen Normen und Refe-

renzwerten abgleichen und Abweichun-
gen oder Belastungsspitzen automatisch 
kennzeichnen. Auch komplexe Bewe-
gungsmuster lassen sich analysieren, um 
ergonomische Fehlbelastungen zu identi-
fizieren.

Für den Betriebsarzt/ärztin bedeutet 
das eine deutliche Zeitersparnis: Anstatt 
sich durch unüberschaubare Rohdaten zu 
arbeiten, erhält er eine verdichtete, inter-
pretierte Analyse mit klaren Handlungs-
empfehlungen. Die ärztliche Fachkompe-
tenz wird dann gezielt zur Feinbewertung 
und Priorisierung eingesetzt.

Individualisierte Betreuung – 
 Maßgeschneiderte Empfehlungen

Dr. Siegmann: Wie lassen sich mithilfe 
von KI-Assistenten personalisierte arbeits-
medizinische Empfehlungen ableiten, die 
sowohl den individuellen Gesundheitsstatus 
als auch die spezifischen Arbeitsplatzbedin-
gungen berücksichtigen?

G. Pott: Ein KI-Assistent kann indivi-
duelle Gesundheitsdaten – zum Beispiel 
Vorsorgeergebnisse, bekannte Vorerkran-
kungen oder Belastungstoleranzen – mit 
Arbeitsplatzprofilen und branchenspezifi-
schen Risiken zusammenführen. Daraus 
entstehen präzise, personalisierte Emp-
fehlungen, die passgenau auf die konkrete 
Belastungssituation zugeschnitten sind.

Das Spektrum reicht von gezielten Prä-
ventionsmaßnahmen, über individuelle 
Anpassung von Schutzausrüstung bis hin 
zu passgenauen Intervallplanungen für 
Vorsorgeuntersuchungen. Diese persona-
lisierte Herangehensweise ermöglicht ei-
ne effizientere Prävention und reduziert 
sowohl gesundheitliche Risiken für den 
Mitarbeiter als auch betriebliche Ausfall-
zeiten.

Datenschutz und Ethik –  
Absolute Priorität

Dr. Siegmann: Welche besonderen He-
rausforderungen ergeben sich im Umgang 
mit sensiblen Gesundheits- und Beschäftig-
tendaten bei KI-Anwendungen, insbesonde-
re im Hinblick auf DSGVO und ärztliche 
Schweigepflicht?
G. Pott: Der Umgang mit sensiblen Ge-
sundheits- und Beschäftigtendaten erfor-
dert höchste Sicherheitsstandards – so-
wohl technisch als auch organisatorisch. 
Die Einhaltung aller Datenschutzanforde-
rungen liegt dabei stets in der Verantwor-
tung des Anwenders.

Im Idealfall wird der KI-Assistent in ei-
ner technisch besonders gesicherten und 

„KI-Assistenten 
 entlasten bei adminis-
trativen Routinetätig-
keiten und schaffen 
Raum für persönliche 

Beratung.“

■ Strukturierte Handlungs -
empfehlungen

■ Dokumentenvorlagen und 
Checklisten

■ Fortlaufende Aktualisierung 
mit Rechts- und Fach -
standards

■ Möglichkeit zur Präzisierung 
durch Rückfragen
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G. Pott: Um die medizinische Verläss-
lichkeit von KI-Algorithmen im Arbeits-
schutz sicherzustellen, sind klare Quali-
tätskriterien entscheidend: Transparenz 
der genutzten Datenbasis, regelmäßige 
Aktualisierung entsprechend aktueller 
gesetzlicher Vorgaben, fachlicher Leitlini-
en und wissenschaftlicher Evidenz sowie 
eine unabhängige Überprüfung der Er-
gebnisse.

Die eingesetzten Sprachmodelle (LLMs) 
mit denen insbesondere KI-Assistenten ar-
beiten, sind nicht branchenspezifisch an-
gebunden, sondern generieren ihre Ant-
worten auf Grundlage der im Modell hin-
terlegten, öffentlich zugänglichen Infor-
mationen – beispielsweise Gesetze, Ver-
ordnungen, anerkannte Fachpublikatio-
nen von Verbänden sowie weiterer seriö-
ser Quellen. Sie verfügen über interne 
Mechanismen, um die Genauigkeit ihrer 
Antworten zu maximieren.

Da die Algorithmen und Trainingspro-
zesse dieser Sprachmodelle (LLMs) nicht 
öffentlich einsehbar sind, ist eine voll-
ständige Transparenz nicht gegeben. Da-
her müssen alle generierten Empfehlun-
gen im Arbeitsschutz stets fachlich über-
prüft und mit den jeweils aktuellen Pri-
märquellen abgeglichen werden.

Akzeptanz schaffen –  
KI als Ergänzung, nicht als Ersatz

Dr. Siegmann: Wie können Betriebs-
ärzte und Arbeitsschutzexperten die Akzep-
tanz für KI-gestützte Verfahren bei eigenen 
Arbeitnehmern fördern – insbesondere bei 
Skepsis oder Technikängsten?

G. Pott: Akzeptanz entsteht durch 
Transparenz, Partizipation und den klar 
erkennbaren Mehrwert des eingesetzten 
Werkzeugs. Bei einem KI-Assistenten wie 
Copilot24.de handelt es sich um ein inter-
nes Arbeitswerkzeug für Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit – ver-
gleichbar mit einem digitalen Mitarbeiter, 
der ausschließlich der fachlichen Unter-
stützung dient. Die Nutzung erfolgt somit 
nicht zur direkten Interaktion mit Proban-
den oder Kundenunternehmen, sondern 
als Hilfsmittel für den Arbeitsschutzex-
perten im Hintergrund.

Praktisch bewährt haben sich Pilotpro-
jekte mit klar definierten Zielen, regelmä-
ßige Feedbackrunden und Schulungen, 
die Transparenz schaffen und mögliche 
Technikängste abbauen. Entscheidend ist 
die klare Kommunikation: Der KI-Assis-
tent ergänzt die Arbeit des Experten – er 
ersetzt nicht die ärztliche Betreuung oder 

die persönliche Verantwortung der Fach-
kraft.

Blick in die Zukunft –  
KI als Standardwerkzeug

Dr. Siegmann: Welche Entwicklungen 
erwarten Sie in den nächsten 5 bis 10 Jah-
ren, und wie wird sich dadurch das Rollen-
bild des Betriebsarztes/der Betriebsärztin 
verändern?

G. Pott: In den kommenden Jahren 
werden KI-Assistenten zu Standardwerk-
zeugen im arbeitsmedizinischen Alltag. 
Andere technologiegetriebene Branchen 
sind hier sicher sog. „early adopter“ und 
geben den Weg vor. Die Systeme werden 
nicht nur Daten analysieren, sondern in 
Echtzeit mit Sensoren und betrieblichen 
Informationssystemen interagieren.

Das Rollenbild des Betriebsarztes / der 
Betriebsärztin wird sich weiterentwickeln 
– weg vom primären Verwaltungs- und 
Dokumentationsaufwand, hin zu einer 
stärker strategischen Rolle als Gesund-
heitsmanager und Berater, der KI-Ana-
lysen interpretiert, Prioritäten setzt und 
Maßnahmen zielgerichtet für den Kunden 
zur Umsetzung bringt. Die persönliche 
ärztliche Expertise wird dadurch nicht er-
setzt, sondern um ein leistungsfähiges, 
datengetriebenes Werkzeug ergänzt. 

isolierten Umgebung betrieben, die keine 
direkte Verbindung zum Internet auf-
weist. In der Praxis arbeiten viele KI-Assis-
tenten jedoch mit verfügbaren Sprachmo-
dellen (LLMs), die auf eine breite Wis-
sensbasis über das Internet zugreifen. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass der 
Anwender neben der uneingeschränkten 
ärztlichen Schweigepflicht ebenfalls si-
cherstellt, dass weder Fragestellungen 
noch Analysedaten Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen zulassen.

Personenbezogene Daten unterliegen 
einem besonderen Schutz gemäß DSGVO 
und dürfen bei der Nutzung des Assisten-
ten nicht ohne entsprechende Anonymi-
sierung verarbeitet oder offengelegt wer-
den. Dies ist ausnahmslos vom Anwender 
zu gewährleisten.

Entscheidungsunterstützung vs. 
Verantwortung

Dr. Siegmann: Wo sollte die Grenze 
zwischen KI-gestützter Entscheidungsunter-
stützung und der eigenständigen medizini-
schen Beurteilung durch den Betriebsarzt/
ärztin gezogen werden?

G. Pott: KI darf ausschließlich als Un-
terstützungstool fungieren, das relevante 
Informationen filtert, strukturiert und 
aufbereitet. Die ärztliche Entscheidungs-
hoheit bleibt unangetastet. Das bedeutet: 
Empfehlungen der KI sind Hinweise – kei-
ne Entscheidungen.

Der Betriebsarzt/-ärztin muss jede 
Aussage der KI kritisch hinterfragen, in 
den individuellen Kontext einordnen und 
gegebenenfalls durch eigene Untersu-
chungen ergänzen. Medizinische Verant-
wortung kann weder an Software noch an 
externe Stellen delegiert werden.

Evidenzbasierung – Qualität muss 
überprüfbar sein

Dr. Siegmann: Welche Qualitätskrite-
rien und Validierungsverfahren sind erfor-
derlich, um die medizinische Verlässlichkeit 
von KI-Algorithmen im Arbeitsschutz si-
cherzustellen?

„Von der Standard-
empfehlung zur indivi-
duellen Präventions-
strategie – das ist der 
Mehrwert moderner 
KI-Assistenten.“

Digitalisierung

„KI wird das Stetho-
skop der digitalen Ar-
beitsmedizin – unver-
zichtbar, aber immer 
in ärztlicher Hand.“
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Digitalisierung

Im Mai 2024 warnte Dr. med. Klaus 
Reinhardt, Präsident der Bundesärzte-

kammer (BÄK), beim Deutschen Ärztetag 
in Mainz vor zunehmenden Problemen in 
der Gesundheitsversorgung infolge des 
Fachkräftemangels. Er betonte, dass der 
Ärztemangel in vielen Regionen Deutsch-
lands bereits Realität sei. Fast jeder vierte 
berufstätige Arzt beziehungsweise Ärztin 

sei demnach 60 Jahre oder älter, was eine 
bevorstehende Ruhestandswelle und eine 
Verschärfung des Problems bedeute.1

Im Februar 2025 forderte Reinhardt 
ein gegen den Fachkräftemangel im Ge-
sundheitswesen gerichtetes Maßnahmen-
paket in Brüssel. Im Rahmen einer ge-
meinsamen Veranstaltung der BÄK und 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
zusammen mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Europäischen Kommission und 
einigen EU-Abgeordneten plädierte er für 
eine Kombination von europäischen und 
nationalen Initiativen. Zu seinem Maß-
nahmenbündel gehöre unter anderem ei-

ne im Versorgungsalltag entlastende Digi-
talisierung.2

Der demografische Wandel der Ar-
beitswelt3 verdeutlicht den Handlungsbe-
darf, innovative Strategien zur Sicherung 
der Gesundheitsversorgung zu etablieren. 
Angesichts des internationalen Vergleichs 
sowie der zunehmenden Anforderungen 
infolge demografischer Veränderungen 
und der Verfügbarkeit zahlreicher digita-

Der zunehmende Fachkräftemangel stellt die betriebsärztliche Betreuung vor große Heraus -
forderungen. Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen hier neue Lösungswege 
– von digital durchgeführten Beratungen bis hin zu telemedizinischen Angeboten. Die Neu -
fassung der DGUV Vorschrift 2 legt die Basis für deren effektive Nutzung bei gleichbleibender 
 Betreuungsqualität. Digitale Technologien können dabei die persönliche Betreuung von Unter-
nehmerinnen und Unternehmern im Betrieb sinnvoll ergänzen.

Betriebsärztliche Betreuung  
im digitalen Wandel

Dr. Ljuba Günther

Referentin Betriebliche Organisation von 
 Sicherheit und Gesundheit

Hauptabteilung Prävention

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV) 1 Vgl. Deutsches Ärzteblatt (2024): Ärzte warnen vor 

Ruhestandswelle: Mehr Steuerung im Blick. Ausga-
be vom 06.05.2024. Abgerufen am 26.06.2025.

2 Vgl. Deutsches Ärzteblatt (2025): Fachkräftemangel 
in der Gesundheitsversorgung zielgerichtet angehen. 
Ausgabe vom 18.02.2025. Abgerufen am 26.06.2025.
3 Der demografische Wandel beeinflusst seit Jahren 
die Arbeitswelt. Derzeit treten die geburtenstarken 
Jahrgänge in den Ruhestand. Jeden Monat verlas-
sen rund 80.000 Menschen aufgrund ihres Renten-
eintritts den Arbeitsmarkt. Vgl. BGHW eMagazin 
(2024): Ab 55plus – achtlos stillgelegt? Ausgabe vom 
14.03.2024. Abgerufen am 10.03.2025.
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ler Prozessinnovationen wird deutlich, 
dass der Digitalisierung der Gesundheits-
versorgung – auch im Bereich der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes – 
eine wachsende, langfristige Relevanz 
beigemessen werden sollte.

eHealth: Definition und Anwendungen
Der Begriff „eHealth“ steht für den ge-

sundheitsbezogenen Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) und dient zugleich als Oberbegriff 
weiterer Termini, beispielsweise Teleme-
dizin.4 Nach der Bundesärztekammer 
wird die Telemedizin folgendermaßen de-
finiert: „Telemedizinische Konzepte wei-
sen als Gemeinsamkeit den prinzipiellen 
Ansatz auf, dass medizinische Leistungen 
der Gesundheitsversorgung in den Berei-
chen Diagnostik, Therapie und Rehabili-
tation sowie bei der ärztlichen Entschei-
dungsberatung über räumliche Entfer-
nungen (oder zeitlichen Versatz) hinweg 
erbracht werden.“5 Informations- und 
Kommunikationstechnologien kommen 
hierbei zum Einsatz.6

Die Telemedizin unterscheidet sich je 
nach ihrem charakteristischen Einsatzge-
biet: Videosprechstunden sind eine Form 
der Telemedizin, bei der die Konsultation 
zwischen Ärztin oder Arzt auf der einen 
Seite und Patientin oder Patient auf der 
anderen Seite über Telekommunikation 
erfolgt – also eine sogenannte Telekonsul-
tation. Je nach Ausgestaltung gibt es zwei 
Varianten der Telekonsultation: die allge-
meine Beratung durch Ärzteschaft und 
die Diagnosestellung.7 Außerdem können 
IKT für den beratenden Austausch zwi-
schen medizinischem Personal eingesetzt 
werden; dieser wird als Telekonsil be-
zeichnet.8 So hat sich die Zusammenar-

beit zwischen Betriebsärztinnen und Be-
triebsärzten und Dermatologinnen und 
Dermatologen unter dem Begriff „teleder-
matologisches Konsil“ bereits als erfolg-
reich erwiesen.9 Neben Telekonsultation 
und Telekonsil umfasst Telemonitoring 
Einzelanwendungen zur IKT-gestützten 
Erfassung, Überwachung und Kontrolle 
patientenindividueller Vitalfunktionen 
über räumliche Distanzen hinweg. Dabei 
wird zwischen der Erfassung physiologi-
scher Parameter, wie beispielsweise Blut-
druck, Puls oder Herzfrequenz, und nicht-
physiologischer Parameter, wie beispiels-
weise Außentemperatur, differenziert.10 

Neue Technologien in der 
 Arbeitsmedizin

Laut der Bundesärztekammer unter-
stützen digitale Verfahren in Diagnostik 
und Therapie das ärztliche Handeln und 
seien nicht mehr wegzudenken.11 Ein zu-
nehmender Bedarf an telemedizinischer 
Behandlung wird durch den demografi-
schen Wandel und das Phänomen der zu-
nehmenden Binnenmigration in wenige 
Metropolen ausgelöst, wodurch schwierig 
zu versorgende Regionen entstehen. Die 
steigenden Anforderungen an die Versor-

gungsqualität führen zu einer zunehmen-
den Konzentration von Versorgungsange-
boten.12 Der ländliche Raum ist in beson-
derem Maße von den Versorgungsengpäs-
sen betroffen. Insbesondere hinsichtlich 
einer verbesserten Zugänglichkeit zu be-
triebsärztlichen Beratungsleistungen für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
ist laut einer Online-Umfrage aus dem 
Jahr 2017 die Mehrheit der befragten Ärz-
tinnen und Ärzte aus der Arbeitsmedizin 
von den Vorteilen der Telemedizin über-
zeugt.13 In einer Machbarkeitsstudie der 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
(BGHM) wurden 2017/2018 in elf KMU 
aus der Holz- und Metallbranche Erfah-
rungen mit der Anwendung der IKT ge-
sammelt.14 Es handelte sich dabei darum, 
dass in einem schallisolierten Untersu-
chungsmobil vor Ort entsprechend auf 
Hard- und Software geschultes medizini-
sches Assistenzpersonal die Untersuchun-
gen vornahm. Im Pilotprojekt sollten nur 
Untersuchungen im Rahmen der Lärm-, 
Haut- und Atemwegsvorsorge durchge-
führt, in einer elektronischen Akte vor Ort 
dokumentiert und verschlüsselt in siche-
ren VPN-Strukturen zum Arzt oder zur 
Ärztin im entfernten medizinischen Zen-

Digitalisierung

Was ist die DGUV Vorschrift 2?
Die DGUV Vorschrift 2 ist eine für Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
einheitliche und gleichlautende Vorgabe zur Konkretisierung des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes (ASiG). Die Vorschrift definiert die Pflichten von Unterneh-
merinnen und Unternehmern zur betrieblichen Betreuung durch Betriebsärz-
tinnen und -ärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Neben der erforder-
lichen Fachkunde der beiden Professionen werden vor allem die betriebsärzt-
lichen und sicherheitstechnischen Aufgaben beschrieben. Zudem werden ab-
hängig von der Betriebsgröße verschiedene Betreuungsmodelle – Regelbe-
treuung oder alternative Betreuung – festgelegt, die trägerspezifisch ausge-
staltet sind. 

4 Vgl. Bernnat, R., Blachetta, F., Bauer, M., Bieber, 
N., Poerschke, K., & Solbach, T. (Hrsg.). Weiterent-
wicklung der eHealth-Strategie: Abschlussfassung. 
PwC Strategy& (Germany) GmbH. Eine Studie im 
Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, 
S. 15, Berlin 2016.
5 Vgl. Bundesärztekammer: Telemedizin / Fernbe-
handlung, URL: https://www.bundesaerztekammer.
de/themen/aerzte/digitalisierung/telemedizin-fern-
behandlung, abgerufen am 26.06.2025.
6 Ebd.
7 Vgl. Bundesärztekammer: Telemedizin / Fernbe-
handlung. Charakteristische Einsatzgebiete der Te-
lemedizin, URL: https://www.bundesaerztekammer.
de/themen/aerzte/digitalisierung/telemedizin-fern-
behandlung, abgerufen am 26.06.2025; siehe auch 
Letzel, S.: Digital Health, E-Health; Telemedizin und 
Co: Terminologische Einordnung. In: Letzel, S., 
Schmitz-Spanke, S., Lang, J., Nowak, D. (Hrsg.): Te-
lemedizin: E-Health in der Arbeitsmedizin (Schwer-
punktthema Jahrestagung DGAUM 2019), S. 30 bzw. 
S. 29–32, Landsberg am Lech 2020.

8 Vgl. Bernnat, R. et al., (Hrsg.). Weiterentwicklung 
der eHealth-Strategie: Abschlussfassung. PwC 
Strategy& (Germany) GmbH. Eine Studie im Auftrag 
des Bundesministeriums für Gesundheit, S. 28, 
 Berlin 2016.
9 Wallenfels, M.: Telekonsil. Betriebsärzte gehen auf 
Dermatologen zu. In: Hautnah Dermatologie, 37(3), 
2021, S. 72.
10 Bernnat, R.et al., (Hrsg.). Weiterentwicklung der 
eHealth-Strategie: Abschlussfassung. PwC Strategy& 
(Germany) GmbH. Eine Studie im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit, S. 29, Berlin 2016.
11 Schoeller, A. E.: Telemedizin – was gibt es Neues? 
Digitalisierung im Gesundheitswesen: Ärzteschaft 
gestaltet mit. In: Arbeitsmedizin Sozialmedizin 
 Umweltmedizin (ASU), 52(7), 2017, S. 514 bzw. 
S. 514–515. 

12 Ebd., S. 515.
13 Im Beobachtungszeitraum vom 02. Februar bis 
zum 02. März 2017 wurde die Online-Umfrage von 
insgesamt 281 Personen aufgerufen. Davon füllten 
190 Personen den Fragebogen vollständig aus. Die 
Ausführungen im Artikel beziehen sich auf die voll-
ständig beantworteten Fragebögen (n= 190). Vgl. 
Sedlaczek, S., Schöne, K., Rose, D.-M., Letzel, S.: 
Umfrage: Telemedizin in der Arbeitsmedizin. In: ASU 
Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin, 52(6), 
2017, S. 442 bzw. S. 439–445. 
14 Vgl. Wildgans, H. et al.: Telematik in der Arbeits-
medizin. Praktische Erfahrungen aus einer Mach-
barkeitsstudie der BGHM. In: ASU Arbeitsmedizin 
Sozialmedizin Umweltmedizin, 54(6), 2019, S. 377 
bzw. S. 376–380.
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DGUV Vorschrift 2 und Nutzung  
der IKT 

Die Mitgliederversammlung der DGUV 
hat in ihrer Sitzung 2/2024 am 28. No-
vember 2024 den Mustertext der DGUV 
Vorschrift 2 und der dazugehörigen 
DGUV Regel 100–002 beschlossen. Auf 
dieser Grundlage wird erstmals der Ein-
satz von digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) in 
der betriebsärztlichen Betreuung gere-
gelt.19 Die trägerspezifischen Fassungen 
werden schrittweise in Kraft gesetzt. In 
der Unfallverhütungsvorschrift regelt Pa-
ragraf 6 die Nutzung von digitalen Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien in der betrieblichen Betreuung. Eine 
Betreuung mittels digitaler Technologien 
ist nur möglich, wenn die betrieblichen 
Verhältnisse bekannt sind und die Betreu-
ung durch die Betriebsärztin oder den Be-
triebsarzt sowie die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit persönlich erbracht wird. Diese 
digitale Betreuung ist ausgeschlossen, 
wenn Sachgründe eine Präsenz vor Ort er-
fordern. Grundlegend ist: Betriebsärztli-
che und sicherheitstechnische Betreuung 
muss grundsätzlich in Präsenz erbracht 
werden.20

In der betrieblichen Betreuung kann 
dabei zwischen Tätigkeiten mit Unterneh-
mensbezug – wie der Beratung des Unter-

nehmers oder der Unternehmerin oder 
der Teilnahme am Arbeitsschutzaus-
schuss und solchen mit persönlichem Be-
zug zu den Beschäftigten – wie beispiels-
weise Beratung, Vorsorge und Untersu-
chung – unterschieden werden. Die be-
triebsärztliche Nutzung von IKT umfasst 
bei Letzteren unter anderem die oben er-
wähnten Formen der Telemedizin: Tele-
konsultation, Telemonitoring und Tele-
konsil. Auch die Befundübertragung im 
Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorge 
sowie delegierbarer Leistungen – wie 
Blutdruckmessung, Pulskontrolle, Ruhe-
EKG, Audiometrie, Spirometrie oder Oto-
skopie – kann telemedizinisch erfolgen.21

Die betriebsärztliche Betreuung folgt 
einem strukturierten und beratungsorien-
tierten Prozess, bei dem die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge nicht als primäre, son-
dern als integrierte Aufgabe innerhalb ei-
nes umfassenderen Beratungskonzepts zu 
verstehen ist. Im Zentrum steht zunächst 
die Beratung des Unternehmers oder der 
Unternehmerin, insbesondere hinsicht-
lich der Gestaltung sicherer und gesund-
heitsgerechter Arbeitsbedingungen. Dazu 
zählt auch die Unterstützung bei der Or-
ganisation und Umsetzung der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge. Die Durchführung 
der Vorsorge stellt einen nachgelagerten 
Schritt dar, dessen Ergebnisse – in anony-
misierter und aggregierter Form – wieder-
um als Grundlage für die weiterführende 
Beratung dienen, etwa bei der Aktualisie-
rung der Gefährdungsbeurteilung (GBU). 
Dieses zyklische Vorgehen verdeutlicht 
die zentrale Rolle der Beratung im be-
triebsärztlichen Betreuungskonzept.

Ist der Betrieb durch eine Erstbege-
hung bekannt und sind die Voraussetzun-
gen für den Einsatz digitaler Technolo-
gien gegeben, so ist es möglich, für die Be-

trum verschickt werden. Nach Sichtung 
der Befunde sollte sich über eine ebenfalls 
gesicherte Video-Verbindung zwischen 
Ärzteschaft und Klientinnen und Klienten 
im Fahrzeug eine Befundbesprechung 
und eingehende Beratung zu Gesund-
heitszielen und persönlicher Schutzaus-
rüstung anschließen.15 Als Ergebnis der 
„Machbarkeit“ des telemedizinischen An-
satzes für die Arbeitsmedizin lässt sich 
festhalten, dass die Telemedizin die Ver-
sorgungsquote und -qualität im KMU-Be-
reich erhöhen kann16 und dass IKT die 
Leistungen in Präsenz in der Arbeitsmedi-
zin in einigen Bereichen, insbesondere bei 
Beratungen, sinnvoll ergänzen können, 
aber nicht ersetzen.17

Als eine weitere Bestätigung dafür, 
dass Unternehmen besonders im ländli-
chen Raum vom Einsatz der digitalen In-
formations- und Kommunikationstechno-
logien profitieren können, kann eine fran-
zösische Studie aus dem Jahr 2024 heran-
gezogen werden. Sie bestätigt erneut, 
dass der Einsatz von Telemedizin in der 
Arbeitsmedizin – ob regelmäßig oder spo-
radisch – erheblich dazu beitragen kann, 
die medizinische Präsenz in abgelegenen 
Regionen zu stärken, die Gesundheitsver-
sorgung der Mitarbeitenden zu erhöhen 
und das Risiko arbeitsbedingter Erkran-
kungen zu reduzieren.18 

Digitalisierung

Grundsätze für den Einsatz von IKT in der 
 betriebsärztlichen Betreuung
Die betriebsärztliche Betreuung muss grundsätzlich in Präsenz erbracht wer-
den. IKT kann eingesetzt werden, um betriebsärztliche Leistungen zu erbrin-
gen, wenn die drei folgenden Grundsätze beachtet werden:

■ A. Die betrieblichen Verhältnisse sind bekannt.
■ B. Die Leistungen werden persönlich erbracht.
■ C. Es bestehen keine Sachgründe, die eine Präsenz im Betrieb erforderlich 

machen. 

Der Umfang des IKT-Einsatzes in der betriebsärztlichen Betreuung hängt von 
der Betreuungsform des betreffenden Betriebs ab: 

A. In regelbetreuten Betrieben nach Anlage 1 und Anlage 2 der DGUV Vor-
schrift 2 ist die IKT-Nutzung bis zu einem Drittel der Leistungen möglich, 
wenn der Betrieb durch eine Erstbegehung bekannt ist und die jeweils not-
wendigen Voraussetzungen für den IKT-Einsatz vorhanden sind. In den träger-
spezifischen Fassungen können zudem ergänzende Regelungen formuliert 
werden, die eine Ausweitung des IKT-Einsatzes bis zu einem Umfang von 
50 Prozent der Gesamtleistungen ermöglichen.

B. In alternativ betreuten Betrieben nach Anlage 3 und Anlage 4 der DGUV 
Vorschrift 2 entscheidet der Unternehmer auf Grundlage seiner Gefährdungs-
beurteilung über Art und Umfang der IKT-Nutzung für die betriebsärztlichen 
Betreuung. 

15 Ebd., S. 378
16 Vgl. Wildgans, H. et al.: Telematik in der Arbeits-
medizin. Praktische Erfahrungen aus einer Mach-
barkeitsstudie der BGHM. In: ASU Arbeitsmedizin 
Sozialmedizin Umweltmedizin, 54(6), 2019, S. 380 
bzw. S. 376–380.
17 Ebd., S. 380
18 Nova, T. B.: P-082 Telemedicine in occupational 
health: A one-year experimental project. In: Occupa-
tional Medicine, 74(Suppl. 1), 2024, S. i211–i212. 
 Veröffentlichung der Abstracts der durchgeführten 
Studien. DOI: https://doi.org/10.1093/occmed/
kqae023.0560.
19 Vgl. DGUV Vorschrift 2: Betriebsärztinnen und 
 Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und DGUV Regel 100–002
20 Vgl. DGUV Vorschrift 2 DGUV Regel 100–002: Be-
triebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, S. 17.
21 Ebd., S. 18.
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der betriebsärztlichen Betreuung. Dazu 
gehören insbesondere die Datenschutz-
grundverordnung, die Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge sowie die 
Berufsordnung. Gleichzeitig müssen tech-
nische Voraussetzungen geschaffen wer-
den, wie beispielsweise eine geeignete di-
gitale Infrastruktur, die einen stabilen 
Netzwerkzugang und ausreichende Band-
breite, insbesondere in ländlichen Berei-
chen, gewährleistet. Hinzu kommen An-
forderungen an Verschlüsselung und eine 
hohe Datensicherheit, die den Schutz der 
Zugriffsrechte, die Sicherheit der Daten-
übertragung sowie die korrekte Daten-
speicherung und -löschung umfassen. Der 
Zugriff Dritter auf gespeicherte Daten 
darf nur mit ausdrücklicher Einwilligung 
im Einzelfall erfolgen, und der Zugang 
muss auf beteiligte Personen beschränkt 
bleiben. Aufzeichnungen sind grundsätz-
lich nicht gestattet. Darüber hinaus muss 
bei der ärztlichen Betreuung stets eine 
Versorgung nach Facharztstandard ge-
währleistet werden.23

Ausblick 
Der von Dr. Klaus Reinhardt auf dem 

Deutschen Ärztetag im vergangenen Jahr 
thematisierte Fachkräftemangel stellt ei-
ne gesamtgesellschaftliche Herausforde-

rung dar. Die Engpässe im Bereich qualifi-
zierter Fachkräfte haben sich nicht nur 
verstärkt, sondern auch auf weitere Be-
rufsgruppen ausgeweitet. In einzelnen 
Berufsfeldern ist eine strukturelle Verfes-
tigung dieser Problematik zu beobachten, 
die mittlerweile weite Teile der Bundesre-
publik betrifft.24 Die zunehmenden He-
rausforderungen durch Fachkräftemangel 
und demografische Veränderungen erfor-
dern innovative Ansätze auch in der be-
triebsärztlichen Betreuung. Die Digitali-
sierung, insbesondere der Einsatz von 
IKT, bietet hier vielversprechende Mög-
lichkeiten. 

IKT eröffnen einen zusätzlichen Zu-
gang zur betriebsärztlichen Betreuung, 
der die Sicherheit und Gesundheit im Be-
trieb verbessert. Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass durch den Wegfall von An- 
und Abreisezeiten eine effizientere Nut-
zung der ohnehin knappen Ressourcen 
der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
ermöglicht wird.25

treuung nach Paragraf 2 Absätze 2 und 3 
bis zu einem Drittel der Leistungen digital 
zu erbringen. In bestimmten Fällen, die 
durch den jeweiligen Unfallversiche-
rungsträger geregelt werden, kann dieser 
Anteil auf bis zu 50 Prozent erhöht wer-
den, sofern der Unfallversicherungsträger 
entsprechende Kriterien in seiner bran-
chenspezifischen Unfallverhütungsvor-
schrift angegeben hat. 

In der alternativen Betreuung nach Pa-
ragraf 2 Absatz 4 der Unfallverhütungs-
vorschrift entscheidet die Unternehmens-
führung auf Grundlage ihrer Gefähr-
dungsbeurteilung über Art und Umfang 
der Nutzung von IKT. 

Schließlich muss die Nutzung digitaler 
Technologien bei der Leistungserbrin-
gung im Bericht nach Paragraf 5 doku-
mentiert werden. Dieser Paragraf schafft 
einen klaren Rahmen für den Einsatz digi-
taler Technologien in der betrieblichen 
Betreuung und berücksichtigt sowohl die 
Chancen als auch die Grenzen solcher An-
sätze.22

Voraussetzungen für digitale 
 Technologien im Betrieb

Die Einhaltung rechtlicher Vorschrif-
ten ist eine grundlegende Voraussetzung 
für den Einsatz digitaler Technologien in 

Digitalisierung

22 Vgl. DGUV Vorschrift 2 DGUV Regel 100–002: Be-
triebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, S. 12.

23 Vgl. DGUV Vorschrift 2 DGUV Regel 100–002: Be-
triebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, S. 17–18.

24 Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK): Fachkräftesicherung. Abgerufen am 
26.06.2025 von https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/
Dossier/fachkraeftesicherung.html.
25 Zur weiteren Vertiefung des Themas des wirt-
schaftlichen Nutzens von Informations- und Kom-
munikationstechnologien für die arbeitsmedizini-
sche Betreuung vgl. Rethage, T., Kern, M.: E-Health 
als Wirtschaftsfaktor. In: Letzel, S., Schmitz-Spanke, 
S., Lang, J., Nowak, D. (Hrsg.): Telemedizin: E-He-
alth in der Arbeitsmedizin, Berlin 2020, S. 46–47 
bzw. 43–48. 

Blei kann sich im Körper anreichern 
und zu Schädigungen führen. Um Be-

schäftigte in bleiverarbeitenden Betrie-
ben zu schützen, wird die Belastung 
durch Blei ermittelt und beurteilt. Aktuell 
wird die individuelle Belastung anhand 
des Bleigehalts im Blut beurteilt. Aller-
dings können Veränderungen aufgrund 
der komplexen Toxikokinetik des Bleis 
nur mit einer zeitlichen Verzögerung er-
fasst werden. Daher sollten in einer Stu-
die Expositionswege und alternative Bio-
monitoring-Parameter untersucht wer-
den. Die Ergebnisse dieser Studie hat die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) im Bericht „Ablei-
tung geeigneter Methoden des Biomoni-
torings zur Ermittlung der aktuellen tätig-
keitsbedingten Bleiexposition von Be-
schäftigten“ veröffentlicht. Sie finden die 
Studie auf der Homepage der BAuA.

Im Rahmen einer Querschnittsstudie 
hat die BAuA verschiedene Expositions-
wege (Hände, Atemwege) untersucht. Zu-
dem wurden neben dem Bleigehalt im 
Blut auch weitere Biomonitoring-Parame-
ter (Blutplasma, Urin) analysiert. Auf 
Grundlage der Studienergebnisse lassen 

sich derzeit keine Biomonitoring-Parame-
ter ableiten, die eine zuverlässige Aussage 
zur akuten Exposition ermöglichen. Die 
Ergebnisse zeigen aber, dass sich Blut- 
und Urinkonzentrationen sehr eng zuei-
nander verhalten. Somit könnte die Be-
stimmung von Blei im Urin eine praktika-
ble Alternative zur Bestimmung von Blei 
im Blut darstellen. Jedoch ist die Daten-
basis bisher für eine abschließende Be-
wertung zu gering. Hier sind weitere 
 wissenschaftliche Untersuchungen erfor-
derlich. 

BAuA

Studie zur Bleibelastung

Alternative Biomonitoring-Parameter 
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In etwas mehr als 100 Tagen müssen die 
Unternehmen den Data Act umgesetzt 

haben – doch die große Mehrheit der Un-
ternehmen hat sich damit noch überhaupt 
nicht beschäftigt. Nur 1 Prozent hat die 
Vorgaben vollständig umgesetzt, weitere 
4 Prozent zumindest teilweise. 10 Prozent 
haben gerade erst mit der Umsetzung be-
gonnen, 30 Prozent haben noch nicht da-
mit angefangen. Und mehr als die Hälfte 
(52 Prozent) glaubt, dass sie vom Data 
Act nicht betroffen ist. Das sind Ergebnis-
se einer Befragung von 605 Unternehmen 
in Deutschland ab 20 Beschäftigten aus 
allen Branchen im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom. „Der Data Act betrifft so 
gut wie jedes Unternehmen, aber die 
meisten haben sich damit noch gar nicht 
ernsthaft befasst“, sagt Bitkom-Präsident 
Dr. Ralf Wintergerst. „Beim Data Act darf 
sich das Drama der Datenschutz-Grund-
verordnung nicht wiederholen. Die DS-
GVO ist durch jahrelange Unsicherheiten 
und Umsetzungsschwierigkeiten zu ei-
nem echten Innovationshemmer gewor-
den. Das Management muss jetzt aufwa-
chen und die Politik muss besser unter-
stützen.“ Dies sei auch deshalb wichtig, 
weil die deutsche Wirtschaft die Nutzung 

von Daten deutlich ausweiten will. Wäh-
rend heute nur in rund einem Viertel (27 
Prozent) der Unternehmen datengetrie-
bene Geschäftsmodelle ausschließlich 
oder stark zum Geschäftserfolg beitragen, 
soll der Anteil bereits in zwei Jahren bei 
47 Prozent liegen. „Die deutsche Wirt-
schaft sitzt auf einem Datenschatz – und 
immer mehr Unternehmen machen sich 
auf den Weg, diesen auch zu heben“, sagt 
Wintergerst. Zugleich haben 12 Prozent 
der Unternehmen bei datengetriebenen 
Geschäftsmodellen nach eigenem Dafür-
halten den Anschluss verpasst, vor einem 
Jahr waren es noch 19 Prozent. 8 Prozent 
haben sich mit dem Thema noch gar nicht 
befasst, nach 15 Prozent im Vorjahr.

Umsetzung des Data Act verursacht 
hohen Aufwand

Der EU Data Act wurde im November 
2023 beschlossen und wird nach einer 
Übergangsfrist ab 12. September 2025 
anwendbar. Er beinhaltet eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Regelungen, die et-
wa den Wechsel von Cloud-Anbietern er-
leichtern sollen. Er macht aber auch Vor-
gaben für Vertragsklauseln rund um Da-
ten und gibt vor allem Nutzerinnen und 
Nutzern sowie Dritten Rechte an Daten 
von vernetzten Geräten.

Die Umsetzung des Data Act erzeugt 
für die meisten Unternehmen hohen Auf-
wand und blockiert Ressourcen zum Bei-

Data Act

Kaum ein Unternehmen  
ist vorbereitet
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spiel für die Entwicklung von Innovatio-
nen. Jene Unternehmen, die sich selbst 
vom Data Act betroffen sehen oder sich 
bereits in der Umsetzung befinden, bekla-
gen weit überwiegend den hohen Auf-
wand. 32 Prozent sprechen von einem 
sehr hohen Umsetzungsaufwand, 34 Pro-
zent von einem eher hohen. Drei Viertel 
(75 Prozent) dieser Unternehmen sagen, 
dass durch die Umsetzung des Data Act 
die Zeit für Innovationen fehlt. 9 von 10 
(90 Prozent) fühlen sich von den vielen 
neuen Gesetzen und Anforderungen über-
fordert. Und ebenfalls 90 Prozent fordern 
mehr Beratung durch öffentliche Stellen 
bei der Umsetzung des Data Acts. „Nicht 
nur die Unternehmen, auch die Politik 
muss beim Data Act ihre Hausaufgaben 
machen. Wer Regulierung beschließt, 
muss auch die Betroffenen ausreichend 
informieren und unterstützen. Der letzten 
Bundesregierung ist es in eineinhalb Jah-
ren nicht einmal gelungen, jene Behörde 
zu benennen, die die Umsetzung des Data 
Act beaufsichtigen soll“, so Wintergerst. 
„Das muss die neue Regierung umgehend 
nachholen. Daten sind in vielen Bereichen 
entscheidend für den Geschäftserfolg, ob 
bei Training und Nutzung von KI, in der 
Medizintechnik oder in der Automobil-
branche.“

Datenökonomie: Mehrheit sieht 
Deutschland noch als Nachzügler

Zwei Drittel (67 Prozent) der Unter-
nehmen erwarten, dass datengetriebene 
Geschäftsmodelle für Wachstum und 
Wohlstand von Volkswirtschaften künftig 
eine große Rolle spielen werden. Aktuell 
sehen aber nur 6 Prozent die deutsche 
Wirtschaft hier unter den Vorreitern, 34 
Prozent im Mittelfeld und 51 Prozent un-
ter den Nachzüglern. 6 Prozent glauben 
sogar, dass Deutschland den Anschluss 
verpasst habe. Als führend gelten vor al-
lem die USA (32 Prozent) und China (28 
Prozent). Dahinter folgen mit deutlichem 
Abstand Japan (12 Prozent) und Südko-
rea (7 Prozent). „Als drittgrößte Volks-
wirtschaft der Welt muss unser Anspruch 
sein, auch in der Datenökonomie einen 
Spitzenplatz zu belegen“, so Wintergerst.

Nur 7 Prozent der Unternehmen nut-
zen das Potenzial der ihnen bereits zur 
Verfügung stehenden Daten vollständig 
aus, weitere 30 Prozent nutzen es zumin-
dest eher stark. Umgekehrt sagen 41 Pro-
zent, dass sie die Möglichkeiten eher we-
nig ausschöpfen, 19 Prozent sogar über-
haupt nicht. Von diesen haben aber be-

reits 26 Prozent Maßnahmen ergriffen, 
um Daten künftig besser zu nutzen, weite-
re 49 Prozent planen das derzeit.

Datengeschäft steht vor einem 
Boom

Das Geschäft mit Daten wird in 
Deutschland in den kommenden Jahren 
voraussichtlich massiv ausgeweitet. Heu-
te sind bereits 41 Prozent der Unterneh-
men auf Datenmärkten als Daten-Abneh-
mer aktiv, 16 Prozent bieten dort Daten 
an. Allerdings wollen weitere 34 Prozent 
künftig auf Datenmärkten Daten bezie-
hen und 43 Prozent Daten anbieten. Die 
Zahl der Daten-Abnehmer könnte so 
künftig auf 75 Prozent und die der Daten-
Anbieter auf 59 Prozent steigen. „In weni-
gen Jahren wird jedes zweite Unterneh-
men in Deutschland eigene Daten bereit-
stellen“, sagt Wintergerst. Während heute 
noch 54 Prozent der Unternehmen auf 
Datenmarktplätzen überhaupt nicht aktiv 
sind, schließen das mit Blick auf die Zu-
kunft derzeit nur noch 17 Prozent aus.

Unternehmen, die keine Daten anbie-
ten, werden nach eigenen Angaben durch 
den Datenschutz davon abgehalten. Er er-
laube in ihrem Fall keinen Datenaus-
tausch, sagen 56 Prozent. 42 Prozent sind 
unsicher, ob ein Datenteilen rechtlich 
möglich ist, 31 Prozent haben Sorge, dass 
versehentlich Geschäftsgeheimnisse wei-
tergegeben werden. Bei 28 Prozent sind 
die Daten nicht kompatibel und 24 Pro-
zent sorgen sich, dass andere Staaten die 
bereitgestellten Daten gegen uns einset-
zen. 19 Prozent haben Schwierigkeiten 
bei der Einigung mit potenziellen Part-
nern, für 16 Prozent ist das Datenangebot 
wirtschaftlich nicht attraktiv und 13 Pro-
zent wollen Wettbewerber nicht stärken. 
12 Prozent kennen schlicht keine passen-
den Abnehmer. „Eine Datenökonomie 
braucht Rechtssicherheit und eine Regu-
lierung, die datengetriebene Geschäfts-
modelle aktiv fördert“, so Wintergerst.

Bekannte Datenräume sind beispiels-
weise Catena-X im Automotive-Bereich 
oder Manufacturing-X für die industrielle 
Lieferkette. Solche Datenräume werden 
aktuell allerdings nur von 9 Prozent der 
Unternehmen genutzt, weitere 18 Prozent 
haben das geplant und 22 Prozent disku-
tieren darüber.

Für ein Drittel (33 Prozent) sind Da-
tenräume kein Thema, 15 Prozent haben 
davon noch nichts gehört. Fast die Hälfte 
(46 Prozent, 2024: 39 Prozent) sagt, dass 
Datenräume ihrem Unternehmen ganz 

neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. 
58 Prozent gehen davon aus, dass mit Da-
tenräumen der Einsatz Künstlicher Intelli-
genz vorangetrieben wird (2024: 49 Pro-
zent). Zugleich beklagen 47 Prozent 
(2024: 42 Prozent), dass Datenräume 
noch zu kompliziert sind für den Einsatz 
im Unternehmen. 49 Prozent wünschen 
sich, dass die Politik Datenräume stärker 
fördert (2024: 55 Prozent). Rund ein 
Drittel (37 Prozent, 2024: 32 Prozent) 
hält Datenräume dagegen für irrelevant 
für das eigene Geschäftsmodell, 23 Pro-
zent (2024: 22 Prozent) sehen durch 
 Datenräume das eigene Geschäftsmodell 
bedroht.

Unternehmen beziehen vielfältige 
 Daten – und brauchen noch mehr

Dabei greifen viele Unternehmen be-
reits heute auf das Daten-Angebot Dritter 
zu. So nutzen 76 Prozent auf diese Weise 
bezogene Marktdaten, 66 Prozent Kun-
den- und Kontaktdaten. Dahinter folgen 
Geodaten (46 Prozent) und Daten aus 
den Bereichen Verwaltung (39 Prozent), 
Finanzen und Wirtschaft sowie Mobilität 
(je 38 Prozent), Social Media (28 Pro-
zent), Technologie (27 Prozent), Umwelt- 
und Wetter (26 Prozent), Maschinen (24 
Prozent) und Gesundheit (5 Prozent). 
Fragt man die Unternehmen, welche Da-
ten ihnen fehlen, so liegen Social-Media-
Daten vorne (39 Prozent), gefolgt von 
Verwaltungsdaten (27 Prozent), Kunden- 
und Kontaktdaten (25 Prozent), Finanz- 
und Wirtschaftsdaten (24 Prozent), Tech-
nologiedaten (22 Prozent), Geodaten (19 
Prozent), Umwelt- und Wetterdaten so-
wie Maschinendaten (je 18 Prozent), Ge-
sundheitsdaten (14 Prozent), Marktdaten 
(13 Prozent) und Mobilitätsdaten (12 
Prozent). „Wir brauchen funktionierende 
Datenmarktplätze, damit Unternehmen 
jene Daten beziehen können, die sie benö-
tigen“, so Wintergerst. „Auch die öffentli-
che Hand ist aufgerufen, Daten zur Verfü-
gung zu stellen. Die verantwortungsvolle 
Nutzung von Daten schafft wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Mehrwert, 
auf den wir nicht verzichten dürfen.“ 

Digitalisierung
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Die zunehmende Digitalisierung und 
der Einsatz von Künstlicher Intelli-

genz (KI) verändern die Arbeitswelt. Mit 
diesen Entwicklungen steigt auch das Risi-
ko und die Anfälligkeit für Cyberangriffe. 
Der Bericht „Welche Auswirkungen haben 
Cyberangriffe auf den Arbeitsschutz“ der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) zeigt: Cyberangriffe 
können nicht nur IT-Systeme gefährden, 
sondern auch Gefährdungen für Beschäf-
tigte verursachen. Der Bericht gibt erste 
Impulse, wie Arbeitsschutz und IT-Sicher-
heit zusammengedacht werden sollten 
und wo Handlungsbedarfe bestehen. 

Cyberangriffe betreffen längst nicht 
mehr nur große Unternehmen, auch klei-
ne und mittlere Betriebe, öffentliche Ein-
richtungen und Institutionen der Kriti-
schen Infrastruktur sind zunehmend Ziel 
solcher Angriffe. Die Folgen: Neben dem 

Ausfall ganzer IT-Systeme („Shutdown“) 
drohen zum Beispiel Manipulationen au-
tomatisierter Systeme, die zu Arbeitsun-
fällen oder physischen sowie psychischen 
Belastungen führen können. Auch die 
Umstellung auf einen analogen Notbe-
trieb kann gefährliche Situationen erzeu-
gen, etwa durch unkontrollierte Maschi-
nenabschaltungen oder gestörte Kommu-
nikationsabläufe. 

Trotz wachsender Bedrohungslage 
werden die Themen Cyberangriff und Ar-
beitsschutz bislang meist getrennt be-
trachtet. Zwar erkennt die Europäische 
Agentur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) die 
Risiken an, benennt aber keine konkreten 
Maßnahmen. Die BAuA will mit dem vor-
liegenden Bericht diese Lücke adressie-
ren. Auf Grundlage von Dokumentenana-
lysen, Fachgesprächen und Abfragen bei 
verschiedenen Institutionen werden Wis-
senslücken benannt, potenzielle Risiken 
identifiziert und erste Handlungsansätze 
formuliert.

So sieht die BAuA Handlungsoptionen 
in mehreren Bereichen: Die Wissensbasis 

zu arbeitsbedingten Folgen von Cyberan-
griffen sollte gestärkt, das Bewusstsein 
bei Aufsicht, Betrieben und Beschäftigten 
geschärft und bestehende Schutzkonzep-
te weiterentwickelt werden. Das Ziel soll-
te sein, mögliche Gefährdungen frühzei-
tig zu erkennen und zu bewerten, um so 
Beschäftigte zu schützen.

Hier setzt auch die Forschung der Bun-
desanstalt an. So beschäftigt sich die 
Fachgruppe „Arbeitsstätten, Maschinen- 
und Betriebssicherheit“ unter anderem 
mit der Frage, wie zuverlässig KI-Anwen-
dungen sind und wie sie in sicherheitskri-
tischen Bereichen eingesetzt werden kön-
nen, ohne das bestehende Schutzniveau 
für Beschäftigte zu senken. Auch im be-
stehenden Regelwerk zum Arbeitsschutz 
gewinnt das Thema Cyberangriffe an Re-
levanz. Die Technische Regel für Betriebs-
sicherheit TRBS 1115 enthält Empfehlun-
gen zum Umgang mit Risiken durch An-
griffe auf die Cybersicherheit von sicher-
heitsrelevanten Mess-, Steuer- und Regel-
Einrichtungen. Die TRBS werden vom 
Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) 
ermittelt und angepasst. 

Wenn die IT zum Risiko wird 

BAuA veröffentlicht Bericht zu Auswirkungen 
von Cyberangriffen auf den Arbeitsschutz

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA)
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Künstliche Intelligenz (KI) hält zuneh-
mend Einzug in den Arbeitsalltag vie-

ler Beschäftigter – so auch im Gesund-
heitswesen. Steht die flächendeckende 
Anwendung in diesem Bereich noch in 
den Anfängen, sind die künftigen Einsatz-
möglichkeiten doch vielfältig: ob Sprach-
erkennung in der Pflege, Roboter für den 
Materialtransport in Krankenhäusern 
oder Assistenzsysteme zur Diagnostik. In 
Werkstattgesprächen mit Expertinnen 
und Experten aus den Bereichen For-
schung, Krankenkassen, Politik, Verbände 
und Gewerkschaften, der Unfallversiche-
rungsträger, Regulierungsbehörden und 
Pflegedienstleister hat die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) beraten wie arbeitswissenschaft-
liche und ethische Kriterien stärker in die 
Entwicklung und Anwendung von KI-Sys-
temen integriert werden können. Die Er-
gebnisse sind nun in einem Bericht veröf-
fentlicht.

KI-gestützte Systeme können Arbeits-
prozesse optimieren und Fachkräfte im 
Gesundheitswesen entlasten. Der Einsatz 
kann jedoch auch neue Risiken mit sich 
bringen, wie etwa Überforderung, Ent-
fremdung oder Dequalifizierung. Deshalb 
sollte nicht nur die KI selbst, sondern 
auch ihre Einbettung in bestehende Ar-
beitsprozesse im Fokus stehen. Arbeits-
wissenschaftliche Kriterien wie Ganzheit-
lichkeit, Technikzuverlässigkeit oder In-
teraktionsförderlichkeit sind dabei eben-
so entscheidend wie ethische Prinzipien – 
etwa Schadensverhütung, Erklärbarkeit 
oder gesellschaftliches Wohlergehen.

In zwei Werkstattgesprächen wurden 
konkrete Eingriffspunkte entlang des Le-
benszyklus eines KI-Systems identifiziert 
– von der Entwicklung über den Betrieb 
bis hin zu einer regelmäßigen Evaluation. 
Ziel ist es, KI-Anwendungen von Beginn 
an so zu gestalten, dass sie Beschäftigte 
entlasten und gleichzeitig sicher und 
menschengerecht sind. Die Expertinnen 
und Experten plädieren für konkrete Um-
setzungshilfen wie ethische Checklisten, 
standardisierte Bewertungsverfahren 
oder einen „Beipackzettel“ für KI-Anwen-
dungen, der über Risiken und Einsatzbe-

dingungen aufklärt. Langfristig braucht 
es außerdem klare Zuständigkeiten zwi-
schen Herstellern und Betreibern sowie 
eine kontinuierliche Überwachung der 
Systeme im Betrieb.

Alle Akteure entlang der KI-Wert-
schöpfungskette tragen Verantwortung 
für eine gemeinwohlorientierte und hu-
mane KI-Gestaltung im Gesundheitswe-
sen. Es ist daher entscheidend, wirksame 
Eingriffspunkte zur Umsetzung dieses 
Ziels zu identifizieren und aktiv anzuge-
hen. 

KI im Gesundheitswesen

Potenziale nutzen, Risiken erkennen,  
Arbeit menschengerecht gestalten

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
 Arbeitsmedizin (BAuA)

Der baua: Bericht kompakt „Men-
schengerechte Gestaltung Künst-
licher Intelligenz im Gesundheits-
wesen – Impulse aus zwei Werk-
stattgesprächen“ kann als PDF 
auf der Internetseite der BAuA 
unter www.baua.de/publikatio
nen heruntergeladen werden. 
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Fast ein Fünftel der Niedergelasse-
nen würde heute angestellt arbeiten

Wenn sie heute noch einmal wählen 
dürften, würden sich 17,6 Prozent der 
niedergelassenen Ärzte für eine angestell-
te Tätigkeit entscheiden. 82,4 Prozent 
würden weiterhin die eigene Praxis wäh-
len.

Am attraktivsten ist die angestellte Tä-
tigkeit für die Altersgruppe 51–60 Jahre 
(20,3 Prozent). Am wenigsten Interesse 
an diesem Beschäftigungsmodell zeigt die 
Altersgruppe 41–50 Jahre (12,9 Prozent).

Vorteil der angestellten Tätigkeit: 
Konzentration auf das Wesentliche

Als Hauptargument für eine angestell-
te Tätigkeit nannten die Ärzte, dass ihnen 
diese Beschäftigungsform die Möglichkeit 
gebe, sich auf die tatsächliche ärztliche 
Tätigkeit zu konzentrieren (94,0 Pro-
zent). Als zweitstärkstes Argument gaben 
neun von zehn Ärzten „weniger Bürokra-
tie“ an, da sie sich als angestellte Ärzte 
nicht selbst um Abrechnung, Steuerfra-
gen und ähnliche Themen kümmern 
müssten.

Für mehr als 80 Prozent der Ärzte 
spielt zudem das planbare und sichere 
Einkommen eine große Rolle. Und mehr 
als drei Viertel sehen einen Vorteil darin, 
kein unternehmerisches Risiko zu tragen 
und damit auch keine finanziellen Risiken 
eingehen zu müssen.

Jeweils zwei Drittel der Ärzte gaben 
die gute Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie (66,9 Prozent) bzw. die klare Tren-
nung zwischen Arbeit und Freizeit (66,2 
Prozent) als wichtige Entscheidungsgrün-
de an.

Am wenigsten wichtig war den Ärzten 
das Argument, dass sie in dieser Beschäf-

tigungsform keine Verantwortung für Per-
sonalführung tragen (62,9 Prozent).

Eigene Praxis ermöglicht berufliche 
Selbstbestimmung

Auch wenn das Interesse an angestell-
ten Tätigkeiten wächst, würden sich mehr 
als drei Viertel der niedergelassenen Ärz-
te heute erneut für eine eigene Praxis ent-
scheiden. Als Vorteil nennen sie dabei die 
berufliche Selbstbestimmung, die 96,5 
Prozent als wichtig ansehen: Die eigene 
Praxis gibt ihnen die Möglichkeit, eine in-
dividuelle Behandlungsphilosophie zu 
verfolgen und sowohl die diagnostische 
und therapeutische Vorgehensweise als 
auch administrative Arbeitsabläufe frei zu 
gestalten.

Als zweitstärkstes Argument – wenn 
auch mit deutlichem Abstand – nannten 
die Ärzte die Möglichkeit, ihre Arbeitszei-
ten durch die individuelle Festlegung der 
Sprechzeiten flexibel gestalten zu können 
(85,0 Prozent).

Jeweils mehr als drei Viertel der Ärzte 
sehen entscheidende Vorteile in der eige-
nen Auswahl der Praxismitarbeiter (79,5 
Prozent) und im Aufbau langfristiger Pa-
tientenbeziehungen (76,8 Prozent).

Für knapp zwei Drittel der Ärzte sind 
die wirtschaftlichen Chancen ein Pro-Ar-
gument, rund 55 Prozent nannten ein per-
sönliches Interesse an unternehmerischer 
Tätigkeit und Verantwortung.

Am wenigsten relevant war das Argu-
ment, die eigene Praxis könne als langfris-
tige Altersvorsorge dienen (42,8 Pro-
zent).

Teilzeit-Arbeit vor allem bei 
 Ärztinnen beliebt – und das 
 Interesse steigt

Teilzeit-Arbeit ist vor allem bei nieder-
gelassenen Ärztinnen beliebt: Gut ein 
Drittel von ihnen arbeitet bereits in Teil-
zeit (34,5 Prozent), weitere 37,1 Prozent 
sind derzeit voll beschäftigt, würden aber 
lieber in Teilzeit arbeiten. 28,4 Prozent ar-
beiten in Vollzeit und würden sich auch 
weiterhin dafür entscheiden.

Bei den Männern dagegen arbeiten bis-
lang lediglich 14,2 Prozent in Teilzeit. 
31,4 Prozent würden gern von ihrem ak-
tuellen Vollzeitjob auf Teilzeit wechseln. 
Der Anteil, der auch weiterhin voll arbei-
ten würde, liegt mit 54,4 Prozent fast dop-
pelt so hoch wie bei den Frauen.

Früher galt die eigene Praxis als Goldstandard. Heutzutage entscheiden sich jedoch immer 
mehr Ärztinnen und Ärzte bewusst dagegen. Wir haben nachgeforscht und niedergelassene 
Ärzte gefragt: Angestellt oder niedergelassen, Vollzeit oder Teilzeit – wie würden sie sich 
 entscheiden, wenn sie heute noch einmal die Wahl hätten?

Ärzte

Abkehr von der eigenen Praxis?

Stiftung Gesundheit
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Einführung
Angehende Ingenieure, Architekten, 

Mediziner sowie Verwaltungs- und Füh-
rungskräfte in der Wirtschaft müssen in 
ihrem zukünftigen Arbeitsleben Aspekte 
der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes bei der Arbeit berücksichtigen. Dieser 
Bericht (1) und die darin aufgeführten Fall-
beispiele zeigen, dass die Integration des 
Themas Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit in die Hochschulbil-
dung mehr Herausforderungen mit sich 
bringt als bei anderen Bildungsstufen. Die 

Fallbeispiele zeigen jedoch auch, dass in 
unterschiedlichen Fachbereichen und auf 
verschiedene Art und Weise bereits 
Schritte zur Integration des Themas in die 
Hochschulbildung unternommen werden. 
Darüber hinaus zeigen die Fallbeispiele, 
dass je nach den Umständen unterschied-
liche Konzepte eingesetzt und verschiede-
ne Chancen genutzt werden können.

Herausforderungen
Es ist wichtig, zu wissen, dass der Pro-

zess der Integration des Themas Sicher-

heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
in die Hochschulbildung mit bestimmten 
Herausforderungen verbunden ist.

Zu diesen Herausforderungen gehören
■ die Notwendigkeit von Partnerschaf-

ten mit einzelnen Hochschulen, Fakul-
täten oder Professoren;

■ die Herausforderung, Professoren von 
der Bedeutung der Ausbildung im Be-
reich Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit zu überzeugen;

■ die hohe zeitliche Auslastung der Stu-
dierenden;

■ der Mangel an geeigneten Lehrmate-
rialien auf Hochschulniveau zu Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der 
 Arbeit;

■ die Einführung praktischer, aktiver 
Lernmethoden für das Thema in einer 

Zusammenfassung eines Berichts

Herausforderungen und Chancen bei der 
 Integration des Themas Sicherheit und 
 Gesundheitsschutz bei der Arbeit in die 
 Hochschulbildung

Europäische Agentur für Sicherheit und 
 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

(1) Bericht: Mainstreaming OSH into university 
 education (Integration des Themas Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in die Hochschul-
bildung): http://osha.europa.eu/en/publications/re
ports/tewe09007enc/view.
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Lernumgebung, in der theoretische 
Lernmethoden vorherrschen;

■ große Lerngruppen;
■ der Mangel an Lehrkräften auf Hoch-

schulniveau mit Erfahrung im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit und/oder mit Fähigkeiten 
im Bereich aktiver und partizipativer 
Bildung;

■ der Austausch von Unterrichtsmateria-
lien in einem Umfeld, in dem Informa-
tionen aus Rücksicht auf das geistige 
 Eigentum eher zurückgehalten werden;

■ lange Zeiträume für Lehrplanände -
rungen;

■ fehlende Mittel für die Entwicklung 
und Bereitstellung einer Ausbildung 
im Bereich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit auf Hoch-
schulniveau im Vergleich zum Schul -
niveau, einschließlich der Finanzie-
rung von Pilotprojekten;

■ der Aufbau neuer Verbindungen auf 
Ministeriumsebene, wenn unter-
schiedliche Ministerien für Schulen 
und Hochschulen zuständig sind;

■ die fortgesetzte Notwendigkeit, die Ar-
beitsschutzkultur innerhalb von Hoch-
schulen zu verbessern.

Kontextuelle Faktoren,  
die die Integration fördern

Bestimmte kontextuelle Faktoren schei-
nen die Integration des Themas  Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in 
die Hochschulbildung zu fördern.

Integrationsaktivitäten werden eher 
durchgeführt
■ in Bereichen, in denen nationale Ar-

beitsschutzvorschriften bestimmten 
Berufsgruppen, wie z. B. Fachkräften 
im Bauingenieurwesen, eine spezifi-
sche Verantwortung auferlegen;

■ wenn die Ausbildungsanforderungen 
für Sicherheitstechniker gesetzlich 
festgelegt sind und ein Hochschulstu-
dium umfassen;

■ wenn ein akademischer Fachbereich 
innerhalb der Hochschule mit dem 
Thema Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit befasst ist; dies ist 
in technischen Hochschulen offenbar 
wahrscheinlicher;

■ wenn die Arbeitsschutzbehörde oder 
der Träger der betrieblichen Unfallver-
sicherung eine Ausbildungsfunktion 
erfüllt, die auch die Unterstützung der 
Hochschulen umfassen könnte;

■ in den Bereichen, in denen die Hoch-
schule spezifische Arbeitsschutzver- 

pflichtungen hat, z. B. für die Sicher-
heit der Studierenden bei Laborübun-
gen oder anderen praktischen Lehrver-
anstaltungen.

Erfolgsfaktoren
Aus den Fallstudien lassen sich be-

stimmte Ansätze für die Integration des 
Themas Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit in die Hochschulbil-
dung ableiten. Zum Beispiel:
■ Als ersten Schritt einige aufgeschlos-

sene Personen oder Einrichtungen für 
eine Zusammenarbeit suchen und ein-
binden.

■ Kooperativ zusammenarbeiten, an-
statt Vorgaben durchzusetzen.

■ Konkurrierende Lehrplananforderun-
gen und die bereits bestehenden Anfor-
derungen an die Zeit der Studierenden 
verstehen und berücksichtigen.

■ Den Lernstoff zum Thema Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
auf einige wichtige Aspekte beschrän-
ken.

■ Aspekte der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes in Studiengänge 
integrieren und nicht als Zusatzkurs 
anbieten, besonders wenn es nur ein-
geschränkte Möglichkeiten für zusätz-
liche Module gibt.

■ Geeignete Lehrmaterialien für das 
Thema Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit bereitstellen, 
die für das Fachgebiet, in das sie inte-
griert werden, und für die Art, in der 
das Thema gelehrt wird, relevant sind.

■ Echte Fallbeispiele verwenden und 
versuchen, Problemlösungsmethoden, 
aktives Lernen usw. einzuführen.

■ Studierende bei der effektiven Nut-
zung der Lehrmaterialien unterstüt-
zen.

■ Die Notwendigkeit für Sicherheits-
anweisungen bei der praktischen Ar-
beit als Möglichkeit nutzen, den Stu-
dierenden eine umfassendere Präven-
tionskultur zu vermitteln.

■ E-Learning und elektronische Res-
sourcen unterstützend und ergänzend 
zum Präsenzunterricht einsetzen, aber 
auch in Form von Fernunterricht einer 
größeren Zahl von Lernenden verfüg-
bar machen.

■ Zur Motivation der Studierenden sollte 
das Studium des Themas Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit in die Abschlussnoten oder in die 
Erlangung eines anerkannten Zertifi-
kats o. ä. einfließen.

■ Den richtigen Zeitpunkt wählen: Ei-
ne Hochschule oder eine bestimmte 
Berufsgruppe muss bereit sein, Ände-
rungen zu akzeptieren, und die Stim-
mungslage muss günstig sein. So könn-
te man beispielsweise Gespräche auf-
nehmen, wenn Änderungen am Lehr-
plan oder zu Strategien anstehen, die 
zukünftige Hochschulabsolventen be-
treffen.

■ Mit Berufsverbänden über Hoch-
schullehrpläne diskutieren.

■ Möglichkeiten für Partnerschaften 
sondieren, z. B. Kooperationen zwi-
schen Hochschulen, Forschungsinsti-
tuten, Arbeitsaufsichtsbehörden, Un-
fallversicherungsträgern und der In-
dustrie.

■ Einen Ansatz zum Thema Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit fördern und unterstützen, der 
die gesamte Hochschule einbezieht 
und bei dem die Vermittlung des The-
mas Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit sowie die Risikoerzie-
hung mit der Schaffung einer sicheren 
und gesunden Arbeits- und Lernumge-
bung für alle Lehrkräfte und Studie-
renden kombiniert und die Lehrkräfte 
und Studierenden aktiv in den Prozess 
einbezogen werden.

Acht weitere Ideen:
■ Eine gemeinsame Sammlung von 

Lernressourcen auf Hochschulni-
veau einrichten.

■ Wenn das Thema Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit be-
reits unterrichtet wird, beispielswei-
se aufgrund der oben genannten in-
haltlichen Faktoren, sollte dies als 
Sprungbrett für die umfassendere Inte-
gration des Themas in andere Fakultä-
ten genutzt werden.

■ Wenn Unternehmen mit Hochschulen 
zusammenarbeiten, können sie ermu-
tigt werden, das Thema Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in ih-
re Aktivitäten für Studierende (Vorle-
sungen, Besuche oder Praktika in den 
Unternehmen) zu integrieren.

■ Aus den Erfahrungen bei der Inte-
gration des Themas Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in 
die Schulerziehung und von guten 
praktischen Lösungen bei der Ausbil-
dung junger Arbeitnehmer lernen und 
diese an die Bedingungen in Hoch-
schulen anpassen. 
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cil (NSC) den Robert W. Campbell Award 
für herausragende Unternehmen, die sich 
durch besondere Leistungen in den Berei-
chen Sicherheit und Gesundheitsschutz 
und wirtschaftliche Produktivität aus-
zeichnen. Der NSC passt Beispiele von Ge-
winnern des Preises an das Fallstudien-
modell an, das in führenden Wirtschafts-
hochschulen verwendet wird, und arbei-
tet mit einzelnen Professoren zusammen, 
um sie zur Verwendung dieses Materials 
anzuregen.

Im Vereinigten Königreich arbeitete 
das Health and Safety Laboratory – finan-
ziert von der nationalen Arbeitsschutzbe-
hörde – mit der Universität Liverpool zu-
sammen, um Elemente des Themas Si-
cherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit in einen Graduiertenstudiengang 
der Ingenieurwissenschaften zu integrie-
ren. Dies umfasste den Einsatz von Me-
thoden des aktiven Lernens und Fallstudi-
en zu Unfällen.

In Deutschland arbeiten Fakultäten 
universitätsübergreifend zusammen, um 
Wissen und Ressourcen zu bündeln und 
E-Learning-Ressourcen („NOP-online“ 
und „KMR – Gefahrstoffe in Praktika“) zu 
entwickeln und auszutauschen.

Am Dublin Institute of Technology, Ir-
land, bezieht die für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz zuständige Dienststelle 
die Studierenden in ein partizipatives 
Konzept ein, das darauf abzielt, dass die 
Hochschule ihre Verpflichtungen im Be-

reich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit erfüllt, und eine Arbeits-
schutzkultur zu fördern.

Beim französischen Lacobus-Wettbe-
werb müssen Architekturstudenten As-
pekte der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes in Entwürfe für Baurestau-
rationsprojekte einbinden. Andere fran-
zösische Projekte enthalten eine Zusam-
menarbeit von Studierenden der Inge-
nieurwissenschaften und der Architektur.

Gesamtschlussfolgerungen
Langfristig sollte das Ziel darin beste-

hen, einen Ansatz zu erarbeiten, der die 
gesamte Hochschule einbezieht und so 
die Schaffung einer sicheren und gesun-
den Arbeits- und Lernumgebung mit der 
Risikoerziehung kombiniert. Der Ansatz 
sollte ein Arbeitsschutzmanagement zur 
Risikoprävention mit der Sensibilisierung 
für diese Thematik kombinieren, ebenso 
wie mit der Entwicklung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten sowie einer sicherheits-
bewussten Grundhaltung und einem si-
cheren Verhalten seitens der Studieren-
den und der Lehrkräfte, der technischen 
und administrativen Mitarbeiter und dem 
sonstigen Hilfspersonal. Gefragt sind Un-
terstützung bei der Übertragung beste-
hender Beispiele für gute praktische Lö-
sungen und Maßnahmen in Hochschulen 
sowie ein Austausch von Ideen und kon-
kreten Hilfsmitteln.

■ Den zunehmenden Einsatz des „modu-
laren Lernens“ nutzen und ein speziel-
les Modul zum Thema Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit entwickeln.

■ Methoden und Ressourcen der Be-
rufsausbildung für die Verwendung in 
Hochschulen anpassen.

■ Arbeitgeber anregen, Kenntnisse im 
Bereich Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit als Faktor bei 
der Personaleinstellung festzulegen.

■ Betriebswirtschaftliche Hochschul-
fakultäten und Wirtschaftshoch-
schulen dabei unterstützen, die The-
men Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit und wirtschaft-
liche Produktivität in ihre For-
schungs- und Konferenzprogramme 
aufzunehmen.

Beispiele für praktische Lösungen
Als die spanische Universität Salaman-

ca den Master-Studiengang „Techniker im 
Bereich Arbeitsschutz“ einführte, nahm 
sie die Gelegenheit wahr, einige grundle-
gende Ressourcen zu diesem Thema auf 
einer CD-ROM und im Internet für alle 
Studierenden zur Verfügung zu stellen; 
für dieses Projekt konnte die Unterstüt-
zung der regionalen Regierung gewonnen 
werden.

Um Fallstudien für das Betriebswirt-
schaftsstudium bereitzustellen, nutzt der 
US-amerikanische National Safety Coun-

Wie haben Kliniken ihre Arbeitsorga-
nisation während der Corona-Pan-

demie angepasst? Eine Studie der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) identifiziert Strategien 
aus drei Pandemiephasen und liefert 
Handlungsempfehlungen für künftige 
Krisen.

Die COVID-19-Pandemie stellte Kran-
kenhäuser vor erhebliche Herausforde-
rungen. Leitungskräfte mussten unter 
Hochdruck auf sich verändernde Bedin-
gungen reagieren, Ressourcen koordinie-
ren und dafür sorgen, dass die Patientin-
nen und Patienten trotz vieler Erschwe-
rungen gut versorgt werden. In einer Stu-

die der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) wurde unter-
sucht, welche arbeitsorganisatorischen 
Veränderungen Führungskräfte unter-
schiedlicher Ebenen von Krankenhäusern 
während der Pandemie vorgenommen 
haben – und dabei acht zentrale Strate-
gien ermittelt. Die Ergebnisse hat die 
BAuA in einem englischsprachigen Be-
richt veröffentlicht (siehe Homepage der 
BAuA).

Die auf Basis von 30 Interviews mit 
Führungspersonal aus neun Kliniken in 
Sachsen ermittelten Strategien bezogen 
sich auf drei Pandemiephasen. Acht Kern-
strategien wie Infektionskontrolle, Perso-

nalmanagement, infrastrukturelle Kapa-
zitätsanpassung, direkte Versorgung, 
Kommunikation, kontinuierliche Evalua-
tion sowie Teamarbeit wurden herausge-
arbeitet.

Die Ergebnisse verdeutlichen, wie 
kreativ und anpassungsfähig die befrag-
ten Führungskräfte auf die dynamische 
Situation reagierten. Gleichzeitig zeigt 
die Studie, dass effektives Krisenmanage-
ment nicht nur operative Maßnahmen er-
fordert, sondern auch durch systemische 
Faktoren – wie transparente Kommunika-
tion, oder externe Unterstützung – geför-
dert wird.

BAuA

Pflegeorganisation in der Pandemie

Arbeitsgestaltung in Krisenzeiten
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VDSI – Verband für Sicherheit, Gesundheit 
und Umweltschutz bei der Arbeit

Der Start ins Berufsleben ist für viele 
junge Menschen ein prägendes Erleb-

nis – und auch ein sicherheitskritischer 
Moment. Darauf macht der VDSI – Ver-
band für Sicherheit, Gesundheit und Um-
weltschutz bei der Arbeit – zum Ausbil-
dungsbeginn 2025 aufmerksam. Denn ge-
rade in den ersten Wochen der Ausbil-
dung ist das Risiko für Arbeitsunfälle be-
sonders hoch. Der VDSI ruft Betriebe, 
Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Si-
cherheitsverantwortliche dazu auf, diese 
Phase gezielt für den Aufbau einer nach-
haltigen Sicherheitskultur zu nutzen.

Erhöhtes Unfallrisiko bei Berufs -
einsteigerinnen und -einsteigern

Fehlende Erfahrung, eine geringe Risi-
kowahrnehmung und eine Vielzahl neuer 
Eindrücke machen den Ausbildungsstart 
zu einer besonderen Herausforderung. 
Junge Beschäftigte sind in dieser Zeit 
überdurchschnittlich häufig von Arbeits-
unfällen betroffen – das belegen auch ak-
tuelle Zahlen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV): Fast die 
Hälfte aller meldepflichtigen Ausbil-
dungsunfälle (47,9 %) entfällt auf die 
Gruppe unter 19 Jahren – insgesamt 
12.624 Fälle. Für Jugendliche unter 18 
Jahren schreibt das Jugendarbeitsschutz-
gesetz (§ 29 Abs. 2) deshalb zu Recht eine 
halbjährliche Unterweisungspflicht vor. 
Doch auch erwachsene Berufseinsteige-
rinnen und -einsteiger tragen ein erhöhtes 
Risiko, das erfahrungsgemäß erst nach 
rund vier Jahren auf ein stabiles Mini-
mum sinkt. 

„Aller Anfang kann schwer sein – aber 
genau deshalb bietet der Einstieg ins Be-
rufsleben auch die große Chance, sicheres 
Verhalten von Beginn an zu fördern“, be-
tont Professor Arne Weber, Ansprechpart-
ner für studentische Mitglieder des VDSI 
und Professor für Arbeits- und Gesund-
heitsschutz an der Hochschule Furtwan-

gen. „Sicherheit ist kein Thema für später. 
Wer junge Menschen gleich zu Beginn ih-
rer Laufbahn ernst nimmt und ihnen 
zeigt, wie sie sich selbst und andere schüt-
zen können, schafft die Grundlage für ein 
gesundes und erfolgreiches Berufsleben.“

Der Ausbildungsstart als Türöffner 
für Sicherheitskultur

Tatsächlich ist die Anfangsphase be-
sonders lernintensiv – Routinen haben 
sich noch nicht eingeschlichen. Wer jetzt 
auf sicheres Verhalten achtet und es aktiv 
fördert, kann verhindern, dass sich ris-
kante Muster entwickeln. Wird sicher-
heitswidriges Verhalten von Anfang an 
korrigiert und sicheres Handeln sichtbar 
wertgeschätzt, prägt sich eine positive Ar-
beitsschutzhaltung nachhaltig ein.

Der VDSI ermuntert daher, Unterwei-
sungen nicht als formale Pflichtübung zu 
begreifen, sondern als wichtigen Lern- 
und Kommunikationsmoment. Eine wirk-
same Unterweisung muss verständlich 
und praxisnah sein, darf aber auch mo-
derne digitale Formate nutzen. Lernvi-

deos, interaktive Quizformate oder Apps 
können helfen, komplexe Inhalte an-
schaulich zu vermitteln. Besonders wirk-
sam ist es, wenn Auszubildende aktiv ein-
gebunden werden – etwa indem sie selbst 
Inhalte vorbereiten und im Team präsen-
tieren. Entscheidend ist dabei, dass Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und Füh-
rungskräfte als Begleiter präsent und an-
sprechbar sind.

Beispielhafte Praxis:  
Die „Safety Card“ der Uni Wuppertal

Wie mit einfachen Mitteln viel erreicht 
werden kann, zeigt die sogenannte 
„Safety Card“ der Bergischen Universität 
Wuppertal. In kompakter Form vermittelt 
sie mit Symbolen und kurzen Texten 
grundlegende Verhaltensregeln für siche-
res Arbeiten – direkt verständlich, nied-
rigschwellig und zielgruppengerecht. 
Auch Kammern, Berufsschulen und über-
betriebliche Ausbildungszentren leisten 
zunehmend Beiträge, um Sicherheit und 
Gesundheit fest in der Ausbildung zu ver-
ankern. 

Arbeitsschutz von Anfang an mitdenken

jung – clever – sicher:  
VDSI zum Ausbildungsstart 
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Seit dem 5. Dezember 2024 ist die ge-
änderte Gefahrstoffverordnung in 

Kraft. Das Ziel der Überarbeitung ist es, 
die Beschäftigten noch besser vor krebs -
erzeugenden Gefahrstoffen – einschließ-
lich Asbest – zu schützen. Besonders 
wichtig ist dabei der Blick auf folgende 
Generationen von Handwerkerinnen und 
Handwerkern, weil immer noch viele 
Menschen von asbestbedingten Erkran-
kungen und Todesfällen im beruflichen 
Bereich betroffen sind.

Risikobezogenes Maßnahmen -
konzept integriert

In der angepassten Gefahrstoffverord-
nung wurde das sogenannte „Risikokon-
zept bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den Gefahrstoffen“ vollständig verankert. 
Es beschreibt das statistische Risiko, im 
Laufe eines Arbeitslebens an Krebs zu er-
kranken. Nun gilt: Je höher das Risiko, 
desto höher sind die Anforderungen an 
die Schutzmaßnahmen. Die Gefahrstoff-
verordnung verpflichtet überdies den Ar-
beitgeber, der zuständigen Behörde die 
Überschreitung des Arbeitsplatzgrenz-
werts oder Tätigkeiten im Bereich hohen 
Risikos mitzuteilen. So können die Behör-
den diese Betriebe bzw. Arbeitsplätze ver-
stärkt auf dem Weg zu einem verbesser-
ten Arbeitsschutz unterstützen.

Im Fokus: Asbest  
Verstärkte Anforderungen an 
 Veranlasser, Arbeitgeber und 
 Beschäftigte

Asbestfasern sind in höchstem Maße 
krebserzeugend. Deshalb ist es in 
Deutschland seit über 30 Jahren verbo-
ten, Asbestprodukte herzustellen oder zu 
verwenden. Dennoch verzeichnen die Un-
fallversicherungsträger allein in den letz-
ten zehn Jahren mehr als 30.000 aner-
kannte asbestbedingte Berufskrankheiten 
und über 16.000 asbestbedingte Todesfäl-
le. Denn in Gebäuden, die vor dem 
31.10.1993 gebaut wurden, können Asbe-
stfasern vorhanden sein. Viele Alt- und 
Bestandsbauten werden derzeit saniert. 

Ein wichtiger Grund, die Beschäftigten 
aus Bau- und Handwerksbetrieben noch 
stärker vor den gesundheitlichen Gefah-
ren durch Asbest zu schützen. Die wich-
tigsten Änderungen der Gefahrstoffver-
ordnung (Asbest) hierzu im Überblick:

Pflichten des Veranlassers
Die Gefahrstoffverordnung nimmt 

erstmals den Veranlasser (Auftraggeber, 
Bauherr) mit in die Verantwortung. Als 
Veranlasser von Abbruch-, Sanierungs- 
oder Instandhaltungsarbeiten ist er ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber alle ihm vorlie-
genden Informationen über das Vorhan-
densein von Gefahrstoffen, insbesondere 
Asbest, weiterzugeben. Dazu gehören das 
Baujahr bzw. das Datum des Baubeginns 
und Informationen zur Bau- und Nut-
zungsgeschichte.

Einige Beispiele: (Wann) Wurden Bad 
oder Fassade saniert? Wurde eine neue 
Heizung eingebaut? Wurden die Fenster 
ausgetauscht? Diese Angaben unterstüt-
zen den Arbeitgeber dabei, Gefährdungen 
beim Bauen im Bestand zu beurteilen und 
die Beschäftigten zu schützen – eine Auf-
gabe, zu der er als Arbeitgeber gesetzlich 
verpflichtet ist.

Modulares Qualifizierungssystem 
für die Beschäftigten

Praxisorientierte und für ihre Aufgaben 
passgenaue Schulungen vermitteln den 
Beschäftigten das notwendige Wissen über 
den Umgang mit Asbest und die erforderli-
chen Schutzmaßnahmen. Die einzelnen 
Qualifikationsmodule für die Beschäftig-
ten bauen inhaltlich aufeinander auf:
1. Alle Beschäftigten, die bei ihrer Ar-

beit Asbest ausgesetzt sein können, 
brauchen Grundkenntnisse zu Asbest 
(Fachkunde), damit sie die Tätigkeiten 
fachgerecht durchführen können. Die 
weiteren Qualifikationsmodule bauen 
auf diesen Grundkenntnissen auf.

2. Ergänzend zu diesen Grundkenntnis-
sen benötigen aufsichtführende Per-
sonen vertiefte Kenntnisse zu den 
Schutzmaßnahmen. Diese werden 
durch Sachkundelehrgänge vermittelt. 
Die Anforderungen richten sich dabei 
daran, ob Tätigkeiten im Bereich nied-
rigen, mittleren oder hohen Risikos 
durchgeführt werden sollen.

3. Verantwortliche Personen brauchen 

zusätzliche Kenntnisse, insbesondere 
zu Rechtsgrundlagen, Methodik der 
Gefährdungsbeurteilung, Festlegung 
von Schutzmaßnahmen und für die 
Umsetzung in Betriebsanweisungen.
Sowohl die Fortbildungen für die auf-

sichtführende als auch für die verantwort-
liche Person erfolgen über behördlich an-
erkannte Lehrgänge, die mit einer Prü-
fung abgeschlossen werden (Sachkunde).

Der Arbeitgeber muss für die Ermitt-
lung und Beurteilung der Gefährdungen, 
die Festlegung der erforderlichen Schutz-
maßnahmen und die Durchführung der 
Unterweisung sachkundig sein. Ist er dies 
nicht, so kann er für diese Aufgaben eine 
verantwortliche Person im Betrieb benen-
nen.

Zulassungspflicht von Betrieben
Für alle Arbeiten im Bereich hohen Ri-

sikos brauchen die Betriebe eine Zulas-
sung. Damit ist sichergestellt, dass die Be-
triebe über das dafür qualifizierte Perso-
nal und die notwendigen technischen 
Schutzmaßnahmen verfügen.

Erweiterte Erlaubnis beim Bauen im 
Bestand

Neu ist auch, dass die funktionale In-
standhaltung beim Bauen im Bestand nun 
eindeutig den zulässigen Tätigkeiten zu-
zurechnen ist. Bisher fand sie im rechtli-
chen Graubereich statt. Zur funktionalen 
Instandhaltung zählen zum Beispiel 
handwerkliche Tätigkeiten wie: neue 
Steckdosen setzen, Gebäudetechnik mo-
dernisieren, altersgerechtes Umbauen 
oder die energetische Sanierung.

Weiterhin gültig: Vorgaben zu 
 Abbruch-, Sanierungs- und 
 Instandhaltungsarbeiten

Es ist verboten, Asbestzementdächer, 
Asbestzementwand- und -deckenverklei-
dungen oder asbesthaltige Bodenbeläge 
zu überdecken, zu überbauen oder aufzu-
ständern. Diese Materialien sind in der 
Regel gut erkennbar. Ein Überdecken 
würde ein späteres Erkennen und Aus-
bauen deutlich erschweren. Sie müssen 
daher vor einer funktionalen Instandhal-
tung entfernt werden – Ausnahmen sind 
nicht erlaubt. An dieser Vorschrift hält die 
Gefahrstoffverordnung zum Schutz der 
Beschäftigten fest.

Geänderte Gefahrstoffverordnung! 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS)

Gefahrstoffe
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Fortbildungen

Abgestimmte Vorträge der  
PASiG-Online Vortragsreihe 2025 

24. Nov 2025
Von der Regel zur Kultur  
– Das Schweizer Modell der 
 Präventionskultur 
Valena Frey
Jeannette Büchel 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva)

Geniessen Sie am 24. November 2025 einen exklusiven Ein-
blick in das Modell der Präventionskultur der Schweizeri-
schen Unfallversicherungsanstalt (Suva). Dieses Webinar 
beleuchtet das Schweizer Kulturmodell und stellt ausge-
wählte Projekte der Suva vor, die in diesem Rahmen bereits 
realisiert werden konnten. 

Fortbildungen

Ärztliche Akademie für medizinische Fort- und 
 Weiterbildung in Nordrhein:

Termine der Weiterbildungskurse Arbeitsmedizin/ 
Betriebsmedizin der Ärztlichen Akademie für 
 medizinische Fort- und Weiterbildung in Nordrhein  
in 2025

Modul V:  10.09. bis 19.09.2025 
Modul VI:  03.12. bis 12.12.2025

Anmeldung: anna.holefleisch@aekno.de

Tauchmedizin und Hyperbarmedizin
In regelmäßigen Abständen führen wir tauchmedizinische 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte durch. Wir bieten 
Grundlagenkurse zu Untersuchungen nach E31/G31 und 
Kurse zum GTÜM 1 Diplom, sowie E31/G31/GTÜM-
 Refresher Kurse an.
Für Arbeitsmediziner erfüllt das Kursangebot die Anforde-
rungen der DGUV und der Behörden, welche nach der 
Druckluftverordnung zu Untersuchungen nach G31 (E31) 
ermächtigen (§13 DruckLV) .
Die Kurse finden in Abstimmung mit der Gesellschaft für 
Tauch- und Überdruckmedizin e.V. (GTÜM) statt und werden 
als Grundlage für das Diplom 1 anerkannt.
GTÜM Diplom 1: Tauchtauglichkeitsuntersuchungen.  
Alle weiteren Infos: https://www.gtuem.org/5  
www.gtuem.org 
Die Ärztekammer Nordrhein honoriert die erfolgreiche  
 Teilnahme üblicherweise mit 24 CME-Punkten.
Unsere Refresherkurse eignen sich für Arbeitsmediziner 
(G31 bzw. E31) wie auch als Refresher nach GTÜM.  
Sie erhalten für die Teilnahme 16 CME-Punkte.

Die nächsten Kursangebote 
Kurs G31 / E31 / GTÜM Diplom 1 
14. Nov. – 16. Nov. 2025 
Präsenz
Refresher GTÜM Diplome 1/2a, G31/E31 
10. Jan – 11. Jan. 2026 
Online

Alle weiteren Infos und Anmeldung:

Silvester Siegmann
0211 81 06480, siegmann@uni-duesseldorf.de
oder:
Thomas Muth
0211 81 06419, thomas.muth@uni-duesseldorf.de

Fortbildungsveranstaltungen des VAF e.V.

VAF e.V. / Fortbildungslehrgänge 2025
für das arbeitsmedizinische nichtärztliche Assistenzpersonal 

13.10. – 17.10.2025 / Düsseldorf 
djh-Rheinland
- Arbeitsmedizinische Gehörvorsorge.
- Auge und Optik in der Arbeitsmedizin.
- Lungenfunktion / EKG / Ergometrie,  
 ein Lehrgang für in der Praxis Stehende.

 10.11. – 14.11.2025 / Saarbrücken 
Handwerkskammer des Saarlandes 
- Grundlagenlehrgang-Rahmenplan / Woche 1
- Arbeitsmedizinische Gehörvorsorge.
- Auge und Optik in der Arbeitsmedizin.
   
Hinweis: 
Die aufgeführten Themen sind eigenständige Lehrgänge, 
die in der jeweiligen Woche parallel durchgeführt werden. 
Programm-Anforderungen gerne beim Veranstalter. 

Belegt wird nach Eingang nur schriftlicher Anmeldung an 
unsere Geschäftsstelle in Düsseldorf; Hotelzimmer- 
Reservierungen erfolgen durch die Teilnehmenden selbst,
u.a. mit den beiliegenden Informationen unserer 
 schriftlichen Bestätigung. 

Veranstalter:
Verband Arbeitsmedizinisches Fachpersonal-VAF e.V. 
Kamper Weg 228 – 40627 Düsseldorf
Tel. 0211–2700833 / Fax: 0211–2700834
Email: VAF-SC@T-Online.de www.vaf-assistenzpersonal.de
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Autorenrichtlinien

Aufgenommen werden gerne Originalarbeiten. 
Diese dürfen nicht schon anderweitig veröffentlicht sein.

Manuskripte von Originalarbeiten sind der Schriftleitung einzureichen.  
Für die Manuskripte gelten die Hinweise für Autoren.

Tagungsberichte, Mitteilungen von Organisationen und Körperschaften, Personelles  
sowie Referate, Buchbesprechungen und weitere Beiträge sind an die Schriftleitung  
zu senden.

Der Verlag erwirbt mit der Annahme des Manuskriptes durch die Schriftleitung das ausschließ-
liche Recht der Vervielfältigung, Verbreitung, Übersetzung und Verwendung für fremdsprachi-
ge Ausgaben.

Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.  
Übersetzung, Nachdruck – auch von Abbildungen –, Vervielfältigung auf foto- 
mechanischem oder ähnlichem Wege oder im Magnettonverfahren, Vortrag,  
Funk- und Fernsehsendung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen –  
auch auszugsweise – sind nur mit Genehmigung des Verlages möglich.

Die in den Heften mit Namen bezeichneten Artikel stellen stets die Ansichten der  
Verfasser dar und müssen nicht mit denen der Schriftleitung identisch sein.

Hinweise für Autoren wissenschaftlicher Beiträge
Zielgruppen dieser Zeitschrift sind Arbeitsmediziner, Sicherheitsingenieure, Gesundheits -
manager, Arbeitswissenschaftler und andere der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit sowie 
der Umweltmedizin nahestehende Personenkreise und Institutionen.

1.0 Der Text der Arbeiten muss verständlich geschrieben sein.

2.0 Die Titelseite (Seite 1 des Manuskriptes) muss umfassen

2.1 Titel der Arbeit in deutscher und englischer Sprache

2.2 Name(n) des Autors (der Autoren) mit Vornamen

2.3 Name(n) der Institution(en), aus der (denen) die Arbeit stammt

2.4 Namen, Vornamen mit Titel(n) des Autors (der Autoren) und Anschrift.

3.0 Eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache muss dem  
 Manuskript beigefügt sein. Die Zusammenfassung soll die wichtigsten Ergebnisse 
  und Schlussfolgerungen enthalten und maximal 300 Worte umfassen.

4.0 Maximal 5 Schlüsselwörter sind in deutscher und englischer Sprache anzugeben.  
 Sie sollen repräsentativ für den Inhalt der Arbeit sein.

5.0 Literaturverzeichnis: Alle Autoren und Quellen – und nur diese – müssen in der 
 Reihenfolge des erstmaligen Auftretens im Text im Literaturverzeichnis aufgeführt 
 sein. Sämtliche Autoren sind zu nennen. 

Beispiele:

1   Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg. 1985).  
 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstoff- 
 Toleranz- Werte.  Verlag Chemie,  Weinheim 1985

2  Lüdersdorf R, Schäcke G, Fuchs A. Leitkomponenten in organischen  
 Lösemittel  gemischen in Lacken der holzverarbeitenden Industrie.  
 In: Konietzko H,  Schuckmann F (Hrsg.). Verh Dtsch Ges Arbeitsmed 271–274.   
 Gentner Verlag,   Stuttgart, 1984

3  Schilling RSF. Occupational Health Practice. 1st edn Butterworths, London, 1973

4  Trenkwalder P, Bencze K, Lydtin H. Chronische Thalliumintoxikation. 
 Beobachtung einer kriminellen Vergiftung. Dtsch med Wschr 1984; 109:   
 1561–1566

Anschließend an das Literaturverzeichnis können bei Bedarf unter 
„Nützliche Internetadressen“ noch verlässliche Adressen aufgelistet werden.

5.1 Zitierweise im Text: mit hochgestellter Zahl (entsprechend der Zitierweise des 
 British Medical Journal)

6.0 Illustrationen: Bitte farbig (auch Fotos). Jede Abbildung muss im Text erwähnt sein.  
 Dateiformate: .ppt, .jpg, .tif, .psd oder .eps 

6.1 Tabellen: Jede Tabelle muss im Text erwähnt sein.  
 Bitte als Excel-Datei (Dateiformat .xls)

6.2 Legenden zu den Illustrationen und Tabellen sollen kurz sein und sich auf deren  
 Inhalt beschränken.

7.0 Das Manuskript incl. Abbildungen und Tabellen ist als Word-Datei auf elektroni- 
 schem Weg an die Schriftleitung zu senden (Kontakt siehe Impressum).  
 Abbildungen und Tabellen bitte zusätzlich separat in den o.g. Dateiformaten

8.0 Mit der Einsendung des Manuskriptes hat/haben der/die Autoren sichergestellt, 
 dass bei positiver Entscheidung über die Annahme einem Druck keinerlei Gründe 
  entgegenstehen.

Die eingehenden Artikel werden einem Peer-Review-Verfahren unterzogen  
(s.a. Editorial  Ergomed 4/2001) 

Nachdruck nur mit Erlaubnis des Verlages.  
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
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Betriebssicherheit und Betriebliches  
Gesundheitsmanagement

Die Zeitschrift bietet umfangreiche Informationen 
aus den Bereichen Arbeitsmedizinische Praxis, 
angewandte Arbeitsmedizin und betriebliches 
Gesundheitsmanagement. 

Neben aktuellen Themen aus den Bereichen  
Prävention, Vorsorge und Behandlung beinhaltet 
ErgoMed-Praktische Arbeitsmedizin zahlreiche 
Informationen zu neuen juristischen und  
normativen Entwicklungen.

Praktische Arbeitsmedizin
ErgoMed
www.ergo-med.de

BETRIEBSSICHERHEIT – BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Landesinstitut für
Arbeitsgestaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Kofferband und TSA-Schloss zugleich: Das patentierte 
TSA-Kofferband mit Zahlencode als Sicherheit bei Kof-
ferkontrollen auf Flugreisen, insbesondere in die USA. 
Gepäckstücke werden dank des Behördenschlüsselzu-
gangs nicht mehr aufgebrochen. Lieferung im Design-
Karton.
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Vom 04.-07. November 2025 findet die diesjährige A+A, die  
Weltleitmesse der sicheren und gesunden Arbeit, in Düsseldorf statt. 

Teilnahme unter: 
www.sifa-sibe.de/akademie/akademie-meldungen/gewinnspiel-aplusa

Partner: 

Online-Gewinnspiel 
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Mitmachen und  
Fernseher gewinnen!
Teilnahmeschluss: 30.11.2025

Viel 
Glück! 

 


